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eiNleitUNg

Der vorliegende reader zur UN-Behindertenrechtskon-

vention (BrK) benötigt eine kleine gebrauchsanweisung. 

Dieser reader, der kein Positions-, sondern vor allem ein 

innerverbandliches Diskussionspapier ist, will zur ver-

sachlichung und vertiefung einer teilweise sehr emotional 

geführten Debatte beitragen. Die BrK hat bereits an 

vielen stellen intensive und auch polarisierende Diskussi-

onen angeregt. 

Die im reader versammelten texte sind in den gremien 

des cBP (ausschüssen und fachbeiräten) entwickelt 

und erarbeitet worden. sie stellen den gegenwärtigen 

stand der auseinandersetzung mit zentralen artikeln der 

BrK dar. Dabei sind die autoren und autorinnen vor dem 

hintergrund ihres jeweiligen arbeitsfeldes von folgenden 

grundsätzlichen überlegungen ausgegangen.

Die BrK ist teil des Menschenrechtsdiskurses und 

erklärt sich dadurch, dass eine gesellschaftliche gruppe, 

Menschen mit Behinderung, besonders benachteiligt und 

besonderer Diskriminierung ausgesetzt ist. Die spezi-

fischen anforderungen zur verhinderung der Diskriminie-

rung sollen dazu beitragen, über die in der allgemeinen 

erklärung der Menschenrechte angesprochenen Be-

dürfnisse hinaus diese anforderungen zu beschreiben 

und zu vertiefen. Die anforderungen des Menschen-

rechtsdiskurses sind auch im grundgesetz (art. 1-20 

gg) verankert, müssen aber in der Praxis in vielfältige 

allgemeine und spezielle Normen umgesetzt werden, um 

der lebenswirklichkeit zu entsprechen. Die BrK differen-

ziert im verhältnis zum grundrechtsartikel die ansprüche 

auf gesellschaftliche teilhabe und Nichtdiskriminierung 

im Detail und zeigt so offenen regelungsbedarf, verweist 

aber auch auf praktische Defizite. Durch die vorbehaltlose 

verabschiedung der BrK in Deutschland im März 2009 

ist diese in den rang eines einfachen Bundesgesetzes 

gehoben worden. 

Die BrK wird vom cBP nachdrücklich begrüßt und unter-

stützt. Der cBP sieht in der BrK einen Meilenstein für die 

verbesserung von selbstbestimmung und teilhabe von 

Menschen mit Behinderung. Der cBP verweist auf seine 

eigene, inzwischen über 150-jährige tradition im Umgang 

mit Menschen mit Behinderung, die neben dem christ-

lichen und sozialen auftrag immer auch emanzipatorische 

absichten verfolgt hat. Die heute nicht selten als exklusiv 

erscheinenden angebote und institutionen der Behin-

dertenhilfe wurden gegründet als christliche antwort auf 

eine exkludierende gesellschaft, in der für Menschen mit 

Behinderung kein Platz war. sie sorgten an besonderen 

orten für Bildung, Beschäftigung und Beheimatung. Die 

BrK ist für diese orte und für die dort gebündelten Dien-

ste eine herausforderung zur Konversion. sie dient uns 

als referenz für notwendige Normen, für Weiterentwick-

lungen und eine daraus folgende Praxis. 

Wir sind den anliegen und interessen von Menschen mit 

Behinderung verpflichtet und nehmen deshalb auch eine 

anwaltschaftliche verantwortung wahr, gerade für Men-

schen, die einen sehr hohen assistenzbedarf haben. Dies 

lässt uns die BrK an einigen stellen vor dem hintergrund 

bestehender gesellschaftlicher entwicklungen auch 

kritisch lesen. 

aktuelle gesellschaftliche tendenzen betonen die indi-

vidualität des Menschen, seine autonomie und freiheit. 

Dabei besteht die gefahr, dass notwendige Unterstützung  

und solidarität nicht angemessen berücksichtigt werden 

und die infrastruktur gemäß § 19 sozialgesetzbuch iX 

nicht mehr gewährleistet wird. in einer leistungsorien-

tierten und kompetitiven gesellschaft sind viele Menschen  

überzeugt, dass jeder seines „glückes schmied“ sei. 

Wir wissen aus unserer erfahrung im Umgang ganz 

unterschiedlicher Menschen mit Behinderung, dass sie 

gerne auch diesen Weg gehen wollen, es aber vielfach 
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infolge ihrer Behinderung nicht können. Nicht jeder, der 

die selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung 

betont, hat ihre komplexen Bedürfnislagen im Blick. 

Der cBP versteht sich als Unternehmensfachver-

band. Dies bedeutet, dass er sich einerseits fachlich 

mit entsprechender wissenschaftlicher Unterstützung, 

sozialpolitisch, anwaltschaftlich und solidaritätsstiftend 

versteht und in dieser Weise aktiv ist. er versteht sich 

aber andererseits auch unternehmerisch in der Weise, 

dass er im laufe seiner geschichte und der geschichte 

seiner Mitglieder erkannt hat, dass für die Unterstützung 

von Menschen mit Behinderung und für den abbau von 

Barrieren die entwicklung geeigneter hilfesysteme, die 

aufrechterhaltung eines gesellschaftlichen Diskurses und 

möglichst transparente versorgungs- und Betreuungs-

formen nötig sind. 

Die BrK sichert schutz- und freiheitsrechte, sie gibt 

einen impuls zur veränderung der rechtlichen rahmen-

bedingungen ebenso wie der konkreten Praxis, sie regt 

an zur kritischen reflektion des status quo im Umgang 

mit Menschen mit Behinderung und sie provoziert eine 

gesellschaftliche Diskussion. Diese Ziele unterstützen wir 

mit großem einsatz. Wir machen dabei aufmerksam, dass 

die Zielerreichung mit ganz unterschiedlichen zeitlichen 

horizonten und Umsetzungsoptionen verbunden ist.

Mit dem vorliegenden reader gibt der cBP seinen 

Mitgliedseinrichtungen und organen anregungen und 

impulse, wie eine auseinandersetzung mit der BrK aus-

sehen könnte. Wir setzen uns mit den ideen und Normen 

der BrK auseinander. Wir greifen die Kritik am Beste-

henden, auch in unserer eigenen Praxis auf, und nutzen 

impulse zur Weiterentwicklung unserer arbeit. auch wenn 

es immer wieder zu verwerfungen und rückschlägen 

kam – der cBP und seine Mitglieder stehen seit mehr als 

150 Jahren für Qualität von solidarität und hilfe. Wir wün-

schen uns und wir brauchen den fachdialog. gleichzeitig 

braucht es aber auch den gesellschaftlichen Diskurs. Der 

reader soll zu beidem beitragen. Wir machen deutlich, 

dass wir spezifisches fachwissen und vielfältige experti-

sen entwickelt haben, die im interesse der Unterstützung 

derer, die sich nicht selbst ins Wort bringen können, drin-

gend erforderlich ist und gehört werden muss. in diesem 

sinne sind unsere rollen als anwälte und solidaritäts-

stifter gefragt. Konversionsprozesse benötigen sorgfalt 

und sind auf Beteiligung aller Mitwirkenden angewiesen. 

Daher werden wir als verband darauf achten, dass die 

erforderlichen veränderungen im verantwortungsvollen 

Dialog umgesetzt werden. Und wir reklamieren für diesen 

Prozess die Bereitstellung ausreichender struktureller und 

finanzieller Mittel.

Wir sind auch überzeugt, dass unbeschadet der teilweise 

sehr kritischen haltung gegenüber „sonderwelten“, die 

vor allen Dingen auch unter Betonung des individuellen 

Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 sgB iX infrage gestellt 

werden, die weitere Berechtigung spezialisierter hilfen 

sehr sorgfältig beurteilt werden muss. ein gewisses Maß 

an exklusivität ist – wenn man den ansatz aus dem 

historischen Kontext befreit – in der heutigen gesellschaft 

durchaus konsensfähig (z. B. im Krankenhausbereich, bei 

fachinstitutionen, in der rehabilitation usw.). für die ge-

lungene teilhabe von Menschen mit Behinderung ist die 

Umsetzung der BrK mit der transformation von „ange-

messenen vorkehrungen“ im Bundes- und landesrecht 

im sinne des art. 4 Unterabsatz 2 der BrK erforderlich. 

erst durch die Unterstützung zur gleichberechtigten 

teilhabe in form von geeigneten und angemessenen 

vorkehrungen im einzelfall und in Bezug auf die gesamte 

infrastruktur, kann die Diskriminierung von Menschen 

mit Behinderung ausgeschlossen werden. spezifische 

formen der Unterstützung der förderung der Kommu-

nikation und auch die erschließung überschaubarer und 

gestaltbarer sozialräume wird für Menschen, insbesonde-

re mit schweren Behinderungen, geradezu eine voraus-

setzung auf teilhabe sein. 

Unsere sicht auf die BrK ist bei aller Breite unseres 

angebotes und unserer Zielgruppen, begrenzt – und es 

ist vor allem die sicht derer, die assistenz und hilfen sub-

sidiär auf der ebene der freien Wohlfahrtspflege anbieten 

und organisieren. Die auseinandersetzungen mit der BrK 

sollen helfen die eigenen blinden flecken zu entdecken. 

Wir hoffen, dass mit diesen artikeln unsere Bereitschaft 

auf Diskurs und veränderung mutig genug sind.

CBP Vorstand            Freiburg, den 1.3.2014

UN-KoNveNtioN für Die rechte voN MeNscheN Mit BehiNDerUNgeN
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eiNleitUNg
Die UN-Behindertenrechtskonvention versteht sich nicht 

als sonderrecht, sondern betont die Umsetzung der 

Menschenrechte unter beeinträchtigenden persönlichen 

Bedingungen und behindernden Umweltfaktoren.

Zentrales normatives fundament und ausgangspunkt 

der Konvention ist die absolut gleiche Würde und das 

bedingungslose lebensrecht aller Menschen, die um 

ihrer selbst willen da sind.1 Zieloption aller hilfen ist nach 

Möglichkeit eine selbstverantwortete lebensführung 

jeder/s einzelnen inmitten ihrer/seiner bevorzugten 

lebenswelt.

grundfiguren einer autonomie respektierenden helfens 

lassen nach lob-hüdepohl drei eigenschaften erkennen. 
■ sie sind achtsam und nicht starr festlegend, d.h. sie 

befolgen ein „Bilderverbot“ (Jede(r) Kranke ist immer 

erheblich mehr als sein Unterstützungsbedarf) und 

vermeiden reduktionistische festlegungen („hirn-

organisch funktionsgestörter“ u.ä.).
■ sie sind assistierend und nicht ausschließlich für-

sorgend, d.h. sie vermeiden eine überbehütende 

fürsorge, sind nicht defizit-, sondern ressourcen- 

orientiert, unterstützen die (wieder-) erwachende 

oder auch nur außergewöhnliche lebensführung  

und gewähren „asyle für die Nacht“ in außerge-

wöhnlichen Krisen.
■ sie sind anwaltlich und nicht paternalistisch (vor-

mundschaftlich), d.h. es gibt keine vormundschaft-

liche entscheidung nach eigenem gutdünken. 

sitUatioNsBeschreiBUNg/aUsgaNgslage
Behinderung entsteht durch einen Wechselwirkungspro-

zess zwischen gehinderten Menschen mit langfristigen 

individuellen Beeinträchtigungen körperlicher, seelischer, 

geistiger art oder von sinnesfunktionen und exakt da-

rauf bezogenen behindernden Barrieren in ihrer Umwelt. 

Diesen Wechselwirkungsprozess beschreibt das par-

tizipative bio-psycho-soziale gesundheitsmodell der 

international classification of functioning, Disability and 

health – icf (internationale Klassifikation der funktions-

fähigkeit, Behinderung und gesundheit) mit seinen fünf 

grundkategorien anschaulich.

erschwernisse bei der teilhabe am leben der gesell-

schaft sind in erster linie in der mangelnden Passung 

zwischen individuellen Bedürfnissen (Unterstützungsbe-

darf) und den jeweils gegebenen Umweltbedingungen 

(Barrieren) begründet und nicht allein in persönlichen 

Defiziten als art und ausmaß lediglich verschiedenheit 

beschreibender Beeinträchtigungen.

 artiKel 1
Zweck
Zweck dieses übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten genuss aller Menschenrechte und grund-

freiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die achtung 

der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder sinnes-

beeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 

gleichberechtigten teilhabe an der gesellschaft hindern können.

1   Vgl. Lob-Hüdepohl, Andreas: Behindertenhilfe als  

 Menschenrechtsprofession. Ein sozialethischer Impuls,   

 Vortrag auf der CBP-Jahreszielkonferenz am 25.02.2013,  

 www.cbp.caritas.de/dokumentationen



Barrieren sind in ihrer entstehung oft folge von sinn-

vollen regelungen, die sich nicht explizit auf Menschen 

mit Behinderungen beziehen, aber dort gegenteilige, 

d.h. eher ungünstige Wirkungen erzielen, weil sie von 

statistisch „normalen“ Bedingungen ausgehen. aufgabe 

der einrichtungen und Dienste der caritas Behinder-

tenhilfe und Psychiatrie ist es, Barrieren abzubauen, zu 

beseitigen, zumindest zu minimieren und damit Men-

schen mit Behinderung zu helfen im alltag ihre Men-

schenrechte durchzusetzen.

heraUsforDerUNgeN UND chaNceN
Das errichten oder das Nichtbeseitigen von Barrieren,  

die eine gleichberechtigte teilhabe am leben in der 

gemeinschaft behindern, ist eine verletzung von Men-

schenrecht. Die große herausforderung der Zukunft 

wird es sein, dass diese feststellung der BrK nicht 

nur gegenstand einer Diskussion von Betroffenen und 

spezialisten bleibt, sondern zum festen Bestandteil bür-

gerschaftlichen Bewusstseins aller wird. Der gedanke 

von fürsorge darf nicht obsolet werden, aber die Be-

seitigung von Barrieren ist nicht fürsorge im sinne von 

almosenverteilung, sondern muss selbstverständlicher 

Bestandteil bürgerschaftlichen und politischen handelns 

sein. Das bedeutet auch, dass die Bürger bereit sein 

müssen ressourcen für die Beseitigung von Barrieren 

bereit zu stellen. Da ressourcen nicht unbegrenzt sind, 

bedarf es einer veränderten setzung von Prioritäten. 

eine investition in verbindungsstraßen widerspricht so 

lange den forderungen der BrK, solange diese straße  

nur vom privilegierten autobesitzer genutzt werden 

kann. erst die weitere schaffung von wie auch immer 

gestalteten Nahverkehrssystemen reduziert die vorhan-

denen Mobilitätsbarrieren. 

Der ohne Zweifel in den vergangenen zwei Jahrzehnten 

in der bundesdeutschen Behindertenhilfe weitgehend 

vollzogene Paradigmenwechsel, der unter den stich-

worten selbstbestimmung und teilhabe stand, bietet 

große chancen einer Bewältigung der genannten 

herausforderung näher zu kommen. Der ungeheure 

Wissensschatz, der bei professionellen institutionen 

der hilfen für Menschen mit Behinderung in den letzten 

Jahrzehnten aufgebaut worden ist, stellt eine großartige 

ressource für die Bewältigung des Wandels dar. auf 

der einen seite sind hochwirksame techniken entwickelt 

worden, um Menschen mit Behinderung zu helfen existie-

rende Barrieren zu überwinden bzw. ihre vorhandenen 

ressourcen hierzu optimal auszuschöpfen. auf der anderen  

seite haben systeme der Behindertenhilfe verbesserte 

Methoden entwickelt, um grenzen der Barrierefreiheit bzw.  

die linie zu markieren, an der zum schutz der einzelnen  

Barrieren errichtet werden müssen. gerade bei der schutz- 

frage ist allerdings der grat hin zu Bevormundung, hin zu 

neuen formen von (Be-)hinderung groß.  

risiKeN
es gibt grundsätzliche risiken für die anliegen der UN-

Behindertenrechtskonvention und ihren imperativ der 

inklusion. Das wichtigste risiko findet sich in unserer 

aktuellen politisch-ökonomischen verfasstheit einer  

liberalisierten Marktwirtschaft mit all ihren Konsequenzen,  

in der Wettbewerb, leistung und Konkurrenz und damit 

individualität, wirtschaftlicher erfolg und exklusion grund- 

legende forderungen sind. chancengleichheit sorgt  

hier lediglich für nichtbehinderte Menschen vergleich-

bare startbedingungen bei eben diesem Wettbewerb. 

Deshalb sind schutz- und lern- bzw. entwicklungsräume  

nach wie vor nicht überflüssig und notwendig, wenn sie 

einen Nachteilsausgleich bieten und das Ziel einer wirk-

samen inklusion, d.h. der nachhaltigen teilhabe an Beruf 

und gesellschaft verfolgen.

ein korrespondierendes risiko besteht darin, dass die 

hohe Menschenrechtsethik der Konvention lediglich den 

willkommenen und euphemistisch verschleiernden über-

bau für tatsächliche sparmodelle in Bildung, arbeit und 

sozialem bietet. inklusionsleuchttürme als strohfeuer 

und Blendwerk lassen stabile Unterstützungsstrukturen 

gerne vergessen. empirische Belege für die überlegen-

heit beispielsweise schulischer inklusion ab der sekun-

darstufe aufwärts sind rar und wenig eindeutig. 

veraNschaUlichUNg
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ihrer inklusiven Praxis 

über 14 absolventenjahrgänge (1995 bis 2008) ließ die 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke 

6 UN-KoNveNtioN für Die rechte voN MeNscheN Mit BehiNDerUNgeN
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(Bag BBW) 2010 beispielgebend durch das institut der 

deutschen Wirtschaft (iW) Köln in einer umfangreichen 

Kosten-Nutzen-analyse prüfen. Das ergebnis bestätigte 

eindrucksvoll das erreichen inklusiver Ziele bei jungen 

Menschen mit multiplen geistigen, seelischen, körper-

lichen oder sinnesbeeinträchtigungen. Mehr als 1.500 

teilnehmende an ausbildungen in Berufsbildungswerken 

wurden interviewt: 68 Prozent der erfolgreichen absol-

venten waren 2010 beschäftigt und verdienten monatlich 

ca. 1.612 euro. 83 Prozent gaben an, die ausbildung 

mit besonderen hilfen habe ihnen im späteren leben 

(sehr) geholfen. Das heißt, die berufliche rehabilitation 

von Jugendlichen mit Behinderungen und funktionalen 

Beeinträchtigungen durch Berufsbildungswerke zahlt 

sich gleich dreifach aus: ausbildung, erwerbsintegration 

und lebensqualität der geförderten verbesserten sich 

nachhaltig. 

aUsBlicK
einstellungen (Würde, rechte, freiheiten) zu Behinde-

rung und verständnis (Wechselwirkungsmechanismus) 

von Behinderung müssen in einem längeren gesell-

schaftlichen lernprozess aktiv entwickelt werden und 

sich passiv entwickeln dürfen. es geht um die lang-

fristige enkulturation von zentralen forderungen und 

empfehlungen der UN-Behindertenrechtskonvention 

und nicht so sehr um eine kurzfristige formale Um- und 

Durchsetzung staatlich angeordneter vorschriften.

Das Ziel der inklusion und teilhabe von Menschen mit 

Beeinträchtigungen am beruflichen und gesellschaft-

lichen leben muss primär sein und im vordergrund ste-

hen. Die Wege dahin müssen bzw. dürfen vielfältig sein, 

denn inklusion heißt, individuelle Barrieren erkennen und 

Brücken nachhaltig bauen!

CBP-Fachbeirat Hilfen für Menschen mit Lernbehinderung und geistiger Behinderung



gerechtigkeit braucht Barmherzigkeit – theologische 

anmerkungen zum artikel 5 der UN-BrK

eiNleitUNg
Die UN-Konvention über die rechte von Menschen 

mit Behinderungen markiert einen großen schritt hin 

zu einem gerechteren gesellschaftlichen Miteinander. 

Die Kirchen mit ihren einrichtungen und Diensten für 

Menschen mit Behinderungen, aber auch die Pfar-

reien und pastoralen räume stehen vor der aufgabe, 

ihre angebote, mehr noch ihre Weisen der pastoralen 

Kommunikation unter den leitgedanken von inklusion 

und sozialraumorientierung neu zu bedenken und zu 

gestalten. Jedenfalls gilt diese annahme solange,  

wie die Kirche sich in den aktuellen gesellschaftlichen 

auseinandersetzungen und Diskussionen aktiv und 

konstruktiv engagieren will.  

aUsgaNgslage – ZeiteN Der veräNDerUNg
im Bereich des stationären Wohnens wurde in den 

vergangenen Jahren besonders in den großen tra-

ditionseinrichtungen vieles weiterentwickelt. Das hat 

Konsequenzen für die Pastoral. in den kirchlichen  

häusern bildeten früher die Bewohnerinnen und Be-

wohner zusammen mit ordensleuten, die dort tätig 

waren, oft unter der leitung eines geistlichen Direk- 

tors Personalgemeinden. Das Kirchenjahr mit seinen 

festen und die vielfältigen gottesdienstzeiten prägten 

damals wie selbstverständlich den alltag der Menschen. 

Während der vergangenen Jahre schuf die Umwand-

lung von groß- und Komplexeinrichtungen viele kleine 

gemeindeintegrierte Wohnhäuser und Wohngemein-

schaften. Zudem wagten viele Menschen mit Behin-

derung den großen schritt zu mehr selbständigkeit 

und werden heute in der eigenen Wohnung ambulant 

unterstützt. 

akzeptiert man die leitgedanken der inklusion und der 

sozialraumorientierung für die Pastoral (oder lässt sich 

zumindest davon inspirieren), ergibt sich daraus eine 

Neuorientierung: für Menschen mit Behinderungen,  

die sich kirchlich verbunden fühlen, sollte – im Bild 

gesprochen – die orgelmusik in folge der Umgestal-

tungen nicht mehr in der Kapelle der einrichtung spielen, 

sondern vorrangig in der gemeindekirche vor ort. 

Der Umstand, dass Menschen mit Behinderungen nun 

viel zahlreicher als früher in Pfarreien präsent sind, stellt 

diese selbst, ihre assistierenden Begleiter und auch die 

Kirchengemeinden vor herausforderungen. Denn mit 

der anwesenheit von Menschen mit Behinderungen ist 

eine gleichberechtigte Partizipation und ein barrierefreier 

Zugang zu den kommunikativen Bezügen im sozialsystem  

Kirchengemeinde noch nicht gesichert.

 artiKel 5
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung
(1)  Die vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem gesetz gleich sind, vom gesetz gleich zu behan-

deln sind und ohne Diskriminierung anspruch auf gleichen schutz durch das gesetz und gleiche vorteile durch 

das gesetz haben.

(2)  Die vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und garantieren Menschen mit 

Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen gründen.

(3)  Zur förderung der gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung unternehmen die vertragsstaaten 

alle geeigneten schritte, um die Bereitstellung angemessener vorkehrungen zu gewährleisten.

(4)  Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder herbeiführung der tatsächlichen gleichberechtigung von 

Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, gelten nicht als Diskriminierung im sinne dieses übereinkommens.
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heraUsforDerUNgeN – BarriereN iM 
alltag
exemplarisch lässt sich das an den schwierigkeiten er-

läutern, die für Menschen mit Behinderungen erfahrbar 

werden, wenn sie am gemeindegottesdienst teilneh-

men möchten. auf unterschiedlichste Weise sehen sie 

sich mit hindernissen konfrontiert. Die einen finden 

keine barrierefreien Zugänge zum Kirchenraum. andere 

fühlen sich nicht angesprochen, weil die liturgie in ihrer 

gemeinde keine einfache sprache kennt. eine dritte 

gruppe tut sich schwer damit, Kontakte zu knüpfen. 

Man erlebt fremdheit, die ängstigt und auf abstand hält. 

gehörlose erfahren sich ausgegrenzt, weil ihnen die 

notwendigen Mittel nicht zur verfügung gestellt werden, 

um der gemeindeliturgie folgen zu können. Der teilhabe 

an entscheidungsprozessen oder die Mitarbeit in kirch-

lichen gruppen und gremien wie zum Beispiel liturgie-

ausschüssen dürfte nur selten gelingen.

andererseits stehen die Kirchengemeinden vor großen 

Problemen. ehemals überschaubare Pfarreien mutieren 

zu unübersichtlichen Mega-gemeinden. für die Bewäl-

tigung der aufgaben stehen immer weniger hauptamt-

liche zur verfügung. auch die Zahl der interessierten und 

engagierten gemeindemitglieder geht in dieser situation 

zurück. Die verantwortlichen suchen in einer Zeit des 

Umbruchs und der veränderung oft das alte und lieb-

gewonnene zu bewahren. Der Mut zu neuen und innova-

tiven schritten fehlt. Und genau in diese Umbruchszeit 

wird eine andere Personengruppe sichtbar: Menschen 

mit Behinderungen. für die Belange dieser gruppe von 

Menschen, die man bislang innerhalb der einrichtungs-

mauern seelsorglich gut versorgt wusste, finden sich 

kaum ressourcen. auch wenn punktuell inklusiv ausge-

richtete aktivitäten den Beteiligten freude bereiten und 

das caritative Profil der gemeinde schärfen, scheitern 

guter Wille und sachgemäße einsicht häufig an not-

wendigen Mitteln: an Zeit und raum und an personalen 

angeboten. Da ist es nicht erstaunlich, wenn Menschen 

es vorziehen, wieder die vertrauten gottesdienste in der 

Kapelle der einrichtungszentrale zu besuchen. 

Das Beispiel zeigt: die anliegen von gleichberechti-

gung und Nicht-Diskriminierung sind konsensfähig; die 

Umsetzung der Ziele gestaltet sich jedoch oft schwierig. 

andererseits stellt sich die frage, ob es bei der Konkre-

tisierung der UN-Konvention nur um die ableitung von 

rechtsansprüchen geht, oder ob sie nicht von einer 

Kultur des Miteinanders zu flankieren sind, in der die an-

liegen von Menschen mit Behinderungen Platz haben.

chaNceN – iNKlUsioN BraUcht eiNe 
alltagsKUltUr
im folgenden soll auf eine Kultur des Miteinanders  

eingegangen werden, die an einem Begriff aus der  

biblischen und kirchlichen tradition anknüpft: dem Be-

griff der Barmherzigkeit (lateinisch: misericordia). Dafür 

wird Bezug genommen auf die gedanken von Kardinal 

Kasper, dem früheren sekretär des Päpstlichen rates 

zur förderung der einheit der christen.2

Papst franziskus äußerte beim ersten öffentlichen 

angelus-gebet wenige tage nach seiner Wahl: „ein 

bisschen Barmherzigkeit verändert die Welt, macht sie 

weniger kühl und gerechter“. in diesem Zusammenhang 

nahm er Bezug auf das Buch von Kardinal Kasper, das 

er während des Konklaves kennen gelernt hatte. Papst 

franziskus selbst hat sein Pontifikat unter den Wahl-

spruch gestellt: „Miserando atque eligendo“, der meist 

übersetzt wird mit „aus Barmherzigkeit gewählt“. Neben 

den programmatischen implikationen, die aus seiner 

Namenswahl abgeleitet werden, hat er auch mit dem 

thema Barmherzigkeit einen frühen akzent gesetzt.

Der Begriff der Barmherzigkeit mag zunächst ratloses 

achselzucken auslösen. Man wird ihn gerne dem christ-

lichen traditions- und frömmigkeitsgut zuordnen, etwas 

antiquiert und verstaubt anmutend. Die frage, ob Barm-

herzigkeit bei der gestaltung notwendiger gesellschaft-

licher Prozesse von Bedeutung ist, wird vielen fraglich 

erscheinen. Das scheint auch innerkirchlich so zu sein: 

Kardinal Kasper stellte bei den vorbereitungen für sein 

2   Kasper, Walter: Barmherzigkeit. Grundbegriff des 

 Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens, Freiburg 2014.



Buch fest, dass das thema in der zeitgenössischen 

theologie in vergessenheit geraten ist. ein häufig for-

mulierter einwand gegen caritatives handeln, das sich 

an Barmherzigkeit orientiert, lautet: gerechtigkeit (die 

als grundlage für die rechte gesellschaftliche ordnung 

anerkannt ist) kann mit Barmherzigkeit nicht erreicht 

werden; oft bleibt es dann beim stopfen von löchern 

im sozialen Netz. Darüber hinaus wird der rekurs auf 

Barmherzigkeit häufig mit Bevormundung assoziiert.

Die grenzen des modernen sozialstaates sind ge-

genwärtig unübersehbar. Umso mehr gilt es, die idee 

vom sozialstaat angesichts dieser Beeinträchtigungen 

weiterzuentwickeln. Dabei kann es nicht nur um die 

ableitung von rechtsansprüchen und um technische 

lösungen gehen, sondern auch um die gestaltung einer 

Kultur des Miteinanders. Die frage steht im raum: Was 

können christen hier einbringen?

Wenn Papst Benedikt Xvi. die liebe zum systema-

tischen ausgangspunkt seiner soziallehre gemacht hat, 

ging es ihm nicht um ein sentimentales Prinzip, das in 

Konkurrenz zur gerechtigkeit steht. vielmehr wird in sei-

nen verlautbarungen die gerechtigkeit als Mindestmaß 

der liebe und die liebe als vollmaß der gerechtigkeit 

entfaltet. liebe und Barmherzigkeit dienen als inspira-

tions- und Motivationsquellen für die Mitgestaltung einer 

gerechteren gesellschaft. christliche initiativen einer 

kleinen, aber kreativen Minderheit können durchaus 

einen großen moralischen, geistigen und geistlichen 

einfluss haben. Die Zeichen, die Papst franziskus hierfür 

setzt, sind vorbildlich und ermutigen zur Konkretisierung 

in alltags- und Nahbeziehungen. Keine noch so vorbild-

liche rechtsordnung kann eine entsprechende Kultur 

der liebe und Barmherzigkeit überflüssig machen. Neue 

Not-, Unrechts- und Krisensituationen sowie vielfältige 

formen innerer leere, sinn- und orientierungslosigkeit 

finden darin einen seismografen, der sie identifizierbar 

und gestaltbar macht. Dabei stellt sich die frage: Was 

braucht der Mensch als Mensch und was steht ihm als 

das seine zu, um menschenwürdig und das heißt auch 

selbstbestimmt leben zu können? Wie ist Begegnung in 

gegenseitigkeit und Zuwendung möglich, die den ande-

ren in seinem anderssein respekt erweist? 

aUsBlicK
in christlichen gemeinden ebenso wie in kirchlichen 

einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe und 

Psychiatrie machen Menschen die erfahrung, dass 

zwischen Wünschenswertem und realisierbarem ein 

abstand bleibt. Die sicherung von standards im inte-

resse der gerechtigkeit von lebenschancen sollte nicht 

vergessen machen, dass diese in eine Kultur des Mit-

einanders eingebettet sein sollten. Der hinweis auf die 

Barmherzigkeit als einem grundbegriff des evangeliums 

und schlüssel christlichen lebens mag eine richtung 

weisen, die im alltag konkret werden muss.

CBP-Ausschuss Pastoral 
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eiNleitUNg
„geschlecht: behindert. Besonderes Merkmal: frau“ mit 

diesem Buchtitel meldeten sich 1985 mehrere behinder-

te frauen zu Wort.3 sie klagten die doppelte Diskriminie-

rung vorrangig körperbehinderter und sinnesbehinderter 

frauen an – heute besteht ein Konsens darüber, dass 

frauen mit Behinderungen multidimensionaler Diskrimi-

nierung ausgesetzt sind. 

als neues Paradigma in der geschlechterforschung  

gilt die intersektionalität: sie beschäftigt sich mit der 

Wechselwirkung und der kumulierenden Wirkung  

verschiedener Belastungsfaktoren. Das ineinander- 

greifen unterschiedlicher Belastungsfaktoren (Beispiel: 

frau – behindert – obdachlos) hat zur folge, dass  

die hinderungen und Behinderungen zur teilhabe in 

ihrer summe und Wechselwirkung ungleich schwerer 

wiegen, als einzeln oder für sich betrachtet. ebenso  

ist bezeichnend, dass einer der dabei mitwirkenden 

Belastungsfaktoren die geschlechtszugehörigkeit  

„frau“ darstellt. aus diesem grund haben die ver- 

fasser der UN-Behindertenrechtskonvention den  

frauen mit Behinderung in artikel 6 besondere auf-

merksamkeit zukommen lassen.

es ist schwierig, statistisch gesicherte aussagen zur 

lebenssituation geistig behinderter frauen zu finden,  

da diese frauen häufig in einrichtungen leben und  

damit von vielen erhebungen ausgeschlossen sind.  

Die lebenssituation geistig behinderter frauen gehört 

zu den gesellschaftlichen tabuthemen.

aUsgaNgslage
Die Mehrheit aller Menschen mit geistiger Behinde-

rung/ lernschwierigkeiten in Deutschland lebt und 

arbeitet in einrichtungen der Behindertenhilfe, d.h. in 

sonderbereichen.4 in der Praxis vieler Werkstätten und 

Wohnheime scheint das thema „gender“ nur am rande 

vorzukommen. Menschen mit Behinderung werden oft 

nicht als frauen oder Männer wahrgenommen, soziale 

Unterschiede und sexualität ordnen sich in der Wahr-

nehmung der angestellten unter der Masterkategorie 

Behinderung unter.

Das übersehen der jeweiligen Besonderheit der lebens-

situationen führt oft zu einer verstärkung der mit der 

frauenrolle verbundenen Benachteiligungen. anhand 

von drei Bereichen kann exemplarisch die situation von 

frauen mit Behinderung dargestellt werden.

geWalt
studien verweisen mittlerweile darauf, dass behinderte 

frauen häufiger opfer sexualisierter gewalt sind. Die 

ergebnisse einer aktuellen repräsentativen studie zur 

 artiKel 6
Frauen mit Behinderungen
(1)  Die vertragsstaaten anerkennen, dass frauen und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung 

ausgesetzt sind, und ergreifen in dieser hinsicht Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass sie alle Menschen-

rechte und grundfreiheiten voll und gleichberechtigt genießen können. 

(2)  Die vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur sicherung der vollen entfaltung, der förderung und 

der stärkung der autonomie der frauen, um zu garantieren, dass sie die in diesem übereinkommen genannten 

Menschenrechte und grundfreiheiten ausüben und genießen können.

3 Ewinkel, Karola/Hermes, Gisela/Degener, Theresia: Geschlecht:  

 behindert. Besonderes Merkmal: Frau, München 1985.

4 Sellach, Brigitte/Bieritz-Harder, Renate/Haag, Tilla/   

 Spangenberg, Ulrike: Machbarkeitsstudie zur Institutiona- 

 lisierung von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten  

 in Rehabilitationseinrichtungen, Frankfurt 2009.



lebenssituation von frauen mit Behinderungen, ihren 

Belastungen, zu Diskriminierungen und gewalterfah-

rungen in Kindheit und erwachsenenleben wurde im 

april 2012 von Monika schröttle und ihrem team der 

Universität Bielefeld vorgestellt.5

Die wesentliche erkenntnis der Bielefelder studie: über 

alle befragten gruppen gemittelt haben frauen mit 

Beeinträchtigung / Behinderung ein zwei- bis dreifach 

erhöhtes risiko opfer von gewalt zu werden. es gibt 

eine hohe Dunkelziffer bei frauen mit starker intellek-

tueller Beeinträchtigung.

Neben den direkten gewalterfahrungen spielen Dis- 

kriminierung und strukturelle (institutionelle) gewalt  

in der alltäglichen lebenserfahrung von frauen mit  

Beeinträchtigung eine persönlichkeitsprägende rolle. 

Direkte Benachteiligung zeigt sich hierbei im institutio-

nellen Umgang beispielsweise durch mangelndes  

ernstgenommenwerden, ungefragtes Duzen oder  

andere ignorierende verhaltensweisen. Der verlust  

von autonomie, selbstbestimmung und intimität  

scheint für frauen in einer vollstationären Unterbrin-

gungssituation mit seinen Merkmalen „belastend  

und reglementierend“ stärkeren einfluss auf die  

gesamte psychische stabilität zu haben. 

Zudem verfügen geistig behinderte frauen in der regel 

über weniger selbstvertrauen, um sich gegen gewalt zu 

Wehr zu setzen oder sind sich über gewaltbedrohungen 

nicht immer bewusst. gewalterfahrungen werden oft 

nur zögerlich oder nur in besonders vertrauensvollem, 

geschützten rahmen geäußert.

arBeit
Der anteil von frauen in den Werkstätten für Behinderte 

(WfbM) gemessen an anderen Maßnahmen für Men-

schen mit Behinderung und gemessen an den frauen-

anteilen in schulen für Menschen mit lernbehinderung 

und integrationsklassen ist überproportional hoch – im 

Jahr 2003 waren es in Deutschland 42 %.6 ein Bewusst-

sein für genderthemen und ein Bewusstsein dafür, 

welchen Diskriminierungen frauen mit Behinderungen 

auf dem arbeitsmarkt ausgesetzt sind, fehlt weitgehend.

im arbeitsplatzangebot der Werkstätten dominieren 

tätigkeiten im gewerblich-technischen Bereich, die 

traditionell den Männern vorbehalten sind, gegenüber 

tätigkeiten im hauswirtschaftlichen Bereich, die eher 

von frauen bevorzugt werden. Zudem wird für junge 

Männer mit lern- oder geistigen Behinderungen eher 

eine integration in den allgemeinen arbeitsmarkt ange-

strebt als für frauen.

faMilieNPlaNUNg
trotz einer liberaleren haltung vieler einrichtungen zum 

thema sexualität scheint die alte these von Joachim 

Walter weiterhin gültig: „Die sexualität geistig behin-

derter Menschen ist weit mehr ein Problem für eltern, 

erzieherinnen und Betreuerinnen, als für die betroffenen 

behinderten Menschen selbst“.7

Während in anderen lebensbereichen die selbststän-

digkeit geistig behinderter frauen eher unterstützt und 

gefördert wird, versuchen noch immer viele am system 

Beteiligte (ärzte, angehörige, Betreuer) das thema  

familienplanung abzusichern und zu kontrollieren, also 

der eigenverantwortlichkeit der Betroffenen zu entziehen.  

Das thema Kinderwunsch wird häufig tabuisiert oder 

von anderen als abwegig beschieden.8

Der Umgang mit verhütung ist gerade in katholischen 

einrichtungen ein hochsensibles thema und scheint  

zumeist eine verschwiegene frauensache zu sein. Die  

Praxis zeigt, dass hierbei eine reduzierte Beratung mit 

5 Schröttle, Monika / Hornberg, Claudia: „Lebenssituation  

 und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen

 und Behinderungen in Deutschland“, Eine repräsentative  

 Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für   

 Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), 2012.

6 Sellach, Brigitte/Bieritz-Harder, Renate/Haag, Tilla/   

 Spangenberg, Ulrike, 2009, ebd.

7 Walter, Joachim: Vortrag im Tagesseminar zum Thema   

 „Sexualität und geistige Behinderung“, 1994.

5 Pro familia NRW, Beiträge zur Anhörung der Enquete- 

 kommission Frauen und Gesundheit am 17.10.2003 im   

 Landtag NRW.
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der Perspektive „sicherheit“ am ehesten den erwartungen  

der angehörigen und der gesellschaft entspricht. so 

erklärt sich auch, warum elternschaft in Wohnheimen für 

behinderte Menschen immer noch eine seltenheit ist. 

heraUsforDerUNgeN/chaNceN 
artikel 6 der UN-BrK fordert uns auf, eigene handlungs- 

konzepte zu entwickeln, um überhaupt bei den ange-

sprochenen Personen – also den frauen selbst – den 

Blick auf diskriminierende anteile in ihrem alltagserleben 

zu schärfen und darauf selbst durch aktive Benach-

teiligung einfluss zu nehmen. Dazu gehört selbstver-

ständlich auch die selbstkritische hinterfragung eigener 

institutioneller abläufe und rahmenbedingungen in den 

einrichtungen und Diensten.

eine form der „positiven Diskriminierung“ – durch die 

stärkung und Betonung von frauenrechten – dient letzt-

lich allen und kann dauerhaft die sammlung schmerz-

reicher und belastender erfahrungen bei frauen (wie 

Männern) deutlich minimieren. ein Bewusstsein für das 

thema und ein Klima des vertrauens ist hierfür die Basis.

gewaltprävention muss einhergehen mit dem abbau 

von Diskriminierungen und struktureller gewalt gegen 

Mädchen und frauen mit Behinderungen. Der barriere-

freie Zugang zu Beratungsstellen, frauenhäusern und 

frauennotrufen ist auch für frauen mit geistiger Beein-

trächtigung herzustellen.

Die Beschäftigten, nicht nur in den einrichtungen der 

Behindertenhilfe, sondern auch im gesundheitswesen, 

bei Behörden und verwaltungen sind zu qualifizieren 

und zu sensibilisieren zur gefährdungslage, gewalt-

risiken und gewaltfolgen.

Der segmentierung in einen geschlechtsspezifischen 

arbeitsmarkt mit seinen besonderen Benachteiligungen 

gerade für frauen mit Behinderungen ist zu begeg-

nen durch geschlechtsspezifische förderprogramme, 

Qualifizierungsangebote und vermittlungshilfen. frauen 

mit Beeinträchtigung möchten – ebenso wie die Männer 

– durch qualifizierte, angemessen bezahlte berufliche 

tätigkeit selbständig und unabhängig leben können, 

häufig dazu auch eine familie haben. Dies ist auch in der 

Berufsberatung angemessen zu berücksichtigen. Die 

Berufsberatung sollte auch frauen ermutigen, sich nicht 

auf frauenspezifische Berufe zu orientieren. Junge frauen 

mit lernbeeinträchtigung fühlen sich in den Beruf der 

hauswirtschaftlich-technischen assistentin oder soziale 

arbeitsbereiche gedrängt. so erfahren junge frauen – 

ihren lebensentwürfen zum trotz – bereits in der Phase 

der Berufsfindung eine besondere biografische schwelle.9

im beruflichen Bereich sind arbeitsprinzipien zur 

frauenförderung anzuwenden und Beteiligungsformen 

anzubieten, die für frauen ohne Behinderungen seit ge-

raumer Zeit gelten. Die notwendige arbeitsassistenz und 

die technischen hilfen sind auch bei teilzeitarbeit und 

geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen zu gewähr-

leisten (§33 (2), sgB iX).

risiKeN
auch aufgrund der politischen Diskussion um frauen-

quote und gleichstellung erscheint frauendiskriminie-

rung, unabhängig von der Kategorie „Beeinträchtigung“, 

manchmal als „schnee von gestern“, die geschlechter-

frage scheint für die heutige Zeit überholt. ist artikel 6 

der BrK für Deutschland nicht relevant? Welches risiko 

besteht, wenn das thema „gender“ nicht in den Blick 

genommen wird?

9 Schön, Elke/Richter-Witzgall, Gudrun/Klein, Birgit:  

 Berufliche Teilhabe von Frauen mit (unterschiedlichen)  

 Behinderungen unter der besonderen Berücksichtigung  

 von Frauen mit Betreuungspflichten, Wissenschaftliche  

 Begleitung zur Umsetzung des SGB IX-Rehabilitation und  

 Teilhabe behinderter Menschen im Auftrag des Bundes- 

 ministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung,  

 Abschlussbericht des sfs (Sozialforschungsstelle  

 Dortmund) 2004.

10 Weibernetz e. V. Hg.: Frauenbeauftragte in Einrichtungen,  

 Projektergebnisse und Empfehlungen, 2011.

11 Goeke, Stefanie: Frauen stärken sich – Empowerment- 

 prozesse von Frauen mit Behinderungserfahrung,  

 Dissertation 2010.



Die Mehrfachdiskriminierung behinderter frauen in  

verschiedenen lebensbereichen bleibt noch immer  

realität. Die erweiterung der handlungsmöglichkeiten 

von frauen, die etablierung egalitärer geschlechter- 

verhältnisse in unterschiedlichen lebensbereichen und 

die entwicklung fairer Partnerschaft sind langfristige 

Prozesse. Diese nicht anzugehen wäre fahrlässig und 

kann auf individueller und struktureller ebene immer 

wieder zu Menschenrechtsverletzungen führen.

ohne eine tiefergehende analyse der gemachten 

(Negativ-) erfahrungen und der daraus resultierenden 

forderungen besteht die gefahr (erneut) etwas über 

den Kopf der betroffenen frauen zu kreieren, von dem 

wir lediglich glauben, dass es bisherige Problemstel-

lungen berührt oder beseitigt. Das thema frauenrechte 

für frauen mit Behinderung braucht die Beteiligung der 

betroffenen frauen.

veraNschaUlichUNg 

Dass frauen und Männer mit Beeinträchtigung unter-

schiedliche emotionale verarbeitungsmuster bezgl. ihrer 

alltagserfahrungen haben, erschließt sich den in diesem 

tätigkeitsfeld arbeitenden Menschen in den meisten fällen 

noch durch die anwendung/übertragung ihrer eigenen 

lebenserfahrungen in die arbeitswirklichkeit. ein gender-

orientiertes curriculum an den fachschulen/ausbildungs-

zentren/hochschulen hat sich (noch nicht) etabliert. 

es erfolgen zwar, besonders an den hochschulen,  

theoretische auseinandersetzungen mit der Unter-

schiedlichkeit, ggf. auch mit den Benachteiligungs- 

effekten bei frauen (mit Behinderung). Jedoch resul- 

tieren daraus selten hinweise und forderungen für  

die praktische arbeit mit diesem Personenkreis. 

Wie schwer fällt es beispielsweise anzuerkennen,  

dass frauen (wie Männer) ein recht darauf haben  

von gleichgeschlechtlichen Unterstützern in der  

individuellen grundpflege begleitet zu werden? 

ein gutes Praxisbeispiel ist etwa die einführung einer 

frauenbeauftragten in Wohneinrichtungen und in ein-

richtungen der beruflichen rehabilitation. ein Pilotprojekt 

hat von 2009 bis 2011 frauen mit lernschwierigkeiten 

aus bundesweit 16 einrichtungen zu frauenbeauftragten 

ausgebildet.10 in ihren Werkstätten und Wohnheimen 

sollen sie ansprechpartnerin für frauen sein, sie stärken 

und ihre rechte vertreten. Das inklusive Projekt, bei der 

die engagierte Mitarbeit von frauen mit lernschwierig-

keiten eine große rolle spielt, will so aktive gewaltprä-

vention und schutz vor Benachteiligung fördern.

faZit
es besteht handlungsbedarf für eine gendersensible 

soziale arbeit, die auch im Bildungscurriculum berück-

sichtigt wird. ebenso sind auch empowermentprozesse 

geschlechtsspezifisch zu betrachten und die pädago-

gische arbeit gendersensibel zu gestalten.11 teilhabe-

forschung muss auch genderaspekte berücksichtigen.

ein konsequenter schutz und die verhinderung von ge-

walt gegenüber frauen und Mädchen stellt ein wichtiges 

Ziel künftiger präventiver Maßnahmen dar. es ist ein 

augenmerk auf die Bereitstellung niedrigschwelliger und 

barrierefreier schutz- und Unterstützungsangebote zu 

legen. für die Zukunft sind verstärkt Maßnahmen erfor-

derlich, die das selbstvertrauen und selbstbewusstsein 

von frauen mit Behinderungen stärken.

Dazu gehören unter anderem die förderung und Unter-

stützung von inklusiver Bildungsbeteiligung, beruflicher 

teilhabe und die Möglichkeit der selbstbestimmten 

familienplanung.

in den caritas Diensten und einrichtungen gilt es, das 

thema (weiter) zu enttabuisieren und auch der frage 

nachzugehen, welche rolle die geschichte von lang-

jährigen einrichtungen als „frauen- oder Männerein-

richtung“ auf das rollenbild, auf die struktur und auf  

das pädagogische handeln spielt.

CBP-Fachbeirat Hilfen für Menschen mit Lernbehinderung und geistiger Behinderung
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„Berühre mich mit Herz und Händen“ (Mk 7,31-37)

eiNleitUNg
sowohl in der übersetzung der UN-Behindertenrechts-

konvention als auch im 1. staatenbericht spricht die 

Bundesregierung bei artikel 9 von Zugänglichkeit statt 

von Barrierefreiheit. Der Begriff der Barrierefreiheit nach 

§ 4 Bgg ist umfassender, da er nicht nur die Zugänglich- 

keit, sondern auch die Nutzbarkeit beinhaltet. hinsicht-

lich dieser Zugänglichkeit und Nutzbarkeit sollten alle 

einrichtungen und Dienste der caritas Behindertenhilfe 

und Psychiatrie ihre leistungsangebote überprüfen und 

gegebenenfalls weiterentwickeln. sie würden damit ein 

 artiKel 9
Zugänglichkeit
(1)  Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige lebensführung und die volle teilhabe in allen lebens-

bereichen zu ermöglichen, treffen die vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit 

Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu transportmitteln, information und 

Kommunikation, einschließlich informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu ande-

ren einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen gebieten offen stehen oder 

für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, welche die feststellung und Beseitigung von 

Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, gelten unter anderem für 

a) gebäude, straßen, transportmittel sowie andere einrichtungen in gebäuden und im freien, einschließlich 

schulen, Wohnhäusern, medizinischer einrichtungen und arbeitsstätten; 

b) informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer Dienste und Notdienste.

(2)  Die vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen,

a) um Mindeststandards und leitlinien für die Zugänglichkeit von einrichtungen und Diensten, die der Öffent-

lichkeit offen stehen oder für sie bereitgestellt werden, auszuarbeiten und zu erlassen und ihre anwendung zu 

überwachen; 

b) um sicherzustellen, dass private rechtsträger, die einrichtungen und Dienste, die der Öffentlichkeit offen 

stehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle aspekte der Zugänglichkeit für Menschen mit Behin-

derungen berücksichtigen; 

c) um betroffenen Kreisen schulungen zu fragen der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen anzubieten;

d) um in gebäuden und anderen einrichtungen, die der Öffentlichkeit offen stehen, Beschilderungen in Braille-

schrift und in leicht lesbarer und verständlicher form anzubringen; 

e) um menschliche und tierische hilfe sowie Mittelspersonen, unter anderem Personen zum führen und vorlesen 

sowie professionelle gebärdensprachdolmetscher und -dolmetscherinnen, zur verfügung zu stellen mit dem Ziel, 

den Zugang zu gebäuden und anderen einrichtungen, die der Öffentlichkeit offen stehen, zu erleichtern; 

f) um andere geeignete formen der hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen zu fördern, damit 

ihr Zugang zu informationen gewährleistet wird; 

g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen informations- und Kommunikationstechnolo-

gien und -systemen, einschließlich des internets, zu fördern; 

h) um die gestaltung, die entwicklung, die herstellung und den vertrieb zugänglicher informations- und Kom-

munikationstechnologien und -systeme in einem frühen stadium zu fördern, sodass deren Zugänglichkeit mit 

möglichst geringem Kostenaufwand erreicht wird.



gesamtgesellschaftliches signal setzen um Menschen 

mit Behinderung zu mehr teilhabe und selbstbestim-

mung zu verhelfen. gerade einrichtungen und Dienste 

der Behindertenhilfe setzen bei fragen der Barriere-

freiheit bei einem neuen Behinderungsverständnis an, 

das von einer Wechselwirkung von Umwelt und Kontext 

bezogenen Barrieren im Zusammenspiel mit individu-

ellen einschränkungen ausgeht.

sitUatioNsBeschreiBUNg/aUsgaNgslage
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 

werden (artikel 3, absatz 3 des grundgesetzes). Dieser 

leitsatz, der auch grundlage des seit 2002 geltenden 

Behindertengleichstellungsgesetzes ist, fordert schon 

seit einführung des grundgesetzes Barrierefreiheit für 

Menschen mit Behinderungen. Barrierefreiheit definiert 

sich in einer tiefen sozialen Dimension. Der lebensraum 

der Menschen mit den unterschiedlichsten Behinde-

rungsformen ist so zu gestalten, dass er ihren speziellen 

anforderungen und funktionsbeeinträchtigungen, aber 

auch den demografischen gegebenheiten entspricht. 

für den Personenkreis der Menschen mit Körperbe-

hinderungen, aber auch sinnesbehinderungen sind in 

den letzten Jahren hinsichtlich Barrierefreiheit große 

fortschritte festzustellen. viele Barrieren gibt es noch  

für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Men-

schen mit psychischen Behinderungen, die als gruppe  

in der gesellschaft zunehmen, erfahren Barrieren, die  

noch unzureichend wahrgenommen und erkannt werden.  

Besonders bedrückend ist die situation gerade auch 

leistungsrechtlich für Menschen mit multiplen einschrän-

kungen und handicaps. 

heraUsforDerUNgeN/chaNceN
Barrierefreiheit wird noch immer zu sehr auf Bautechnik 

und den verkehrsbereich reduziert. Barrieren erleben 

Menschen mit Behinderungen aber fast täglich in den 

verschiedensten lebensbereichen und lebenssitua-

tionen. gehörlose und hochgradig schwerhörige sind 

ohne gebärdensprachdolmetscher oder technische 

Kommunikationshilfen weitestgehend von lautsprach-

licher Kommunikation ausgeschlossen. Blinde Men-

schen erleben ihre Barrieren im straßenverkehr, beim 

einkaufen, im Kino oder theater. für Menschen mit 

psychischen Beeinträchtigungen stellen oftmals schon 

starre regelungen oder fristen eine Barriere dar. für 

Menschen mit kognitiven einschränkungen ist z. B. die 

Komplexität der deutschen laut- und schriftsprache 

eine Barriere.

von einer barrierefreien gestaltung der lebensbereiche 

profitieren nicht nur Menschen mit Behinderungen, 

sondern beispielsweise auch andere Mitbürger: Kinder, 

Menschen mit Migrationshintergrund, senioren.

Wenn von den nicht finanzierbaren anforderungen an 

eine Barrierefreiheit die rede ist, muss auch von den 

vorteilen der Barrierefreiheit für unsere gesellschaft 

gesprochen werden. 

Die öffentlich rechtlichen fernsehsender haben z. B. zu-

gesagt, ihre Untertitel für Menschen mit hörbehinderung 

auszuweiten. Davon profitieren nicht nur hörgeschädigte,  

sondern vor allem ältere Menschen. von Untertiteln 

in leichter sprache würden auch Menschen mit lern-

schwierigkeiten – aber auch Menschen mit Migrations-

hintergrund profitieren. für blinde Menschen gibt es hier 

die „gesprochenen Untertitel“ (audiodeskription).

Das internet hat in den vergangenen Jahren in allen 

altersgruppen und Bevölkerungsgruppen zunehmend 

an Bedeutung gewonnen. auch für Menschen mit 

Behinderungen ist dieses Medium immer interessanter 

geworden und wird entsprechend genutzt. in Deutsch-

land nutzen bereits vier von fünf Menschen mit Behinde-

rungen das World Wide Web. gerade als Dienstleister  

für Menschen mit Behinderungen sind die caritas 

einrichtungen und Dienste aufgefordert, barrierefrei 

im internet zu veröffentlichen, auch mittels gebärden-

sprachvideos, audiodeskription und vor allem leichter 

sprache. für sehbehinderte und blinde Menschen 

müssen nichtvisuelle Zugangswege eröffnet werden 

(Brailleschrift, audioversionen).

Positiv entwickelt hat sich ein breit aufgelegtes online-

beratungsportal der caritas, das nicht nur von ange-

hörigen, sondern auch zunehmend von Menschen mit 

den unterschiedlichsten Behinderungen genutzt wird. 
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entsprechende anfragen und informationen können unter 

www.caritas.de/onlineberatung abgerufen werden. hier 

gibt es verbesserungsbedarf im hinblick auf Menschen 

mit sinnesbehinderungen aufgrund von schriftsprachen-

problemen. so muss es Ziel sein, für Menschen mit hör-

behinderung Beratung in gebärdensprache anzubieten.

leichte sprache sollte im Kontakt mit Menschen mit 

einer lern- oder geistigen Behinderung nicht nur gespro-

chen sondern auch im schriftsprachlichen verwendet 

werden. Menschen mit Behinderungen haben z. B. einen 

anspruch auf einen heimvertrag in leichter sprache. 

Die für sie relevanten schriftlichen formulierungen sollte 

es stets auch in leichter sprache geben (hausordnung, 

schriftstücke, aushänge,…).

als vorbild gelten können hier schon die freizeitbro-

schüren der offenen Dienste der caritas-Behinderten-

hilfe, die ihre angebote fast ausschließlich in leichter 

sprache publizieren. Ziel muss sein, leistungsangebote 

und auch leistungsansprüche in leichter sprache zu 

formulieren und zu veröffentlichen. 

Die verwendung von Piktogrammen oder schaubildern 

zur erleichterung der orientierung für Menschen mit  

kognitiven einschränkungen hat sich im öffentlichen 

leben (z. B. bei der Deutschen Bahn) bewährt und sollte 

auch in unseren offenen Diensten und stationären ein-

richtungen der Behindertenhilfe ausgebaut werden.

viele öffentliche einrichtungen wie auch z. B. Bildungs-

einrichtungen haben sogenannte induktionsschleifen 

installiert bzw. stellen fM-anlagen zur verfügung, die 

den schwerhörigen Personen das hören erleichtern. in 

Deutschland leben geschätzte 14 Millionen schwerhö-

rige Menschen. technische hilfen müssen gerade inner-

halb der caritas eine selbstverständlichkeit sein, ebenso 

die technische, behindertengerechte ausstattung der 

arbeitsplätze schwerbehinderter Kollegen.

ein Beitrag zur inklusion kann auch sein, schwerbe-

hinderten Menschen die Möglichkeit zu geben, in den 

Diensten und einrichtungen ein freiwilliges soziales Jahr 

oder den Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren. hier 

sind oftmals noch die rechtlichen und finanziellen fragen 

mit der Politik und den Kostenträgern zum Beispiel bei 

der finanzierung von gebärdensprachdolmetschern 

eine große hürde.

im Bereich der caritas und der Katholischen Kirche 

finden jährlich viele tausend veranstaltungen, fortbil-

dungen, feste und gottesdienste statt – nur wenige 

davon sind barrierefrei und damit auch für Menschen  

mit Behinderungen zugänglich.

Der caritasverband für das Bistum augsburg hat ein 

„handbuch inklusion“ herausgegeben, das sich mit  

der barrierefreien teilhabe von Menschen mit Be- 

hinderungen im alltag beschäftigt und u.a. konkrete 

informationen, tipps und hinweise zur Beteiligung  

von Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen 

an veranstaltungen beinhaltet.12

Das ehrenamtliche engagement wird nicht zuletzt 

aufgrund der demografischen entwicklung eine zuneh-

mende Bedeutung in unserer gesellschaft erlangen.

ohne das millionenfache ehrenamtliche engagement 

in den verschiedenen Bereichen und tätigkeitsfeldern 

ist auch unser sozialsystem nicht funktionsfähig. auch 

Menschen mit Behinderungen können und wollen sich 

ehrenamtlich engagieren, wenn die entsprechenden 

voraussetzungen geschaffen und Barrieren beseitigt 

werden.

Beispielhaft genannt werden kann hier die ausbildung 

von gehörlosen Menschen zu leitern von Wortgot-

tesdiensten in den Diözesen Münster und aachen, 

die ausbildung von Menschen mit Behinderungen zu 

alltagsbegleitern oder der einsatz von Menschen mit 

Behinderungen in den verschiedensten Bereichen der 

offenen und stationären Behindertenhilfe der caritas. 

chaNceN/risiKeN
von Barrierefreiheit profitiert die gesamte gesellschaft. 

Barrierefreiheit und Zugänglichkeit darf nicht nur unter 

dem Kostenaspekt gesehen und diskutiert werden.  

12 www.caritas-augsburg.de, Suchwort: Handbuch Inklusion



Die verantwortung für Barrierefreiheit darf nicht  

ausschließlich auf die Politik abgewälzt werden, es  

muss zur angelegenheit aller Menschen werden.  

insgesamt muss an der Bewusstseinsänderung im  

barrierefreien Miteinander aller Menschen gearbeitet 

werden. Die Barrieren im Denken müssen beseitigt  

werden, denn „inklusion beginnt im Kopf“. erst wenn 

dieser schritt vollzogen ist, kann erfolgreich der  

artikel 9 der Behindertenrechtskonvention auf allen 

ebenen umgesetzt werden.

faZit
Die caritas hat hinsichtlich des themas „Barrierefrei-

heit“ in den vergangenen Jahren bereits wegweisende 

schritte eingeleitet. Wir müssen uns aber verstärkt mit 

weiteren themen dieses feldes auseinandersetzen:
■ barrierefreier internetauftritt/barrierefreie 

 Öffentlichkeitsarbeit
■ leichte sprache
■ Menschen mit Behinderungen als ehrenamtliche
■ Menschen mit Behinderungen als Kollegen

Wir sehen weiteren handlungsbedarf zu den themen:
■ verstehen und verstanden werden ist auch teil von 

Barrierefreiheit. Dies meint für uns, dass Menschen 

mit Behinderung (als expert/innen) zu Wort kommen.  

hier gilt es aber insbesondere auch, Menschen mit 

Behinderungen die Möglichkeiten zu geben, teilzu-

haben und sich mitzuteilen. hier sind technische 

hilfen (talker etc.) gefragt, gleichzeitig aber auch 

eine haltung in der anerkennung eines echten  

gegenübers und Partners.
■ Wir müssen dort, wo es Not tut, zielgruppenspezi-

fisch denken und handeln, gleichzeitig ist es wert-

voll, auch die Barrieren zwischen unseren Diensten 

aufzuzeigen und die verschiedenheit als ressource 

für alle zu sehen und zu nutzen.

Zum Thema „Barrierefreiheit“ sind folgende  

Internetseiten empfehlenswert:
■ www.einfach-fuer-alle.de
■ www.bar-frankfurt.de 

 (Die 10 gebote der Barrierefreiheit)
■ www.aktion-mensch.de

CBP-Fachbeirat Hilfen für Menschen mit Sinnesbehinderungen 
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vorWort
artikel 10 der UN- Behindertenrechtskonvention, der 

das „recht auf leben“ eines jeden Menschen beschreibt, 

ist ein grundsatzartikel, der wie ein spannungsbogen 

über allen anderen artikeln der Konvention steht. in 

diesem artikel wird grundgelegt, was in den anderen 

artikeln der UN BrK ausgefaltet wird. es ist der artikel, 

der durch seine scheinbare schlichtheit besticht und 

doch eine große frage anspricht.

Das „recht auf leben“ wird im folgenden beschrieben 

in den Dimensionen:
■ lebens-fülle
■ lebens-anfang
■ lebens-erinnerung
■ lebens-ende

eiNleitUNg
artikel 10 „recht auf leben“ beschreibt einen grund-

satz. Die tatsache, dass das recht auf leben eine 

so starke Betonung erfährt, macht deutlich, wie stark 

dieses recht in unserer gesellschaft in gefahr ist. 

Lebens-Fülle
Wagen wir eine verknüpfung zur Bibel, so finden wir im 

Johannesevangelium den vers:

„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 

und es in Fülle haben (Joh 10,10).“

Woran denken wir, wenn wir über ein leben in fülle 

nachdenken? sind es der Mangel und die Begren-

zungen im eigenen leben? Dann liegt auch die ver-

suchung nahe, sich mit dem bislang erreichten sehr 

schnell zufrieden zu geben. Doch das Johannes- 

evangelium wagt mehr, es ist eine Provokation und 

herausforderung, sich wirklich mit dem thema des 

„lebens in fülle“ auseinanderzusetzen. Wir sind davon 

überzeugt, dass auch artikel 10 jeden Menschen zu  

dieser auseinandersetzung aufruft. es bedeutet, sich 

nicht mit dem Bestehenden abzufinden. Das recht  

auf leben oder auch das leben in fülle zu haben ist  

die große gesellschaftliche aufgabe, die sich jedem 

einzelnen Bürger stellt. 

Lebens-Erinnerung
Die errungenschaft des rechtes auf leben ist in  

unserer gesellschaft nie selbstverständlich gewesen 

und ist es bis heute nicht. in Zeiten der Nationalso- 

zialistischen Diktatur wurden Menschen aufgrund von 

herkunft, glauben, gesinnung oder Behinderungen 

getötet. es ist und bleibt eine gesellschaftliche aufgabe, 

hier eine angemessene erinnerungskultur zu schaffen, 

um den gefährdungen von leben und freiheit stets 

wachsam und erinnernd begegnen zu können. 

Lebens-Anfang
heute bildet die plurale gesellschaft auch plurale 

haltungen ab. in einer Multioptionsgesellschaft werden 

entscheidungen individuell getroffen. ein einheitliches 

Meinungsbild zum „lebens-recht“ gibt es schon lange 

nicht mehr.

Noch stärker ist in dieser Pluralität ein lebensrecht  

von Menschen mit Behinderung in frage gestellt. Zu-

nehmend sind die hier zu stellenden fragen beeinflusst 

von einer haltung der Ökonomisierung (Kosten-Nutzen-

rechnung). in unserer Zeit greifen ökonomische  

 artiKel 10
Recht auf Leben
Die vertragsstaaten bekräftigen, dass jeder Mensch ein angeborenes recht auf leben hat, und treffen alle  

erforderlichen Maßnahmen, um den wirksamen und gleichberechtigten genuss dieses rechts durch Menschen  

mit Behinderungen zu gewährleisten.



Zwänge ins leben jedes einzelnen ein. Die heutigen  

medizinischen Möglichkeiten werfen viele fragen auf 

und stellen uns in eine große ambivalenz. Die medizi-

nischen Möglichkeiten können beispielsweise ein segen 

in Bezug auf Möglichkeiten der pränatalen Behandlung 

sein, doch es entstehen auch fragen für die Paare, 

die für ihr Kind eine Behinderungsdiagnose erfahren. 

Was in der früheren gesellschaft vielleicht als schicksal 

bezeichnet wurde, wird heute oft mit der frage „Musste 

das denn sein?“ belegt. viele werdende eltern stehen 

ratlos vor der frage, wie ihnen ein leben mit einem 

behinderten Kind möglich sein kann.

es ist der gesellschaftliche auftrag viele Meilensteine 

und voraussetzungen zu schaffen, die deutlich ma-

chen, dass alle Menschen nicht nur ein grundrechtlich 

gesichertes lebensrecht haben, sondern zu zeigen wie 

willkommen alle Menschen in dieser gesellschaft sind.

Lebens-Ende
Unsere gesellschaft stellt sich aktuell viele fragen zum 

demografischen Wandel. Die älter werdende gesell-

schaft bringt viele herausforderungen mit sich. indi-

viduelle vorsorge- und versorgungsplanung im alter 

sind in diesem Zusammenhang ebenso zu benennende 

schlagworte wie alternative Wohnkonzepte für senioren 

und fachkräftemangel in der Pflege. in diese gemen-

gelage hinein fokussieren sich alle fragen, die mit der 

letzten lebensphase mit Wert und Würde des mensch-

lichen lebens zu tun haben.

fragen am lebensende sind unmittelbar zu verknüpfen 

mit den ethischen herausforderungen am lebensan-

fang. Die fragen und herausforderungen stellen sich 

für alle Menschen, verschärfen sich jedoch deutlich für 

Menschen mit Behinderung.

in all diesen fragen bleibt es die verstärkte aufgabe  

der gesellschaft, das solidaritätsprinzip wieder neu für 

sich zu entdecken, auszubauen und in vielen kleinen 

schritten zu leben.

leBeNs-fülle
Fragen und Herausforderungen
lebensfülle umschreibt ein „Mehr an leben“. Dieser 

biblische satz wurde nicht für Menschen mit Behinde-

rung formuliert, er richtet sich an alle Menschen und ist 

Zuspruch und anspruch zugleich. 
■ Wo aber gelingt die teilhabe von Menschen mit 

Behinderung?
■ Welche kreativen und innovativen Wege eröffnen 

Kirche, einrichtungen und Dienste der Behinderten-

hilfe gemeinsam mit Menschen mit Behinderung, um 

teilhabe und teilgabe erlebbar werden zu lassen?
■ Wo und wie finden die einrichtungen und Dienste 

die Mitarbeiter, die „feuer und flamme sind“ in ihrem 

einsatz für Menschen mit Behinderung?
■ Was tun die träger für diese Mitarbeiter, damit das 

„feuer-und-flamme-sein“ nicht umschlägt in ein 

„verbrennen und ausgebrannt-sein“?
■ Welche anerkennungskultur wird etabliert, die die 

Mitarbeiter stärkt und motiviert? 
■ Wie schaffe/erreiche ich eine „haltung der liebe“ 

bei den Mitarbeitern?
■ stellen träger ressourcen bereit, um Mitarbeitern 

neue Kraftquellen zu eröffnen, aus denen sie  

schöpfen können?
■ Wie wird die spannung von ressourcenknappheit 

und christlich-ethischer verantwortung ausgehalten 

und gestaltet?

Chancen
überall dort, wo sich gemeinsame lebensräume von 

Menschen mit und ohne Behinderung eröffnen, zeigt 

sich gesellschaftliche solidarität, die für alle ein „Mehr 

an leben“, die „lebens-fülle“ spürbar werden lässt.

Beispiele aus der Praxis
■ innerstädtische Netzwerke als zwanglose 

Begegnungsräume von Menschen mit und ohne 

Behinderung, aus denen heraus sich viele ge- 

meinschaftliche ideen zur freizeitgestaltung ent-

wickeln.13

■ Kooperative sport- und fußballturniere14

■ inklusive angebote in Kirche, z. B. Messdiener- 

und lektorendienst), Mitarbeit in kirchlichen und 

kommunalen gremien (Beiräte).

13 www.st-augustinus-behindertenhilfe.de

14 www.vitus-werk.de
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■ organisationsethische Prozesse und seelsorgliche 

Maßnahmen in einrichtungen und Diensten mit 

verschiedenen Blickwinkeln betrachten, entscheiden 

und steuern. (z. B. „lebensthemen“- systematische 

erfassung von altersspezifischen teilhabewünschen 

von Menschen mit Behinderungen und deren  

familien)
■ Die Begegnung von Menschen mit und ohne 

Behinderung als lernprozesse auf gegenseitigkeit 

begreifen.
■ spirituelle angebote für Mitarbeiter gestalten (z. B. 

„Der tritt aus dem trott“- einkehrtage für Mitarbeiter 

der st. augustinus-Behindertenhilfe.15

■ inklusive spirituelle angebote entwickeln: gemein-

same gottesdienste in Wohnheimen und in Kirchen-

gemeinden16, Jakobsweg „el camino 2013“17, foto-

ausstellungen mit Postkartenaktion: „gott schuf den 

Menschen nach seinem Bilde“18; ausstellung „aus-

sergewöhnlich“19, Messdiener- und lektorendienste 

durch Menschen mit Behinderungen.

leBeNs-aNfaNg
Fragen und Herausforderungen
■ ist diese gesellschaft einladend für alle? einladend 

für eltern mit einem behinderten Kind? 
■ ist sie einladend für einen jungen erwachsenen mit 

intellektueller Beeinträchtigung, der seinen lebens-

traum von der eigenen Wohnung verwirklichen will, 

in der er selbstbestimmt leben kann?
■ ist sie einladend für den alten Menschen mit see-

lischer Behinderung, der noch immer nach dem sinn 

seines lebens sucht?

Chancen
sich willkommen geheißen zu fühlen, ist ein gefühl, 

welches jeder Mensch anstrebt. Umso größer ist die 

herausforderung, familien mit einem behinderten Kind, 

dem behinderten Jugendlichen, erwachsenen und alten 

Menschen in „Worten und taten“ zu zeigen, dass dies 

auch so ist. Das recht auf leben von Menschen mit 

Behinderung korrespondiert mit dem gesellschaftlichen 

gewinn der Bereicherung durch Menschen mit Behin-

derung. es muss Begegnungsorte geben, die diese 

erfahrung ermöglichen. 

Beispiele aus der Praxis:
Die gesellschaft wandelt sich zunehmend inklusiv:
■ Mutter-Kind-gruppen sind offen für alle.
■ schulische Bildung gestaltet sich inklusiv nicht allein 

auf dem Papier, sondern durch die entsprechenden 

fachlich qualifizierten lehrer, integrationshelfer und 

weiteren Unterstützungskräfte.
■ Jugendprojekte, ferienfreizeiten stehen allen 

offen.

leBeNs-eriNNerUNg 

Fragen und Herausforderungen
■ Warum wird/ wurde Menschen mit Behinderung das 

leben abgesprochen? 
■ Wo findet auseinandersetzung mit der geschichte 

statt?
■ Wer zeigt sich verantwortlich für eine lebendige 

erinnerungskultur?

Chancen
Die auseinandersetzung mit der eigenen, oft wechsel-

vollen geschichte der einrichtungen und Dienste  

ermöglicht zweierlei Blickrichtungen. spirituell: wir  

gedenken derer, die aufgrund ihrer Behinderung um-

gebracht wurden oder deren lebensentfaltungsrecht  

auf vielfältige Weise eingeschränkt und behindert  

wurde. Politisch: wir mahnen und weisen kritisch auf 

aktuelle ausgrenzungsprozesse gegenüber behinderten 

Menschen hin. Wir setzen uns politisch und ethisch für  

das uneingeschränkte lebensrecht von Menschen mit  

Behinderung ein.

Beispiele aus der Praxis:
■ Projekt und Bildungsmaterial „gedenken und 

Mahnen“, Barmherzige Brüder straubing

15 www.st-augustinus-behindertenhilfe.de

16 www.vitus-werk.de/Freizeit und Gemeindenahe  

 Begegnung/Bistumsangebote

17 www.bistumosnabrueck.de/Spiritualitaet/unterwegs/ 

 El-camino-2013.html

18 www.vitus-werk.de

19 Ausstellung „Aussergewöhnlich“ youtube googeln



■ erinnerung an die euthanasie und Positionierung 

gegen diese durch Kardinal von galen im „Kreuzweg 

für das leben“.20 
■ auseinandersetzung mit struktureller gewalt gegen 

Menschen mit Behinderungen wie z. B. im franz-

sales-haus essen oder im anna-Katharinenstift 

Karthaus.21

leBeNs-eNDe:
Fragen und Herausforderungen
■ Welche Würde hat leben?
■ Welche  Würde hat leben in der letzten lebens-

phase?
■ Was ist ein recht auf leben in der letzten lebens-

phase?
■ Wie unterstützen und qualifizieren träger die Mitar-

beiter in der Begleitung von Menschen mit Behinde-

rung in der letzten lebensphase?
■ Wie gelingt eine verknüpfung von pflegerischer, 

palliativer und seelsorglicher Begleitung?
■ Welche Möglichkeiten entwickeln die einrichtungen 

und Dienste der Behindertenhilfe, um Menschen  

mit Behinderung die letzte lebensphase in ihrem 

Zuhause zu ermöglichen?

Chancen
Besonders in der letzten lebensphase eines Menschen 

ist das Prinzip der Beziehungsgestaltung maßgeblich. 

Nahestehende Menschen und insbesondere Mitarbeiter 

sind stark gefordert in der Begleitung eines sterbenden 

Menschen. Die erfahrung zeigt, dass dies oft ein Pro-

zess ist, der das gelingen einer Beziehungsgestaltung 

ebenso sichtbar macht wie auch alle anforderungen an 

die eigene Professionalität aufzeigt.

Beispiele aus der Praxis
■ Qualitätsmanagementprozess lebens-, sterbe- und 

trauerbegleitung der st. augustinus-Behindertenhilfe,  

Neuss.
■ einkehrtage und fortbildungsangebote für Mit-

arbeiter der st. augustinus-Behindertenhilfe, Neuss: 

„Da berühren sich himmel und erde“ – Wege und 

ideen einer lebens- sterbe und trauerbegleitung 

von Menschen mit Behinderung/„trauernde sind 

keine außerirdischen und trauer ist keine  

Krankheit“ – Wege und ideen zu einer  

gelingenden trauerverarbeitung. 
■ caphandy – Kurse für Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen in der Behindertenhilfe,  

st. vitus-Werk, Meppen
■ inklusionsprojekt „ein Koffer für die letzte reise“22 
■ ethik-Komitees
■ fortbildungen in Palliative care
■ KerNsatZ des leitbildes der stift tilbeck gmbh: 

gott hat den Menschen als sein ebenbild  

geschaffen, darum achten wir die Würde  

jedes Menschen.23

risiKeN
■ Die Ökonomisierung wird zunehmend ein maß-

gebliches entscheidungsprinzip:

	 •	 „Satt	+	sauber	+	trocken	Prinzip“	als	struktu-	 	

 riertes Defizit in einrichtungen der Behinderten-  

 und seniorenhilfe, sowie allen anderen einrich- 

 tungen des gesundheitswesens. Personal- 

 kürzung bedeutet Qualitätsverlust! 

	 •	 Fragen	der	Pränatal-	und	Präimplantations- 

 diagnostik unterwerfen sich der Ökonomi- 

 sierung, die Kosten-Nutzenrechnung bestimmt  

 den Wert eines heranwachsenden Kindes und  

 somit zuletzt auch sein lebensrecht. selektion  

 ist auch die folge einer entsolidarisierten  

 gesellschaft.

20 www.bistum-muenster.de/downloads/Seelsorge/2010/

Kreuzweg_gegen_das_vergessen

21 Ferdi Schilles, „Das war doch schwer“. Erfahrungen mit 

einer Erinnerungs- und Mahnfeier zum Thema strukturelle 

Gewalt, in: Deutsche Bischofskonferenz: Behinderung & 

Pastoral 18/2012, S. 51-53. Das Modell zu dieser Gestal-

tung findet sich in: Deutsche Bischofskonferenz, Behin-

derung & Pastoral 16/2011, S. 31-34.

22 „Ein Koffer für die letzte Reise“ in: Stapelfeld, Bis zum 

Horizont und weiter…, GottesFrage: Was bringst du mit? 

Inklusionsprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung, 

ISBN 978-3-9812608-3-0

23 www.stift-tilbeck.de, Menuepunkt: Leitbild

22 UN-KoNveNtioN für Die rechte voN MeNscheN Mit BehiNDerUNgeN
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	 •	 Provokant	formuliert	ist	die	Befürchtung	zu	 

 benennen, dass die „Privatisierung von lebens- 

 risiken“ hier im raum steht und an werdende  

 eltern delegiert wird, damit eine („unsere“)  

 gesellschaft nicht „ungerechtfertigter Weise“   

 weiter belastet wird.
■ aufbau von Parallelwelten (auch pastorale lebens-

welten), durch die inklusion verhindert wird.

aUsBlicK
Das recht auf leben wird in der gesellschaft weiter- 

hin ein kritischer und streitbarer Punkt bleiben. für jeden 

einzelnen ist die auseinandersetzung wichtig,  

um eine Position zu finden. ethisches argumentieren  

ist allerdings nur da sinnvoll und kann Menschen nur 

dort erreichen, wo es nicht zu plakativ und in verein-

seitigung geschieht. Wo schwarz-weiß gemalt wird,  

führt dies entweder zu einem resignativen rückzug  

oder zu einer überheblichkeitstendenz – beides wird 

weder dem anspruch des ethischen Diskurses noch  

der vielschichtigkeiten der Wirklichkeit gerecht. es  

bleibt gemeinsamer auftrag, dieses recht auf leben  

(in fülle) miteinander zu gestalten und erlebbar werden 

zu lassen durch gemeinsames handeln und daraus 

resultierende gute erfahrungen (good practice). 

CBP-Ausschuss Pastoral



eiNleitUNg
es gibt in der öffentlichen Diskussion unterschiedliche 

Meinungen zu der frage, ob der anspruch des artikels 

12 in der bundesdeutschen gesetzgebung durch das 

Betreuungsgesetz ausreichend umgesetzt ist. Während 

die Bundesregierung das Betreuungsrecht im grunde 

nach konventionskonform findet und keinen weiteren 

gesetzgeberischen Bedarf sieht, ist die UN-BrK-allianz 

als Netzwerk von fast 80 zivilgesellschaftlichen grup-

pen, verbänden und organisationen anderer Meinung. 

Das 1992 in Kraft getretene Betreuungsgesetz ersetzte 

die früheren formen der vormundschaft und der ge-

brechlichkeitspflegschaft. Ziel des neuen gesetzes war 

„Betreuung statt entmündigung“, um Betroffenen hilfe 

zu einem möglichst selbst bestimmten leben zu geben. 

eine Betreuung soll nur eingerichtet werden, soweit sie 

erforderlich ist. voraussetzung ist das vorliegen einer 

psychischen Krankheit, einer geistigen und seelischen 

Behinderung und das daraus folgende Unvermögen, 

einzelne oder mehrere angelegenheiten des eigenen  

lebens nicht mehr selber regeln zu können. eine Be-

treuung soll auch nur eingerichtet werden, soweit ande-

re hilfen (z. B. Nachbarschaft, familie) nicht ausreichend 

sind. Die einrichtung einer gesetzlichen Betreuung kann 

notwendig sein, wenn rechtliche vertretung erforderlich 

ist oder wenn andere Personen nicht im interesse des 

Betreuten handeln, bzw. nicht mehr vom Betreuten sel-

ber kontrolliert werden können. Wünsche des Betreuten 

hinsichtlich der Person des Betreuers sind zu berück-

sichtigen. ein gesetzlicher Betreuer erhält für im einzel-

 artiKel 12
Gleiche Anerkennung vor dem Recht
(1)  Die vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das recht haben, überall als rechts-

subjekt anerkannt zu werden.

(2) Die vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen lebensbereichen gleichberechtigt 

mit anderen rechts- und handlungsfähigkeit genießen.

(3) Die vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unter-

stützung zu verschaffen, die sie bei der ausübung ihrer rechts- und handlungsfähigkeit gegebenenfalls  

benötigen.

(4) Die vertragsstaaten stellen sicher, dass zu allen die ausübung der rechts- und handlungsfähigkeit betreffenden 

Maßnahmen im einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen geeignete und wirksame sicherungen 

vorgesehen werden, um Missbräuche zu verhindern. Diese sicherungen müssen gewährleisten, dass bei den 

Maßnahmen betreffend die ausübung der rechts- und handlungsfähigkeit die rechte, der Wille und die Prä-

ferenzen der betreffenden Person geachtet werden, es nicht zu interessenkonflikten und missbräuchlicher 

einflussnahme kommt, dass die Maßnahmen verhältnismäßig und auf die Umstände der Person zugeschnitten 

sind, dass sie von möglichst kurzer Dauer sind und dass sie einer regelmäßigen überprüfung durch eine zustän-

dige, unabhängige und unparteiische Behörde oder gerichtliche stelle unterliegen. Die sicherungen müssen im 

hinblick auf das ausmaß, in dem diese Maßnahmen die rechte und interessen der Person berühren, verhältnis-

mäßig sein.

(5) vorbehaltlich dieses artikels treffen die vertragsstaaten alle geeigneten und wirksamen Maßnahmen, um zu 

gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen das gleiche recht wie andere haben, eigentum zu besitzen 

oder zu erben, ihre finanziellen angelegenheiten selbst zu regeln und gleichen Zugang zu Bankdarlehen,  

hypotheken und anderen finanzkrediten zu haben, und gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen  

nicht willkürlich ihr eigentum entzogen wird.

24 UN-KoNveNtioN für Die rechte voN MeNscheN Mit BehiNDerUNgeN
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nen zu bestimmende angelegenheiten das recht zur 

vertretung des Betreuten, die er auf der grundlage einer 

vertrauensvollen Beziehung zum Betreuten wahrnehmen 

soll. eigene entscheidungen des Betreuten sind auch 

dann weiterhin möglich, solange kein einwilligungsvor-

behalt, der gesondert begründet werden muss, zusätz-

lich eingerichtet wird. 

Die Unterscheidung zwischen freiem und natürlichem 

Willen ist im Betreuungsrecht wichtig, da ein Betreuer 

nicht gegen den freien Willen eines volljährigen bestellt 

werden darf. Durch das fehlen eines freien Willens ist 

der Mensch weder geschäfts- noch einwilligungsfähig.  

Der natürliche Wille bleibt aber bedeutsam, weil das 

recht auf ein selbstbestimmtes leben durch den Be-

treuer nur nach dem Maßstab der verhältnismäßigkeit 

verletzt werden darf. auch die auswahl des Betreuers 

hat sich nach dem natürlichen Willen des Betreuten 

zu richten. Beim vorliegen einer vollmacht muss keine 

Betreuung eingerichtet werden. Das erteilen einer voll-

macht setzt allerdings geschäftsfähigkeit voraus. Diese 

wird Menschen mit geistigen Behinderungen zwar nicht 

mehr grundsätzlich aber eben doch häufig abgesprochen. 

heraUsforDerUNgeN
selbst wenn man die gesetzeslage konventionskonform 

beurteilt, ergeben sich Probleme und fragen aus den 

praktischen erfahrungen in einrichtungen und Diensten 

der caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie:
■ Menschen mit geistigen Behinderungen sind wegen 

der Beeinträchtigung ihrer Kompetenzen in den Be-

reichen Wahrnehmung, Denken, fühlen, sprechen 

und handeln anderen Menschen häufig unterlegen 

und von ihnen abhängig, wenn es darum geht, 

ihre situation, ihre Wünsche und Perspektiven zu 

beschreiben, auszudrücken und aktiv zu vertreten. 

Daraus ergibt sich oft, dass ihr erleben, ihre Wün-

sche und interessen von helfern gedeutet, aber auch 

dass sie von den jeweiligen Bezugspersonen beein-

flusst und schlimmstenfalls ausgenutzt werden. oft 

handelt es sich damit um „ersetzte entscheidungen“ 

und nicht um „assistierte entscheidungen“ wie es die 

UN-BrK vorsieht. Dies gilt unabhängig davon, ob es 

sich um familienangehörige, freunde und Bekannte, 

ehrenamtliche oder professionelle pädagogische 

helfer oder gesetzliche Betreuer handelt.
■ eine behördliche instanz zur überwachung und 

Wahrung des Wohls erwachsener Menschen in 

abhängigkeitsverhältnissen, wie dies im Bereich von 

Kindern das Jugendamt darstellt, fehlt weitgehend.
■ Das amtsgericht kann diese funktion nur sehr 

begrenzt erfüllen. 
■ Niederschwellige und nicht professionelle Unterstüt-

zungsmodelle (durch die familie) erschweren u.U. die 

verselbständigung und selbst bestimmte lebensfüh-

rung und unterliegen häufig keinerlei Kontrolle.
■ amtsgerichte sind zeitlich und finanziell überfordert, 

die sorgfältige überprüfung von voraussetzungen, 

inhalt, Umfang und form der beantragten Betreuung 

zu gewährleisten.
■ Bei vielen betroffenen Betreuten gibt es zu wenig 

soziale Beziehungen, um eine bekannte und ver-

traute Bezugsperson für eine gesetzliche Betreuung 

zu gewinnen, obwohl dies vorrang haben soll vor 

Berufsbetreuern.
■ es gibt kaum anforderungen an Betreuer, welche 

Qualifikationen und voraussetzungen gegeben sein 

müssen für die übernahme gesetzlicher Betreuungen. 
■ Berufsbetreuer haben zu wenig Zeit für manche 

Betreuungssituationen. abgesehen von rechtlichen 

Konsequenzen für die Betroffenen bleiben diese da-

mit auch stärker abhängig von den jeweils präsenten 

Bezugspersonen.

faZit
Die BrK-allianz fordert im schattenbericht u.a., das  

Betreuungsrecht um die Möglichkeit „supported  

decision making“ (= unterstützte entscheidung ohne 

eingriff in selbstbestimmung)24 zu erweitern. Dies 

scheint ambulanter Betreuung inhaltlich sehr nahe  

zu sein, wenn auch die personellen und fachlichen  

voraussetzungen weiter gestärkt werden müssen, um 

den anspruch von mehr assistierter entscheidungs-

findung einzulösen. 

24 vgl.: Programm des Independent Personal Ombud,  

 Weltbericht Behinderung, S. 238



Die forderung der BrK-allianz nach Qualitätskriterien 

und Qualitätskontrollen für Unterstützung in der recht-

lichen handlungsfähigkeit entspricht den in der Praxis 

wahrzunehmenden Problemen, wie gesetzliche Betreuer 

ihre aufgaben wahrnehmen. 

Die forderung nach einer grundlegenden überarbeitung 

des § 104 satz 2 („geschäftsunfähig ist (…) wer sich in 

einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zu-

stand krankhafter störung der geistestätigkeit befindet, 

sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorüber-

gehender ist“) erscheint angesichts der Unbestimmtheit 

und allgemeinheit der formulierung sinnvoll.

Die forderung der BrK, Unterstützung i.s. des art. 12 

abs. 3 und 4 als eigenständigen leistungsanspruch 

im sozialrecht zu verorten, ist nachvollziehbar und zu 

unterstützen. 

CBP-Fachbeirat Hilfen für Menschen mit Lernbehinderung und geistiger Behinderung
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 artiKel 14
Freiheit und Sicherheit der Person
(1) Die vertragsstaaten gewährleisten,

a) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen das recht auf persönliche freiheit und 

sicherheit genießen; 

b) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die freiheit nicht rechtswidrig oder willkürlich 

entzogen wird, dass jede freiheitsentziehung im einklang mit dem gesetz erfolgt und dass das vorliegen einer 

Behinderung in keinem fall eine freiheitsentziehung rechtfertigt.

(2) Die vertragsstaaten gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen, denen aufgrund eines verfahrens ihre 

freiheit entzogen wird, gleichberechtigten anspruch auf die in den internationalen Menschenrechtsnormen  

vorgesehenen garantien haben und im einklang mit den Zielen und grundsätzen dieses übereinkommens  

behandelt werden, einschließlich durch die Bereitstellung angemessener vorkehrungen.

 artiKel 17
Schutz der Unversehrtheit der Person
Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das recht auf achtung seiner körperlichen  

und seelischen Unversehrtheit.

eiNleitUNg 

Die UN-BrK bietet die Möglichkeit und Notwendigkeit 

die thematik des Zwangs in der Psychiatrie aktuell neu  

zu betrachten. Die artikel 14 und 17 greifen dieses thema  

konkret auf. Wir wissen sehr wohl, dass die hier auf-

geworfenen fragen auch in der Behindertenhilfe hohe 

relevanz haben, beschränken uns im Weiteren aber 

bewusst auf die uns in der Psychiatrie zugänglichen 

Praxisfelder.

Das verständnis von körperlicher und seelischer Un- 

versehrtheit sowie der freiheit und sicherheit der  

Person ist in Deutschland durch verschiedene gesetz-

liche grundlagen geregelt. in diese rechte darf nur  

auf grund eines gesetzes eingegriffen werden. erfasst  

sind damit sowohl gesundheitsverletzungen im biolo-

gisch-physischen, als auch im geistig-seelischen Be-

reich. Nicht zur körperlichen Unversehrtheit gehört das  

bloße soziale Wohlbefinden. schutz besteht beispiels-

weise vor Zwangskastrationen und Zwangssterilisation 

sowie körperlichen strafen und Züchtigungen (folter).

Basis ist der artikel 2 absatz 2 satz 1 des grundgesetzes 

(gg): „Jeder hat das recht auf leben und körperliche 

Unversehrtheit. Die freiheit der Person ist unverletzlich.“

Die folgenden überlegungen orientieren sich an § 1906 

im BgB. er beschreibt die genehmigung des Betreu-

ungsgerichts bei der Unterbringung. Des Weiteren 

regeln die verschiedenen länderunterbringungsgesetze 

und PsychKgs den Prozess der geschlossenen Unter-

bringung und weiterer Zwangsmaßnahmen. 

Die anwendung von Zwang soll ausschließlich als letztes 

Mittel zur Wahrung der Unversehrtheit und als schutz bei 

selbst und/oder fremdgefährdung erfolgen. in keinem 
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fall reicht das vorliegen von Behinderung zur rechtfer-

tigung freiheitsentziehender Maßnahmen. selbst im fall 

einer geschlossenen Unterbringung nach §1906 BgB 

kann der freiheitsentzug im rahmen von Betreuung und 

Behandlung nur zeitlich befristet anwendung finden. 

hierzu muss eine ständige überprüfung erfolgen.

Die auseinandersetzung mit dieser thematik beinhaltet 

überlegungen zur geschlossenen Unterbringung und ab-

gestuften Zwangsmaßnahmen (aufenthalt, Behandlung, 

Medikation, therapie, Zwangsernährung etc.). geschlos-

sene Unterbringungen, ob im psychiatrischen Kranken-

haus oder im heimbereich, beschäftigen gesetzgebung, 

gerichte und die Psychiatrie schon seit langem. seit  

ihren anfängen sind sie gegenstand vieler kontroverser 

Debatten im spannungsfeld zwischen autonomie und 

fürsorge, zwischen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen 

und der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BrK). 

heraUsforDerUNgeN
Der spagat zwischen selbstbestimmung, autonomie 

und freiheit und sicherheit versus schutz und fürsorge 

kann aus verschiedenen Blickwinkeln ganz unterschied-

lich wahrgenommen werden. so kann der von Betrof-

fenen erlebte Zwang für angehörige und Umfeld als ent-

lastung erlebt werden. Was bedeutet dies am Beispiel 

einer geschlossenen Unterbringung für die körperliche 

und seelische Unversehrtheit eines Menschen?

Wir sind in der Praxis mit Menschen konfrontiert, 

bei denen aufgrund ihrer psychischen erkrankung 

die gefahr besteht, dass ihre eigene körperliche oder 

seelische Unversehrtheit oder die anderer erheblichen 

schaden nimmt oder ihr schaden zugefügt wird.

Dies kann bei ständig wiederkehrender suizidalität und/

oder bei körperlicher gewalt gegen sich oder Klienten/

Mitarbeiter der fall sein. Nach ausschöpfung aller fach-

psychiatrischen interventionsmöglichkeiten im Betreu-

ungskontext zur erreichung von einsicht im rahmen der 

freiwilligkeit wird der einsatz von anderen Mitteln erfor-

derlich. Diese Mittel berühren unmittelbar die körperliche 

und seelische Unversehrtheit und können letztendlich zu 

einer länger andauernden geschlossenen Unterbringung 

in einem stationären Kontext führen.

Zwangsmaßnahmen sind für den Betroffenen immer  

äußerst belastend, sie werden oft als massive verlet-

zung der körperlichen und/oder seelischen Unversehrt-

heit erlebt und führen häufig zu (re-) traumatisierungen. 

gegen den eigenen Willen untergebracht oder behan-

delt zu werden, kann zu vertrauensverlust führen. eine 

spirale kann sich in gang setzen, so dass in nachfol-

genden Krisen hilfen zunächst nicht oder erst sehr spät 

in anspruch genommen werden, was wiederum zu 

Zwangsmaßnahmen führen kann. 

eine geschlossene Unterbringung per se bedeutet für 

diesen Menschen, dass er massiv in seinen grund-

rechten tangiert ist und die geschlossene tür, der 

verwehrte ausgang oder die vorstrukturierung des 

tages als Zwang und damit als eine form von gewalt 

erlebt wird. vertrauensverlust, verlust von autonomie, 

Würde und Mobilität, einhergehend mit einer perma-

nenten traumatisierung sind sehr schnell die folge von 

geschlossener Unterbringung und von Zwangsmaß-

nahmen der verschiedensten form. 

eine medizinische Zwangsbehandlung geht mit  

einem bedeutenden eingriff in die körperliche Unver-

sehrtheit einher und fördert ggf. auch eine weitere 

ablehnung der Medikation. so erlebt der Betroffene  

ein ausgeliefertsein an Medikamente, deren einnahme 

auch häufig durch gravierende Nebenwirkungen be- 

gleitet wird. Die fachleute müssen genau abwägen,  

wann ein solches Mittel erforderlich ist, um ein größt-

mögliches Maß an freiheit und Mitbestimmung zu  

gewährleisten. Die auseinandersetzung mit dem mut-

maßlichen Willen ist auch im Kontext der juristischen  

Betrachtung von höchster Bedeutung. fachkräfte  

müssen sich daher mit ihrem Wertesystem und 

ethischen fragestellungen auseinandersetzen und  

ihr handeln kritisch reflektieren. 

Jegliches handeln, ob verbal- oder nonverbal, ob subtil 

oder offensichtlich, bedarf einer ständigen kritischen über- 

prüfung, weil damit gegen den Willen des Betroffenen 

gehandelt werden kann. Das Machtgefüge ist verschoben 

und Betroffene und angehörige erleben ein überreden 

und Drängen als eine verletzung ihrer rechte. Daher ist 

neben unabhängigen Beschwerdestellen eine auseinan-



artiKel 14 UND 17

dersetzung mit einer angemessenen gesprächsführung 

eine von vielen grundlagen für eine fachlich gute, mora-

lisch und ethisch vertretbare arbeit. 

chaNceN 

Der Umgang in der Praxis und die gesetzlichen grund-

lagen bedürfen einer permanenten kritischen auseinan-

dersetzung und mit allen Beteiligten, den Betroffenen-

verbänden, gesetzlichen Betreuern, Juristen, fachleuten 

und angehörigen. 

Die chancen, die die art. 17 und art. 14 der UN-BrK 

bieten, liegen somit im Dialog der Betroffenen und Be-

teiligten. gerade die dialogische auseinandersetzung 

über die anwendung von freiheitsbeschränkenden  

Maßnahmen zur Wahrung von körperlicher und see-

lischer Unversehrtheit und sicherheit mit psychiatrie-

erfahrenen Menschen, professionellen Behandlern und 

helfern, ordnungsbehörden und richtern, angehörigen 

und Kostenträgern bietet den raum, um die bisherige 

Praxis zu hinterfragen und verbesserte Bedingungen 

zu schaffen. „verbesserte Bedingungen“ sind weniger 

Zwang und mehr Würde in solchen Notsituationen. Das 

bedeutet für die orte der hilfe, Personalkapazitäten den 

anforderungen der jeweiligen situation entsprechend 

vorzuhalten.

gerade die Kostenträger müssen verstärkt darauf hinge-

wiesen werden, den individuellen hilfebedarf durch eine 

personenzentrierte Bedarfsdeckung zu leisten. 

Dabei muss für alle Beteiligten im Dialog an erster stelle 

die vermeidung von Zwangshandlungen stehen: Was ist 

hilfreich, um in extremen Notsituationen ohNe ZWaNg 

die Unversehrtheit aller Personen zu gewährleisten?

exemplarisch sei an dieser stelle auf das Konzept der 

„soteria“ hingewiesen.25

im Behandlungsprozess ist es wichtig, Konflikte einzu-

gehen und sich mit den verschiedenen Perspektiven 

auseinanderzusetzen. alternativen zur bisherigen Praxis 

sind mit dem schwerpunkt der Profilaxe weiter zu ent-

wickeln. Die Konflikte müssen benannt und bearbeitet 

werden, um die notwendigen Bedingungen zu schaffen, 

das „spannungsfeld Zwang“ auch in den psychiatrischen 

hilfesystemen, aber auch im gesamtgesellschaftlichen 

Kontext zu enttabuisieren und geeigneten raum in den 

regionalen versorgungsstrukturen zu schaffen. 

Die Beratung der Betroffenen ist so zu gestalten, dass 

es für sie möglich ist, freiheit zu (er)lernen und hilfsan-

gebote selbstbestimmt in anspruch zu nehmen. Dazu 

gehört es, dass die sogenannten tabuthemen, wie ge-

sellschafts- und ordnungspolitische aufgaben der Psy-

chiatrie im konstruktiven Diskurs aufgegriffen werden.

risiKeN
Bei der abschätzung der risiken im Kontext von 

Zwangsbehandlungen und anderen Zwangsmaßnah-

men, wie der Behandlung mit Psychopharmaka oder 

fixierungen, ist grundsätzlich immer eine risikosituation 

gegeben, denn die folgen sind in dem einzelnen fall in 

der regel nicht absehbar. somit ist auch eine positive 

oder negative Wirkung von vornherein schwer einzu-

schätzen, muss aber im Kontext von artikel 17, bezogen 

auf die Unversehrtheit der Person grundsätzlich immer 

umfangreich abgeschätzt werden.

es muss also abgewogen werden, ob das recht auf 

Persönlichkeit des einzelnen in diesem Zusammenhang 

verletzt wird, ob grundfreiheiten in frage gestellt werden 

bzw. ob die Unversehrtheit der Person deutlich im 

vordergrund steht oder ob dieses Menschenrecht nur 

wenig Beachtung findet. es muss aus diesem grunde 

auch grundsätzlich eine abwägung erfolgen zwischen 

Zwangsmaßnahmen und den Menschenrechten, die von 

dieser Maßnahme deutlich tangiert werden. ein risiko 

in diesem Kontext ist, diese fragestellung oberflächlich 

zu betrachten. hier muss der grundsatz im vordergrund 

stehen „verhandeln statt Behandeln“, damit die betrof-

fene Person die Möglichkeit hat, ihre rechte auf Unver-

sehrtheit auch in diesem Kontext gewahrt zu wissen. 

Die verbände der selbsthilfe weisen hier deutlich auf  

die Möglichkeit hin, dass man Patientenverfügung zu-

lassen sollte, um solche schwierigen situationen, sowohl 

für die Behandler als auch für die Betroffenen positiver 

25 www.soteria-netzwerk.de
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gestalten zu können. für alle Menschen mit psychischen 

erkrankungen muss gelten, wie für jeden anderen Bür-

ger auch, dass das recht auf körperliche und seelische 

Unversehrtheit im grundsatz gilt. 

risiken bergen auch die zurzeit noch bestehenden ge-

setzlichen grundlagen sowohl auf der Bundes- als auch 

auf der landesebene. sie müssen überprüft werden im 

hinblick auf das bestehende Betreuungsrecht bzw. der 

anzuwendenden Zwangsmaßnahmen, die in der regel 

in der ländergesetzgebung (PsychKg) von Bedeutung 

sind. 

in vielen fällen findet diese überprüfung zurzeit statt. 

in puncto Zwangsbehandlung wird zurzeit ein risiko 

deutlich im vordergrund diskutiert und zwar das der 

fachlichen fehleinschätzung. hier werden lösungsan-

sätze wie z. B. der mehrfachen, unabhängigen Begut-

achtung in Betracht gezogen. Das gleichberechtigte 

recht von Menschen mit Behinderungen auf persön-

liche freiheit und sicherheit fordert die auseinander-

setzung mit den damit verbundenen persönlichen und 

gesellschaftlichen risiken. Die auseinandersetzung mit 

diesen risiken ist abhängig von kulturellen rahmenbe-

dingungen. Das recht auf freiheit führt zu risiken im 

Kontext von selbstbestimmung, wie verwahrlosung und 

körperlichen schädigungen. an dieser stelle sei darauf 

hingewiesen, dass auch mangelnde voraussetzung zur 

fachlichen Umsetzung wie z. B. nicht ausreichend zur 

verfügung stehende ressourcen dazu führen können, 

dass eher Zwangsbehandlung eine Wahl der Mittel in 

der Umsetzung ist. Kliniker weisen darauf hin, dass bei 

entsprechender personeller ausstattung der Klinik in 

verbindung mit längeren aufenthaltszeiten im statio-

nären setting, durchaus Zwangsbehandlung vermeidbar 

ist. ebenfalls aus dem klinischen setting kommt, dass 

auf jeden fall ernste versuche unternommen werden  

müssen, durch Beratung und verhandlung eine Zustim-

mung zur geplanten Maßnahme zu erreichen. all dies 

muss entsprechend dokumentiert werden, damit auch 

durch den Nachweis geforderte Qualitätsstandards 

ersichtlich werden, die dazu beitragen können Zwangs-

behandlung gegebenenfalls zu vermeiden. eine andere 

forderung die hieraus resultiert ist, ausreichend notwen-

dige personelle ressourcen zur verfügung zu stellen.

ein strukturelles risiko kann sich daraus ergeben, dass 

in einer versorgungsregion die notwendigen versor-

gungsbausteine und segmente nicht in ausreichender 

form vorhanden sind. hier sind die Qualitätsstandards 

der gemeindepsychiatrischen verbünde zugrunde zu 

legen, denn diese bedeuten, dass ausreichend struk-

turelle ressourcen zur Behandlung von Menschen mit 

psychischen erkrankungen in der region zur verfügung 

stehen. 

faZit
Die Zahl der Menschen, die im Kontext ihrer psychischen  

erkrankung und Behinderung zwangsweise unterge-

bracht werden, nimmt stetig zu. Dies wird im öffentlichen 

raum zu wenig in den Blick genommen. Wir sehen uns 

als caritas in der verantwortung den Betroffenen ein 

qualifiziertes Unterstützungs- und Behandlungsangebot 

zu machen und dafür öffentliche aufmerksamkeit zu  

wecken. für die in der Psychiatrie tätigen ist die regel-

mäßige überprüfung eigenen handelns im Umgang 

mit der Wahrung der Unversehrtheit der Personen im 

einklang mit freiheitsrechten und den sicherheitsinte-

ressen ein Muss. 

Hierzu müssen gewährleistet sein:
■ Kontrollen durch die Besuchskommissionen,
■ Beschwerdestellen mit unabhängiger juristischer 

Unterstützung,
■ schulung von fachkräften bei entwicklung und 

Wahrung einer wertschätzenden haltung,
■ Beratungsangebote incl. der Unterstützung, zur 

stärkung der selbstvertretungskompetenz,
■ ethische fallbesprechungen,
■ die systematische erfassung und reflexion 

freiheitsbeschränkender Maßnahmen und die  

sicherstellung von transparenz in der Öffentlich- 

keit und
■ bezogen auf die Deckung jeglicher hilfebedarfe 

des betroffenen Personenkreises darf es keinen 

finanzierungsvorbehalt geben.

CBP-Fachbeirat Psychiatrie
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eiNleitUNg
ausbeutung, gewalt und Missbrauch von Menschen 

sind eine Wirklichkeit, die zu den schattenseiten des 

menschlichen lebens gehört. Menschen mit Behin-

derungen sind dem stärker ausgeliefert als andere. 

Deshalb gilt es hier umso mehr, alles zu tun, um gewalt, 

ausbeutung und Missbrauch zu verhindern. 

im christlichen Menschenbild ist dieses spannungsfeld 

enthalten. schon die Bibel erkennt an, dass gewalt zur 

realität des lebens dazugehört. Die gewalt und die  

gewalttäter dürfen aber nicht das letzte Wort haben. 

gott steht auf der seite der Unterdrückten und opfer  

(vgl. Jes 61,1-3). Die Bibel zeigt die verführbarkeit des 

Menschen zu gewalt als teil der menschlichen freiheit 

auf (vgl. erzählung von Kain und abel gen 4,1-16). Die 

jüdische tradition fordert zum verzicht auf rache und 

hass zur überwindung von gewalteskalation und ge-

waltursachen auf (lev 19,18) und versucht gewalt durch 

die lex talionis einzudämmen („auge um auge, Zahn 

um Zahn“ ex 21,24), was durch Jesus in der Bergpredigt 

im gebot der feindesliebe (vgl. Mt 5,44) als gewaltver-

zicht überwunden wird. aus unserem christlichen selbst- 

verständnis sehen wir unsere option eindeutig auf 

seiten der Unterdrückten und opfer. ihnen gilt unsere 

aufmerksamkeit und Zuwendung.

 artiKel 16
Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch
(1) Die vertragsstaaten treffen alle geeigneten gesetzgebungs-, verwaltungs-, sozial-, Bildungs- und sonstigen 

Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wohnung vor jeder 

form von ausbeutung, gewalt und Missbrauch, einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen aspekte, zu  

schützen.

(2) Die vertragsstaaten treffen außerdem alle geeigneten Maßnahmen, um jede form von ausbeutung, gewalt 

und Missbrauch zu verhindern, indem sie unter anderem geeignete formen von das geschlecht und das  

alter berücksichtigender hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen und ihre familien und  

Betreuungspersonen gewährleisten, einschließlich durch die Bereitstellung von informationen und aufklärung 

darüber, wie fälle von ausbeutung, gewalt und Missbrauch verhindert, erkannt und angezeigt werden können. 

Die vertragsstaaten sorgen dafür, dass schutzdienste das alter, das geschlecht und die Behinderung der  

betroffenen Personen berücksichtigen.

(3) Zur verhinderung jeder form von ausbeutung, gewalt und Missbrauch stellen die vertragsstaaten sicher, 

dass alle einrichtungen und Programme, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, wirksam von  

unabhängigen Behörden überwacht werden.

(4) Die vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die körperliche, kognitive und psychische 

genesung, die rehabilitation und die soziale Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderungen, die  

opfer irgendeiner form von ausbeutung, gewalt oder Missbrauch werden, zu fördern, auch durch die  

Bereitstellung von schutzeinrichtungen. genesung und Wiedereingliederung müssen in einer Umgebung  

stattfinden, die der gesundheit, dem Wohlergehen, der selbstachtung, der Würde und der autonomie des  

Menschen förderlich ist und geschlechts- und altersspezifischen Bedürfnissen rechnung trägt.

(5) Die vertragsstaaten schaffen wirksame rechtsvorschriften und politische Konzepte, einschließlich solcher, 

die auf frauen und Kinder ausgerichtet sind, um sicherzustellen, dass fälle von ausbeutung, gewalt und  

Missbrauch gegenüber Menschen mit Behinderungen erkannt, untersucht und gegebenenfalls strafrechtlich 

verfolgt werden.



Wie weit die gewalt gegen Menschen mit Behinderungen  

führen kann, hat gerade die erschütternde geschichte  

unseres landes mit den „euthanasie“-verbrechen, der  

massenweisen systematischen ermordung von Menschen  

mit Behinderungen gezeigt. Die auseinandersetzung 

mit formen von gewalt, ausbeutung und Missbrauch 

in einrichtungen der Jugendhilfe auch in kirchlicher trä-

gerschaft ist in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit 

stark thematisiert worden. Die öffentliche Wahrnehmung 

richtete sich dabei nicht so sehr auf einrichtungen der 

Behindertenhilfe. Wir dürfen das thema jedoch nicht nur 

rückwärtsgewandt im Blick auf die vergangenheit be-

leuchten, sondern müssen ebenso die sensibilität für die 

gegenwärtigen vielfältigen formen von gewalt fördern.

schließlich ist noch darauf zu verweisen, dass der fokus 

über den Bereich des sexuellen Missbrauchs bzw. der 

sexualisierten gewalt, die in den letzten Jahren sehr 

stark im kirchlichen und institutionellen Bereich thema-

tisiert wurden, auf vielfältige strukturelle formen und 

Ursachen von gewalt hinweisen.

sitUatioNsBeschreiBUNg
Menschen mit Behinderungen sind im Blick auf  

die vielfältigen Formen der Gewalt stärker gefährdet 

als andere.

Menschen mit Behinderung stehen oft ihr leben lang 

in einem Beziehungsgeflecht, das von abhängigkeiten 

geprägt ist: abhängigkeit von eltern und angehörigen, 

von gesetzlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie von 

Mitarbeitenden von einrichtungen und hilfesystemen. 

institutionelle rahmenbedingungen, wenn sie nicht  

reflektiert und verändert werden (z. B. ein vielfach fremd-

bestimmter Kontext), wirken sich begünstigend auf die 

ausübung von Macht und gewalt gegenüber Menschen 

mit Behinderung aus und verhindern gleichzeitig, dass 

diese ihr Bewusstsein und ihren status als subjekte und 

träger des eigenen lebens wahrnehmen können. 

Um das Bewusstsein für die vielschichtigkeit von ge-

waltphänomenen zu schärfen, ist es sinnvoll, hier eine 

Differenzierung von verschiedenen formen von gewalt 

einzuführen, wie sie u.a. bei Johan galtung zu finden ist:
■ Direkte oder personale gewalt, die von einzelnen 

ausgeübt wird.

■ strukturelle gewalt geht von den sozialpolitischen 

und gesellschaftlichen rahmenbedingungen und 

dem institutionellen rahmen aus.
■ Kulturelle gewalt betrifft die ebene der haltung und 

einstellungen und tritt z. B. in formen der abwertung,  

der Diskriminierung, aber auch der infantilisierung 

von bestimmten Menschen oder gruppen von Men-

schen auf.

Während die direkte gewalt sichtbar und wahrnehm-

bar ist, bleiben Phänomene struktureller und kultureller 

gewalt oft unsichtbar. Dabei bestehen zwischen den 

verschiedenen formen der gewalt oft auch Wechsel-

wirkungen: in Kontexten mit strukturellem gewaltpoten-

tial drückt sich die gewalt des „systems“ oft in perso-

naler gewalt aus.

Abb.: Formen von Gewalt nach Galtung

im Blick auf Menschen mit Behinderungen ist zu berück-

sichtigen, dass ein teil der betroffenen Personen bzw. 

potentiellen opfer sich durch ihre Behinderung bedingt 

nur schwer oder nicht (zumindest nicht verbal) äußern 

können.

Das bedeutet in jedem fall, dass wir bei der Betrachtung 

des themas auf die besonderen strukturellen rahmen-

bedingungen achten müssen, weil diese eine auswir-

kung auf den Umgang mit gewalt haben. so ist es z. B. 

erkenntlich, dass sexualisierte gewalt und Missbrauch 

durch einrichtungen einerseits mit besonders rigiden 

und andererseits besonders laxen strukturen begünstigt  

wird. im ersten fall haben Mitarbeitende eine große, 

nicht in frage zu stellende Macht und die Menschen mit 

Behinderung erleben sich als abhängig und wehrlos, 

was sie in ihrem selbstbewusstsein und ihrer selbst-

wirksamkeit wenig stärkt. im anderen fall gibt es zu 

wenig schutz und orientierung. Zu fragen ist also immer 

auch nach den lebensbedingungen, die so gestaltet 

direkte/personale Gewalt

kulturelle Gewalt

sichtbar

unsichtbar

strukturelle Gewalt
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sein sollten, dass Menschen mit Behinderungen in ihrem 

subjektsein gestärkt und so gewalt und Missbrauch 

entgegengewirkt wird.

Besonders deutlich hat sich der UN-sonderberichter-

statter über folter und andere grausame, unmensch-

liche oder erniedrigende Behandlung oder strafe, Juan 

e. Mendéz, in seinem Bericht über gewalt und Miss-

handlung in gesundheitseinrichtungen (01.02.2013)  

über Zwangsmaßnahmen gegenüber Menschen mit 

psychischer und geistiger Behinderung geäußert: Da-

nach bezieht sich das verbot der antifolterkonvention 

der UN auch auf formen von gewalt, wie sie auch in  

der Betreuung von Menschen mit Behinderungen 

vorkommen. Der sonderberichterstatter betont, dass 

es keine therapeutische rechtfertigung für die fixierung 

von Menschen mit Behinderung über einen längeren 

Zeitraum hinweg gibt und fixierung über längere Zeit-

räume hinweg folter und Misshandlung sein kann,  

dass die fixierung von Menschen mit psychischen  

Behinderungen auch für kurze Zeiträume folter und 

Misshandlung darstellen kann, und dass Maßnahmen 

der psychiatrischen Behandlung ohne einwilligung 

formen der folter und Misshandlung darstellen. Diese 

hinweise weisen auf formen von gewalt hin, die in der 

Behandlung und Betreuung von Menschen mit Behin-

derung und schwerwiegenden psychischen Problemen  

oder mit herausforderndem verhalten oft gängige 

Praxis sind. auch diese formen von gewalt dürfen 

nicht hingenommen werden, sondern können allenfalls 

als ausdruck der hilflosigkeit gelten. Die professionelle 

herausforderung besteht darin, andere lösungen als 

Zwangsmaßnahmen zu finden, um diesen schwierig-

keiten zu begegnen.

heraUsforDerUNgeN UND chaNceN
Ein offener Umgang stärkt jeden Einzelnen

Die Behindertenhilfe könnte im Umgang mit gewalt 

und Missbrauch von erfahrungen aus anderen feldern 

(z. B. der Jugendhilfe) lernen. eine herausforderung liegt 

sicherlich darin, zu lernen tabu-themen anzusprechen:
■ Wie gehen wir in den einrichtungen mit verdachts-

momenten z. B. bei sexuellen übergriffen um? Das 

handeln scheint uns rational klar, im Konkreten 

bleibt es aber ambivalent. Kollegialität und loyalität 

haben einen hohen stellenwert. es gibt eine scheu, 

Kollegen zu verdächtigen. hier ist objektivität und 

Klarheit (auch durch handlungsanweisungen und 

fortbildungen) hilfreich.
■ Wie gehen wir mit der möglichen täterschaft von 

Menschen mit geistiger Behinderung um? auch 

dieses thema darf nicht tabuisiert werden, sondern 

braucht einen klaren und transparenten Umgang.  

es gibt aktuell nahezu keine hilfsangebote für täter 

mit geistiger Behinderung.
■ auch Mitarbeitende können opfer personaler, 

struktureller und kultureller gewalt werden, und  

es braucht Konzepte und Maßnahmen, die ihnen 

helfen, die gemachten erfahrungen persönlich  

und professionell aufarbeiten zu können.
■ Das thema muss möglichst ideologiefrei ange-

gangen werden, damit alle denkbaren formen  

von gewalt in den Blick kommen, z. B. dass  

auch Männer opfer sexueller übergriffe werden 

können.

Das NotWeNDige tUN
(Anforderungen und Praxisbeispiele)

Um ausbeutung, gewalt und Missbrauch in einrich-

tungen und Diensten entgegenzuwirken, braucht es 

sensibilität für die verschiedenen formen von gewalt, 

ausbeutung und Missbrauch, einen professionellen  

Umgang mit verdachtsmomenten und konkreten vor-

fällen und eine präventive Kultur.

Reflektieren und Sensibilisieren
Nicht nur der Umgang mit konkreten gewaltphä- 

nomenen, sondern der Umgang mit Macht im  

allgemeinen ist zu reflektieren. Macht darf nicht ver- 

leugnet und nicht einseitig negativ betrachtet werden, 

weil das zu einer Depotenzierung aller führen kann. 

Macht ist aber gerade in abhängigkeitsbeziehungen 

immer vorhanden. Die ausübung von Macht sollte aber 

kritisch reflektiert werden: Wie sehen meine/unsere 

formen bzw. Möglichkeiten, Macht auszuüben, aus? 

abhängigkeitsbedingungen müssen reflektiert und 

Möglichkeiten zur ausbildung von formen offener oder 

latenter gewalt beobachtet werden.



Um allen formen von gewalt im professionellen  

rahmen entgegenzuwirken, braucht es fachwissen  

und fachliche expertise, über die die einzelnen Mit- 

arbeitenden und auch die einrichtungen nicht von 

vornherein verfügen. hier ist von den leitungsverant-

wortlichen und für die fortbildung verantwortlichen in 

Zusammenarbeit mit internen und externen experten 

sorge zu tragen, dass es Möglichkeiten zur Weiter- 

bildung in den entsprechenden Bereichen (z. B. Prä-

vention von gewalt und Missbrauch, Deeskalations-

management, selbstverteidigungstechniken etc.) gibt. 

entsprechende angebote sind auch für Menschen  

mit Behinderungen zu etablieren.

Die einzelnen Maßnahmen brauchen als gemeinsame 

Basis eine klare gemeinsame haltung innerhalb der 

einrichtung. hier ist es hilfreich, eigene explizit formu-

lierte Konzepte zu haben, die allen Beteiligten orientie-

rung und handlungssicherheit bieten. Diese ist durch 

versachlichung und objektivierung zu erreichen.

Objektivierung entlastet
es hat sich als hilfreich erwiesen, für bestimmte Pro-

blemlagen Kontrollinstanzen einzurichten, an die sich 

Betroffene, Menschen mit Behinderung wie auch Mit- 

arbeitende, jederzeit vertrauensvoll wenden können:  

z. B. ein ombudsmann oder eine ansprechstelle inner-

halb oder außerhalb der einrichtung. Die benannten 

Personen bzw. stellen müssen offen benannt und 

bekannt sein.

als besonders hilfreich und sinnvoll hat es sich er-

wiesen, wenn es ansprechpartner auch außerhalb der 

eigenen institution gibt, da ein neutraler Blick von außen 

mehr objektivität in eine sehr belastende situation 

hineinbringen und so die gefahr einer institutionellen 

verwicklung reduziert werden kann.

Klare verfahrensanweisungen zu bestimmten fragen und 

Problematiken sollten standard in jeder einrichtung sein. 

Die verschriftlichte festlegung von verfahrensabläufen 

und Wegen und strukturen der Klärung von sachver-

halten sorgen für Klarheit und dienen der absicherung, 

was vor allem auch für die Menschen mit Behinderung 

und die Mitarbeitenden entlastend wirken kann.

Womit wir gute Erfahrungen gemacht haben 
(Good Practice)
exemplarisch seien hier einige Beispiele aus der Praxis 

genannt, die hilfreich für die auseinandersetzung, ver-

meidung oder aufarbeitung der vielfältigen formen von 

gewalt gegen Menschen mit Behinderungen sind:
■ in der st. augustinus-Behindertenhilfe und 

seniorenhilfe, Neuss, wurde gemeinsam mit  

Professor Dr. Wolfgang M. heffels von der  

Katholischen hochschule NrW das instrumen- 

tarium der ethischen Problembearbeitung ent- 

wickelt und implementiert. es bietet die chance, 

schwierige alltagssituationen zu reflektieren und 

ethische fragen gemeinsam zu betrachten und 

handlungsoptionen zu entwickeln.26 

■ in vielen einrichtungen haben sich verbindlich 

formulierte verfahrensanweisungen zum Umgang 

mit gewalt etabliert, z. B. die Dienstanweisung zur 

Prävention und zum Umgang mit sexueller gewalt 

der stiftung haus hall, gescher, in einer fassung  

für Mitarbeitende und einer anderen für Menschen 

mit Behinderungen in einfacher sprache.
■ Der Deutsche caritasverband e. v., der cBP und 

der Bundesverband katholischer einrichtungen 

(Bvke) haben grundsatzpapiere formuliert, die  

einen hohen standard in den anforderungen zur  

vermeidung und zur aufarbeitung von sexueller 

gewalt setzen.27 
■ Der cBP-ausschuss soziale teilhabe hat eine 

Praxishilfe zur Prävention von sexueller gewalt  

für die Zielgruppe Menschen mit Behinderungen  

formuliert und in leichte sprache übersetzt. Die  

Broschüre wurde im Dezember 2013 veröffentlicht.28

26 www.st-augustinus-kliniken.de, Suchwort: Ethikkomitee

27 DCV: Prävention gegen sexuellen Missbrauch und Ver- 

 halten bei Missbrauchsfällen, in: Neue Caritas 5/2014.

 CBP: Leitlinien zum Umgang mit und zur Prävention von  

 sexueller Gewalt, in: Neue Caritas 5/2012, online unter   

 www.cbp.caritas.de/positionen.

 BVkE: Projekt Prävention von sexueller Gewalt:  

 www.bvke.de/81782.html

28 Praxishilfe zur Prävention von sexueller Gewalt in leichter  

 Sprache, 2013: www.cbp.caritas.de/54256.asp 
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■ sehr positive erfahrungen gibt es mit einer fortbil-

dung von Zartbitter Münster e. v. zur Prävention und 

zum Umgang mit sexualisierter gewalt im anna-

Katharinenstift Karthaus.29 
■ es gibt verschiedene Beispiele für die aufarbeitung 

von gewalt und Missbrauch in einrichtungen, wie 

z. B. im franz-sales-haus30 oder den Prozess 

der vergangenheitsbewältigung im Blick auf indivi-

duelle und strukturelle gewalt im anna-Katharinen-

stift Karthaus. im letzten fall gab es einen Prozess 

der auseinandersetzung mit Betroffenen und in 

diesem eine erinnerungsfeier mit der Benennung  

des erlittenen Unrechts und der Würdigung und 

anerkennung dieses Unrechts durch das schuld-

bekenntnis von seiten der einrichtungsleitung und 

des trägers.31 

aUsBlicK
Der Einsatz gegen jede Form von Gewalt gegen 

Menschen mit Behinderungen muss immer ein  

Thema bleiben.

eine konkrete forderung für den schutz von Menschen 

mit Behinderungen bleibt: Die in der Jugendhilfe nach 

sgB § 8a geforderte selbstverpflichtungserklärung zum 

schutz der Kinder und Jugendlichen lässt sich auf die 

eingliederungshilfe insgesamt übertragen, da vor allem 

Menschen mit geistiger Behinderung in einem ähnlichen 

abhängigkeitsverhältnis stehen. Deshalb ist politisch 

darauf hinzuwirken, dass in einrichtungen der einglie-

derungshilfe bei Bewerbungen von Mitarbeitenden auf 

gesetzlich gesicherter grundlage ein erweitertes füh-

rungszeugnis eingefordert werden kann. Dieses hätte 

ebenso wie entsprechende Dienstanweisungen eine 

abschreckende Wirkung auf mögliche täter. 

ein wichtiger schritt in diese richtung sind die im  

august 2013 von der Deutschen Bischofskonferenz 

(DBK) verabschiedeten leitlinien zum Umgang mit 

sexuellem Missbrauch gegenüber Kindern, Jugendlichen 

und erwachsenen schutzbefohlenen durch Kleriker und 

Mitarbeitende im Bereich der katholischen Kirche, sowie 

die rahmenordnung Prävention von sexualisierter gewalt 

im hinblick auf denselben Personenkreis im kirchlichen 

Bereich. Diese beiden richtlinien schließen jetzt auch 

ausdrücklich erwachsene schutzbefohlene, also Men-

schen jeglichen alters in katholischen einrichtungen der 

Behindertenhilfe mit ein. Die Prävention von sexualisierter 

gewalt bzw. sexuellem Missbrauch bedeutet, präventive 

Maßnahmen bei allen Mitarbeitenden, auch bei neuen 

Mitarbeitenden, durch die thematisierung bei einstel-

lungsgesprächen, durch selbstverpflichtungserklärungen 

der Mitarbeitenden, klare verfahrensanweisungen und 

Maßnahmen der aus- und fortbildung wirksam zu ma-

chen. Die neuen leitlinien der DBK verdeutlichen die Not-

wendigkeit, nicht nur moralische appelle zu formulieren, 

sondern den schutz besonders vulnerabler Personen-

gruppen in konkrete Maßnahmen der Personalführung 

und -entwicklung zu übersetzen. eine solche schärfung 

erfordert von den einrichtungen der Behindertenhilfe 

noch viele konkrete Maßnahmen, um das umzusetzen.

Diese ausführungen, die ein sehr komplexes thema nur 

anreißen, aber nicht erschöpfend bearbeiten können, 

machen hoffentlich eines deutlich: Die oben genannten 

Notwendigkeiten, instrumente und Beispiele sind weder 

ein Patentrezept, noch eine garantie. entscheidend 

bleibt, dass es in unseren einrichtungen eine gelebte 

haltung der achtsamkeit gegenüber jeder form von 

gewalt gibt, dass immer der einzelne Mensch der aus-

gangspunkt sein muss. Dieser grundhaltung müssen 

wir uns immer wieder vergewissern und das Bewusst-

sein dafür wachhalten.

CBP-Ausschuss Pastoral

29 www.anna-katharinenstift.de, Suchwort: Forum 2012

30 Stiels-Glenn, Michael: Die Arbeit am runden Tisch, in:  

 Oelscher, Günter (Hg.), Die (fast) vergessenen Heimkinder,   

 Essen 2012, S. 25-45.  

 Frings, Bernhard, Heimerziehung im Franz-Sales-Haus  

 Essen 1945-1970. Strukturen und Alltag der „Schwach- 

 sinnigen-Fürsorge“, Münster 2012.

31 Modell dieser Gestaltung in: Deutsche Bischofskonferenz:  

 Behinderung & Pastoral, Heft 16, Juli 2011, S. 31-34;  

 Erfahrungsbericht in: Sozialdienst katholischer Frauen   

 (SKF): Korrespondenzblatt, 2012/1, S. 83-86.



aUsgaNgslage
Die Begleitung und versorgung von Menschen mit  

Behinderungen in der Bundesrepublik Deutschland ist 

von einer großen heterogenität geprägt. von flensburg 

bis München und von aachen bis görlitz wurden über 

Jahrzehnte unterschiedliche länderspezifische und  

regionale hilfestrukturen entwickelt und aufgebaut. 

Diese haben sich nach den Maßgaben der bisherigen 

gesetzgebung in Deutschland weitgehend bewährt, 

müssen jedoch bei strikter Beachtung der UN-BrK  

neu und kritisch hinterfragt werden.

 

im lebensbereich des Wohnens sind Menschen mit 

Behinderung heute noch häufig gezwungen, zu wohnen, 

wo es angebote gibt, die ihren Unterstützungsbedarf 

decken. Die Wahrnehmung von Wunsch- und Wahl-

rechten ist damit nur bedingt gegeben. Dies verlangt 

den Menschen mit Behinderungen und deren ange-

hörigen immer wieder ein hohes Maß an anpassungs-

fähigkeit ab. Zudem werden die Wahlmöglichkeiten auf 

grund einer eingeschränkten anzahl des vorhandenen 

behindertengerechten Wohnraums und die sozialhilfe-

rechtlich akzeptierte Miethöhe nochmals begrenzt. 

artikel 19 markiert damit eine große gesellschaftliche 

herausforderung, der sich auch caritas einrichtungen 

und Dienste stellen müssen. Die herausforderung ist 

nochmals größer, führt man sich vor augen, dass es 

in vielen einrichtungen und Diensten um Wunsch- und 

Wahlrechte von Menschen mit sehr schweren und mul-

tiplen Behinderungen geht, die sehr hohe und komplexe 

hilfebedarfe beanspruchen. 

freies Wunsch- und Wahlrecht bedeutet, dass Men-

schen mit Behinderungen selbst entscheiden können, 

wo und mit wem sie leben. Dies bedeutet ein Mitbe-

stimmungsrecht bei entscheidungen mit wem die 

Klienten leben möchten, so auch, dass gruppenbe- 

wohnern bei Neueinzügen ein Mitspracherecht ein-

geräumt werden muss. Problematisch ist dies, wenn 

eine akut- bzw. Notsituation eine aufnahme erfordert, 

Wartelisten bestehen oder Klienten mit sozialen Beein-

trächtigen einen Wohnplatz benötigen. Die derzeitigen 

strukturen und angebote sind nicht hinreichend aus-

gestaltet, weder räumlich noch finanziell. es existieren 

kaum Möglichkeiten des „Probewohnens“ für Menschen 

mit Behinderungen. aus Kosten- und Platzgründen gibt 

es auch heute nach wie vor das Wohnen in Doppel- 

oder gar Mehrbettzimmern.

 artiKel 19
Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft
Die vertragsstaaten dieses übereinkommens anerkennen das gleiche recht aller Menschen mit Behinderungen,  

mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame  

und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen genuss dieses rechts und ihre volle  

einbeziehung in die gemeinschaft und teilhabe an der gemeinschaft zu erleichtern, indem sie unter anderem  

gewährleisten, dass

a)  Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren aufenthaltsort zu wählen und zu 

entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;

b)  Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu hause 

und in einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der  

persönlichen assistenz, die zur Unterstützung des lebens in der gemeinschaft und der einbeziehung in die  

gemeinschaft sowie zur verhinderung von isolation und absonderung von der gemeinschaft notwendig ist;

c)  gemeindenahe Dienstleistungen und einrichtungen für die allgemeinheit Menschen mit Behinderungen auf 

der grundlage der gleichberechtigung zur verfügung stehen und ihren Bedürfnissen rechnung tragen.
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Der Zugang zu gemeindenahen Unterstützungsdiensten 

einschließlich der persönlichen assistenz ist für viele 

Menschen mit Behinderungen nicht gegeben, gerade 

auch für Menschen mit besonders hohem Unterstüt-

zungsbedarf. 

tagesabläufe in einrichtungen und Diensten sind oftmals 

festgeschrieben und bieten wenig Platz zur Berücksich-

tigung von individuellen Bedürfnissen der Menschen mit 

Behinderungen. 

haUsforDerUNgeN /chaNceN
Menschen mit Behinderungen möchten akzeptiert  

und respektiert sein; sie wollen hinsichtlich ihrer lebens- 

planung und ihres alltags gefragt und einbezogen  

werden.

Menschen mit Behinderungen sind auf grundlage der 

UN-BrK mehr denn je auf qualifizierte Unterstützung bei 

der formulierung ihrer Bedürfnisse und Durchsetzung 

ihrer individuellen ansprüche gegenüber der gesell-

schaft angewiesen. hier sind vor allem veränderungen 

im Bereich der Beratungsangebote und der persön-

lichen assistenz von Menschen mit Behinderungen 

angezeigt. Mit Blick auf artikel 12 der UN-BrK wird 

es künftig um „unterstützte entscheidungsfindungen“ 

gehen und nicht um „ersetzende entscheidungen“, 

bei denen andere für den Menschen mit Behinderung 

entscheiden. ebenso müssen strukturen geschaffen 

werden, die die interessenvertretung der Menschen mit 

Behinderungen ermöglichen und sicherstellen. 

auch ist die Partizipation von Menschen mit Behinde-

rung an politischen entscheidungen auf Bundes-, der 

länder- und der kommunalen ebene in den Blick zu 

nehmen. es ist hier vor allem auch durch die selbsthilfe 

und die Behindertenfachverbände zu thematisieren, in-

wiefern und wie schnell eine einbindung der Betroffenen 

strukturell verbessert werden kann. eine neue Qualität  

in der Kultur des trialogs muss entwickelt werden.

Durch den Prozess der Umsetzung der UN-BrK ergibt 

sich für die gesellschaft die chance, in einen Diskussi-

onsprozess über die fragen einzutreten:

■ in welcher gesellschaft wollen wir leben?
■	 Wie wollen wir leben?
■	 Was darf assistenz für Menschen mit Behinderung  

 kosten?

Menschen mit Behinderung können bei der „(Neu-  

oder Wieder-)entdeckung der langsamkeit“ für andere 

und notwendige lebensqualitäten mitgestaltend und 

prägend wirken. 

Die Neuanforderungen durch die UN-BrK stellen auch 

soziale einrichtungen und Dienste vor die praktische  

herausforderung, ihre angebots- und leistungsstruk-

turen auf die ansprüche behinderter Menschen zu 

überdenken.

Damit dies gelingen kann, ist die größtmögliche Betei-

ligung der Betroffenen an diesem Prozess von zentraler 

Bedeutung. es ist einerseits die aufgabe, Wahlmöglich-

keiten zu bieten und gleichzeitig Menschen mit Behinde-

rungen dazu zu befähigen, diese nutzen zu können.

für die anbieter von Unterstützungsleistungen bedeutet 

dies unter anderem eine vielfalt von Wohnmöglichkeiten 

anzubieten, gleichzeitig aber auch für die schaffung  

von entsprechendem Wohnraum, vor allem im sozialen  

Wohnungsbau, im sinne der interessenvertretung ein-

zutreten. 

Die inanspruchnahme von teilhabeleistungen sollte für 

alle überall möglich sein. hierzu ist es erforderlich auch 

in ländlichen gebieten entsprechende versorgungs-

strukturen zu entwickeln. inwieweit dies auch bei hoch-

spezialisierten und Kosten intensiven gesundheits- oder 

Unterstützungsleistungen gewährleistet werden kann, 

muss geprüft werden. Menschen, die in stationären ein-

richtungen leben, müssen mehr Möglichkeiten erhalten, 

freizeitangebote so zu planen und zu verbringen, wie 

und mit wem sie es möchten. 

Menschen mit Behinderungen müssen die Möglichkeit 

haben, andere, ihrer Wahl entsprechenden Wohnange-

bote und Unterstützungsdienste erproben zu können. 

lernen bedeutet in diesem Kontext sowohl positive wie 

auch negative erfahrungen machen zu dürfen. 



Weiterhin ist es notwendig, den ansatz der vernetzten 

arbeit mit anderen fachdiensten und gemeindenahen 

Dienstleistungen für die allgemeinheit auf- und auszu-

bauen und sie Menschen mit Behinderungen zugänglich 

zu machen.  

risiKeN 

Menschen mit Behinderung sind in der Zukunft aufgefor-

dert ihr Wahlrecht als Kunden mit rechten und Pflichten 

auf dem „Dienstleistungsmarkt“ auszuüben. ohne die 

Befähigung dazu, ohne die Möglichkeit es zu erproben 

und ohne nötige Unterstützung kann es zur überforde-

rung des einzelnen kommen.

ist die gesellschaft nicht bereit oder in der lage, ausrei-

chend finanzielle Mittel zur verfügung zu stellen, werden 

Menschen mit hohem und sehr speziellem hilfebedarf 

ihr Wahlrecht faktisch nicht in anspruch nehmen können. 

Die geschwindigkeit der inklusion muss sich grundsätz-

lich an den Wünschen und Bedarfen der Menschen mit 

Behinderung orientieren. 

es muss der gefahr begegnet werden, dass Menschen 

mit Behinderung auf ablehnung stoßen, überfordert sind 

und das gefühl der ausgrenzung erleben.

Bedingt durch eine stärkere ausdifferenzierung der 

leistungsstrukturen besteht die gefahr, dass gewohnte 

und verlässliche strukturen entfallen, die situation für 

den einzelnen unübersichtlich wird und letztlich nicht 

mehr eigenständig entscheidungen getroffen werden 

können. 

Motivation zur Umsetzung der UN-BrK sind oftmals ei-

geninteressen der lobbyisten aus Politik, Kostenträgern, 

einrichtungen und Dienste. hierbei besteht insbesonde-

re die gefahr der instrumentalisierung der interessen der 

Menschen mit Behinderungen. eine „echte“ Beteiligung 

ist deshalb zwingend erforderlich.

faZit
Die Umsetzung des artikels 19 wird für die caritas  

einrichtungen und Dienste eine große herausforde- 

rung darstellen. sie zu meistern kann nur in breiten 

Bündnissen gelingen – gemeinsam mit Kostenträger, 

kommunalen strukturen, leistungsanbietern. „frau  

oder herr“ des verfahrens sollte dabei immer der 

Mensch mit Behinderung sein. sie oder er entschei- 

den, wo, wie und mit wem sie leben möchten. Um  

dies entscheiden zu können, braucht es Befähigung  

und empowerment, braucht es auch von der angebots-

seite her Wahlmöglichkeiten. Die Umsetzung von artikel 

19 darf nicht an der Kostenfrage scheitern. Bislang gilt 

noch bei der Wohnfrage der „Mehrkostenvorbehalt“ 

nach § 9, sgB 12, wo es um die angemessenheit der 

Kosten geht. Der Mehrkostenvorbehalt war und ist in 

vielen fällen die entscheidungsgrundlage dafür, dass 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in statio-

näre settings beschieden wurden und werden. Dies 

darf künftig kein automatismus mehr sein. gesellschaft 

und einzelne müssen sicherstellen, dass die Wahl des 

lebensortes eine freie entscheidung ist – das kann  

auch an einem stationären inklusiv gestalteten lebens-

ort sein, muss aber nicht.

CBP-Ausschuss Soziale Teilhabe
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eiNleitUNg
eine vision der Zivilgesellschaft lautet: Menschen mit 

Behinderung sind selbstverständlich in den städten 

und gemeinden unterwegs und können sich allerorten 

alleine und barrierefrei bewegen. städtebaulich wird 

Barrierefreiheit aktiv vorangetrieben, der Bau neuer Mo-

bilitätsbarrieren soll bestmöglich verhindert werden.

Die UN-Konvention fordert Maßnahmen, um „für 

Menschen mit Behinderungen persönliche Mobilität 

mit größtmöglicher Unabhängigkeit zu erschwinglichen 

Kosten sicherzustellen“. Des Weiteren soll der Zugang 

zu hochwertigen technologien, geräten und Mobilitäts-

hilfen aber auch menschlicher und tierischer Unterstüt-

zung erleichtert werden. Menschen mit Behinderung 

und fachleuten sollen schulungen in Mobilitätsfertig-

keiten angeboten, hersteller von entsprechenden  

geräten und technologien ermuntert werden, in der  

entwicklung der Mobilitätshilfen die Bedarfe von Men-

schen mit Behinderung einzubeziehen. Dabei muss  

der Begriff der Mobilität für alle arten von Behinde-

rungen gedacht werden. Mobilität ist ein wesentlicher 

faktor zur teilhabe an der gesellschaft, am Berufsleben 

und ermöglicht letztlich selbstbestimmung. Mobilität 

muss auch für schwerstmehrfach behinderte Menschen 

möglich sein. 

sitUatioNsBeschreiBUNg
Noch immer gibt es viel zu wenig barrierefreie verkehrs-

wege und gebäude, dies trifft auf öffentliche gebäude 

wie Bahnhöfe, hotels oder flughäfen zu, aber auch für 

die meisten Wohnhäuser. Manches wird als barrierefrei 

bezeichnet, erweist sich aber in der Praxis als untauglich 

(z. B. fahrstühle, die zu klein für rollstühle sind).

Mobilität ist abhängig von situativen und regionalen 

gegebenheiten (stadt – land) sowie unterschiedlichen 

persönlichen einschränkungen, z. B. körperliche Beein-

trächtigungen, sehbehinderung, geistige Behinderung.

Das Behindertengleichstellungsgesetz regelt seit  

2002 die gleichberechtigung im Bereich des öffent-

lichen rechts. Die Bereiche verkehr, Kommunikation  

für Menschen mit hör- und Kommunikationsbeein- 

trächtigungen sowie für Menschen mit sehbeein- 

trächtigungen und barrierefreie informationstechnik 

werden hier unter anderem abgedeckt. Neben diesem 

gesetz sind in einigen Bundesländern bereits landes-

gleichstellungsgesetze verfasst und verabschiedet 

worden. Zahlreiche verordnungen und gesetze, wie  

z. B. das Personenbeförderungsgesetz, die eisenbahn-

Bau- und Betriebsordnung oder das luftverkehrsgesetz 

wurden an die Belange von Menschen mit Beeinträch-

 artiKel 20
Persönliche Mobilität
Die vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit Behinderungen persönliche Mobilität  

mit größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzustellen, indem sie unter anderem

a)  die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der art und Weise und zum Zeitpunkt ihrer 

Wahl und zu erschwinglichen Kosten erleichtern;

b)  den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mobilitätshilfen, geräten, unterstützenden 

technologien und menschlicher und tierischer hilfe sowie Mittelspersonen erleichtern, auch durch deren  

Bereitstellung zu erschwinglichen Kosten;

c)  Menschen mit Behinderungen und fachkräften, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, schulungen 

in Mobilitätsfertigkeiten anbieten;

d)  hersteller von Mobilitätshilfen, geräten und unterstützenden technologien ermutigen, alle aspekte der 

Mobilität für Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen.



tigungen angepasst. Dies ist sehr erfreulich, die Um-

setzungen finden allerdings nicht immer umfassend  

oder gar nicht statt.

Die entwicklungen sind sehr vielfältig und es ist sinn- 

voll, sich vor dem hintergrund der UN-BrK zu fragen, 

was die einrichtungen der Behindertenhilfe vor ort  

für Menschen mit Behinderung tun können, um die 

Möglichkeiten der Mobilität zu prüfen, zu verbessern  

und initiativen anzustoßen.

Folgende Fragen sollen hierzu Unterstützung 
bieten:
Umfeld:
■	 Wo, wann und mit wem wird das thema Mobilität/ 

Barrierefreiheit in der jeweiligen Kommune behandelt?
■	 sind Menschen mit Behinderung daran beteiligt?
■	 Wer vertritt dort die einrichtung und in welcher form?
■	 Welche Kontakte zu zentralen stellen gibt es, 

z. B. stadtplanung, ordnungsamt, verkehrsbetriebe?
■	 Welche aktuellen führer/leitfäden über barrierefreie 

Zugänge gibt es in der Kommune?
■	 Werden bei der Barrierefreiheit die Bedürfnisse 

von Menschen mit schweren Behinderungen  

(z. B. e-rollstuhlfahrer) oder kommunikativen  

einschränkungen berücksichtigt?
■	 gibt es einen Behindertenbeirat in der Kommune?

Einrichtung:
■ Wie werden Menschen mit Behinderung befähigt, 

sich hilfe zu holen?
■ Wie werden andere Menschen außerhalb der 

einrichtung befähigt, diese hilfe zu leisten?
■ Wie bekannt und bewusst sind die individuellen 

Mobilitätsbedürfnisse einzelner Bewohner/innen?
■ sind die aktuellen technischen Möglichkeiten zur 

Mobilitätsunterstützung bekannt (z. B. sensor- 

technik bei verkehrsampeln)?
■ inwiefern nutzen die Menschen in ihren einrich-

tungen die Möglichkeiten der modernen Kommu- 

nikationstechnologien (z. B. internet), um ihre  

Mobilitätseinschränkungen zu kompensieren? Wie 

werden sie dazu befähigt und dabei unterstützt?
■ gibt es Kontakte zu und Kooperationen mit her-

stellern von Mobilitätshilfen?

■ ist ihre einrichtung überall barrierefrei? Wird 

dies bei künftigen Planungen berücksichtigt?
■ gibt es in der einrichtung einen leitfaden der 

beschreibt, wie Menschen mit Behinderung  

Mobilitätshilfen anfordern können?
■ Welche Mobilitätshilfen stehen zur verfügung 

(z. B. taxiunternehmen, einrichtungsfahrzeuge,  

ehrenamtliche Unterstützung)?
■ Welche finanzierungsmöglichkeiten gibt es für 

individualisierten transport und Begleitung?

heraUsforDerUNgeN/ chaNceN
Menschen mit Behinderung treten nicht mehr als  

„Bittsteller“ auf, sondern gehen ganz zu recht im 

Bewusstsein ihrer ansprüche und rechte auf die 

leistungsträger sowie -anbieter zu. Dieses neue  

selbstbewusstsein kann dazu beitragen, genauer  

hinzuhören und hinzusehen, was die Menschen  

benötigen und gemeinsam weitere Unterstützungs-

angebote zu entwickeln.

eine gute Netzwerkarbeit sowie die Möglichkeiten der 

räumlichen und virtuellen Mobilität tragen außerdem 

dazu bei, passgenauere hilfen zu generieren. Diese 

müssen nicht zwingend teuer sein und können durch-

aus nachhaltig wirken.

fakt ist aber auch, dass ein Mindestmaß an gesellschaft- 

licher solidarität und geschlossenheit vorausgesetzt 

werden muss. Wichtige und notwendige entwicklungen 

werden z. B. darin gesehen, dass durch eine aktive  

arbeit mit interessierten Personen im näheren Umfeld 

(eltern, angehörige, freunde, verwandte, Nachbarn, 

sozial engagierte Mitmenschen, etc.) viele „Neben-

leistungen“, wie z. B. Begleitung von spaziergängen, 

stadtbesuchen, feiern und veranstaltungen etc. ehren-

amtlich erbracht werden. 

risiKeN
ehrenamtliches engagement basiert auf freiwilligkeit 

und ist dadurch weniger verlässlich und planbar. Zudem 

weist das ehrenamt ohne finanzielle anreize häufig den 

charakter eines zeitlich begrenzten Projekts auf. auch 
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können sich ehrenamtliche überfordert fühlen. überfor-

derungen oder falsche erwartungen können aber auch 

bei Menschen mit Behinderung auftauchen. 

Durch die steigenden „fallzahlen“ stehen mit Blick auf 

die finanziell engen spielräume wirtschaftlich klammer 

Kommunen deutliche herausforderungen ins haus, auf 

die es von seiten der Politik antworten zu finden gilt. 

Dabei geht es wesentlich um die frage, was unserer ge-

sellschaft – im Kleinen ebenso wie im großen – soziales 

Miteinander wert ist. 

veraNschaUlichUNg/alltagsBeisPiele/
PraXis
Persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen 

erreichen – diesem Ziel kommen cBP einrichtungen und 

Dienste u.a. mit folgenden Praxisbeispielen näher:

■ Haus am Kappelhof in Pforzheim:

einfache alltagsbeispiele sind die ehrenamtlichen 

assistenzen, um Menschen mit Behinderungen bei 

vielfältigen angeboten Mobilität zu ermöglichen,  

z. B. clubabend, sommerferienprogramm u.a.m. 
■ Pater Rupert Mayer Zentrum Regensburg:

	 •	 Ampel	vor	dem	Internat	des	Pater	Rupert	 

Mayer Zentrums:  

für rollstuhlfahrer besteht die Möglichkeit  

mittels eines elektronischen chips die grün- 

phase der fußgängerampel länger zu schalten. 

	 •	 Schulung	der	Stadtbusfahrer:	 

Die Busfahrer der regensburger verkehrsbetriebe  

kommen mit einem stadtbus in die einrichtung 

und erproben das ein- und aussteigen mit dem 

rollstuhl.  selbsterfahrung und zugleich übungs-

möglichkeiten für schüler sind dabei möglich.

	 •	 Abenteuerspielplatz:	 

Bei der Planung eines neuen abenteuerspiel-

platzes werden körperbehinderte schüler/-innen 

und Mitarbeiter/-innen von den städtischen 

Behörden mit einbezogen.
■ Josefsheim Bigge:

Das Projekt „Kompetent Mobil“ hat zum Ziel,  

Mobilitätskompetenzen für Menschen mit unter-

schiedlichsten Behinderungen zu vermitteln.32 

■ Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und 

Paulus, Landau:

	 •	 Mobilität	durch	Netzwerkbildung:	In	der	Südpfalz	

gibt es einen trägerübergreifenden Zusammen-

schluss der eingliederungshilfeeinrichtungen, um 

gemeinsam Bildung, aktionen und freizeitmög-

lichkeiten (Baf) für Menschen mit Behinderung 

zur verfügung zu stellen oder im sozialraum zu 

erschließen. so wurden z. B. mit der regionalen 

volkshochschule absprachen getroffen, welche 

Kurse im regulären volkshochschulprogramm für 

Menschen mit Behinderung wichtig wären und 

wie deren teilnahme ermöglicht werden kann.  

Da aufgrund individueller interessen und Mög-

lichkeiten die teilnahme an einem bestimmten 

Kurs nur für einzelne Menschen aus einer ein-

richtung in frage kam, bestand eine der größten 

herausforderungen in der Bewerkstelligung des 

regelmäßigen (u.U. wöchentlichen) transports 

zum volkshochschulkurs. Dies konnte durch 

einen sammeltransport seitens der in der Baf 

organisierten einrichtungen gelöst werden, der  

in wechselnder verantwortung durchgeführt  

wurde, wofür natürlich die jeweiligen einrich-

tungsfahrzeuge genutzt werden konnten. Das 

Denken und arbeiten in größeren Zusammen-

hängen führte ohne zusätzliche investitionen  

oder ausstattungen zu einer kosten- und zeit-

ökonomischen sicherstellung der Mobilität der 

Bewohner für einen teil ihrer persönlichen frei-

zeitgestaltung.

	 •	 Barrierefreiheit	im	Rahmen	regionaler	Infrastruk-

tur- und eventplanung: im rahmen der Planung 

zur landesgartenschau 2015 in landau wurde 

eine arbeitsgruppe gebildet, die sich um die 

Barrierefreiheit der teilweise neu zu gestaltenden 

infrastruktur (gelände der landesgartenschau, 

Zugänge) und der veranstaltungen kümmern 

sollte. Durch diese initiative konnten viele hilf-

reiche anregungen gegeben und schließlich der 

Bau eines aufzugs zur aussichtsplattform durch-

gesetzt werden (auch wenn dessen Bestand auf 

32 www.josefsheim-bigge.de, Suchwort: kompetent mobil



die Dauer der gartenschau begrenzt werden 

musste). Da sich auch die Universität landau mit 

ihrem sonderpädagogischen institut an der ag 

beteiligte, entstand die idee, im rahmen eines 

seminars einen elektronischen führer für die 

landesgartenschau zu entwickeln, um somit die 

Barrieren für Menschen mit Behinderung abzu-

bauen und die orientierung zu erleichtern.
■ Caritasverband für die Diözese Speyer: 

rolling-tour 2013 „Wege in die gemeinde:  

Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung“ 

Die 2006 verabschiedete UN-Konvention war der 

anlass für die „rolling-tour“, einer fahrt von Men-

schen mit und ohne Behinderung mit dem roll- 

stuhl-fahrrad durch das Bistum speyer. ins leben 

gerufen wurde diese tour von der Behinderten-

seelsorge und dem caritasverband. Unterstützung 

erhielten sie vom gemeinschaftswerk für Menschen 

mit Behinderung. Die tour fand 2013 zum zweiten 

Mal statt und führte in 6 etappen über 6 tage zu 

städten und gemeinden, in denen sich die teil- 

nehmer mit ihren anliegen an die Kommunen und 

Pfarrgemeinden wendeten. sie ermittelten und 

benannten konkret die von ihnen vorgefundenen 

Barrieren in der jeweiligen örtlichen situation,  

gaben tipps und hilfestellung für mehr Barriere- 

freiheit und teilhabe am ort. einige ideen wurden  

dabei nachhaltig von den kommunalen und kirch-

lichen vertretern aufgegriffen und umgesetzt, wie 

z. B. eine rampenplanung an öffentlichen ge- 

bäuden oder die entwicklung eines stadtführers  

aus der sicht von Menschen mit Behinderung.  

Wege in die gemeinde sind nun angebahnt und  

der Wunsch der veranstalter, sich von Menschen  

mit Behinderung weiter beraten zu lassen ist groß.

faZit 

Zum thema „Barrierefreiheit“ ist viel in Bewegung ge-

kommen. Weitere Wegweisungen könnte hier auch das 

in Planung befindliche cBP Projekt zum Zukunftsthema 

„ambient assisted living“ bieten. es gilt weiterhin sowohl 

räumliche und technische aspekte bei der Weiterent-

wicklung dieses themas im auge zu behalten als auch 

die verschiedensten Behinderungsarten und die daraus 

resultierenden erfordernisse einzubeziehen.

Begrenzte finanzielle ressourcen erfordern Kreativität 

und ideenvielfalt in der gezielten Weiterentwicklung der 

technischen alltagsunterstützung für Menschen mit 

Behinderung. Die (technischen und wissensbezogenen) 

fortschritte der vergangenheit sowie die aktuellen ent-

wicklungen sollten dazu ermutigen!

technische hilfsmittel sind eine wichtige ergänzung zur 

Unterstützung durch Menschen – haupt- sowie ehren-

amtlich tätige. Diese hilfen verbessern in vielfacher 

hinsicht die Mobilität von Menschen mit Behinderung. 

Mobilität und Barrierefreiheit bedeuten teilhabe – wir alle 

können dafür etwas tun!

CBP-Fachbeirat Hilfen für Menschen mit Körperbehinderung
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 artiKel 24
Bildung
(1)  Die vertragsstaaten anerkennen das recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses recht 

ohne Diskriminierung und auf der grundlage der chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die vertrags-

staaten ein integratives Bildungssystem auf allen ebenen und lebenslanges lernen mit dem Ziel, 

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das selbstwertgefühl des Menschen 

voll zur entfaltung zu bringen und die achtung vor den Menschenrechten, den grundfreiheiten und der mensch-

lichen vielfalt zu stärken; 

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen 

und körperlichen fähigkeiten voll zur entfaltung bringen zu lassen; 

c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen teilhabe an einer freien gesellschaft zu befähigen.

(2)  Bei der verwirklichung dieses rechts stellen die vertragsstaaten sicher, dass

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausge-

schlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und 

obligatorischen grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender schulen ausgeschlossen werden; 

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem 

integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an grundschulen und weiterführenden schulen haben; 

c) angemessene vorkehrungen für die Bedürfnisse des einzelnen getroffen werden;

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung 

geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern; 

e) in übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen integration wirksame individuell angepasste Unterstützungs-

maßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale entwicklung gestattet, angeboten werden.

(3)  Die vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische fertigkeiten und soziale Kom-

petenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der ge-

meinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem 

a) erleichtern sie das erlernen von Brailleschrift, alternativer schrift, ergänzenden und alternativen formen, 

Mitteln und formaten der Kommunikation, den erwerb von orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die 

Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring; 

b) erleichtern sie das erlernen der gebärdensprache und die förderung der sprachlichen identität der gehörlosen;

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den 

sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den einzelnen am besten geeig-

net sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale entwicklung gestattet.

(4) Um zur verwirklichung dieses rechts beizutragen, treffen die vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur ein-

stellung von lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in gebärdensprache oder Brailleschrift 

ausgebildet sind, und zur schulung von fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen ebenen 

des Bildungswesens. Diese schulung schließt die schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die 

verwendung geeigneter ergänzender und alternativer formen, Mittel und formate der Kommunikation sowie 

pädagogische verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.

(5) Die vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt 

mit anderen Zugang zu allgemeiner hochschulbildung, Berufsausbildung, erwachsenenbildung und lebenslan-

gem lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen 

angemessene vorkehrungen getroffen werden.



eiNleitUNg
„inklusion bedeutet, dass allen Menschen von anfang 

an in allen gesellschaftlichen Bereichen eine selbst-

bestimmte und gleichberechtigte teilhabe möglich ist. 

Dementsprechend leben, arbeiten und lernen Menschen 

mit Behinderungen nicht in sondereinrichtungen. Nicht 

der Mensch mit Behinderung passt sich an, sondern die 

gemeinschaft sorgt dafür, dass ihre angebote für alle 

zugänglich sind.“ so der ehemalige Behindertenbeauf-

trage der Bundesregierung, hubert hüppe.

Behinderung ist nach heutigem verständnis kein  

individuelles Merkmal einer Person, sondern resultat  

einer Nichtanpassung der Umwelt an spezifische  

individuelle Beeinträchtigungen. gleichzeitig wird  

deutlich, dass gesellschaftliche Umbrüche vor allem  

in die lebenswelten von Kindern hinein Wirkung  

zeigen: armut ist verbreitet, oft vergesellschaftet mit 

familiärem Dauerstress, psychischen Belastungen,  

alkohol, vernachlässigung und gewalt. Die familie  

hat insgesamt an integrationskraft eingebüßt, ist teils 

unsicher, teils überfordert mit der erziehung und Bil-

dung der Kinder; die vielfalt heutiger lebensentwürfe 

erleichtert die orientierung nicht.  

Neue Behinderungsbilder wie hyperaktivität, allergien 

sind in interdisziplinäre frühförderstellen (ifs) gehäufter 

anzutreffen. aktuell hat jede vierte familie in Deutsch-

land einen Migrationshintergrund. folglich sind diese 

familien in Beratungsstellen immer mehr anzutreffen:  

es kann dort zu verständnisschwierigkeiten und Miss-

verständnissen kommen. es gilt um sozialisations- und 

erziehungsbedingungen in unterschiedlichen kulturellen 

Kontexten zu wissen, um diese familien kultursensibel 

begleiten zu können.

regeleinrichtungen erweitern ihre Kompetenzen be-

züglich der arbeit mit Kindern mit besonderem förder-

bedarf, fordern jedoch zugleich die Unterstützung  

durch sozial- und familiendienste an, weil immer mehr 

verhaltensschwierige Kinder und deren familien zu 

versorgen sind. Beratungsstellen können allerdings nicht 

die organisatorischen und pädagogischen engpässe 

von Kinderkrippen und Kitas auffangen, die an den 

weniger robusten Kindern Wirkung zeigen.

Die frühförderung als institution hat sich regional einzu-

mischen in die verantwortung für die gestaltung der 

orte und räume, in denen Kinder leben, spielen und 

lernen können.

geMeiNsaMe BilDUNg, erZiehUNg UND 
BetreUUNg voN KiNDerN Mit UND ohNe 
BehiNDerUNg iN KiNDertagesstätteN
Kinder in Deutschland wachsen in einer gesellschaft 

auf, die so bunt und vielfältig ist wie nie zuvor. Bezie-

hungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung 

auch aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen oder 

religiösen Milieus, sind von grundlegender Bedeutung 

für das gegenseitige verständnis und den gesellschaft-

lichen Zusammenhalt. für alle Kinder gilt es, ein ge-

lingendes aufwachsen durch gleichberechtigte und 

chancengerechte Zugänge zu Bildung, erziehung und 

Betreuung abzusichern und damit soziale gerechtigkeit 

und soziale sicherheit zu gewährleisten. 

für 2011 vermerkt der teilhabebericht der Bundes- 

regierung, dass rund 70.500 Kinder bis zum alter von 

acht Jahren, die noch nicht zur schule gehen, aufgrund 

einer körperlichen, geistigen oder seelischen Beein-

trächtigung eingliederungshilfe in einer Kindertagesein-

richtung oder in öffentlich geförderter Kindertagespflege 

erhalten, 13 % von diesen in einer `tageseinrichtung 

für Kinder mit Behinderung .̀ Die meisten Kinder mit 

erhöhtem Unterstützungsbedarf besuchen also eine 

regeleinrichtung. Die regeleinrichtungen haben sich 

zunehmend Kompetenzen für die Betreuung auch  

dieser Kinder angeeignet, auch weil die öffentliche  

hand ressourcen zur verfügung stellt, um die einrich-

tungen in vielerlei hinsicht barrierefrei zu machen.

Die tatsache, dass trotzdem 13 % der Kinder mit 

erhöhtem Unterstützungsbedarf in besonderen Kin-

dertageseinrichtungen sind, weist aber auch darauf 

hin, dass für manche Kinder – wenn vielleicht auch nur 

vorübergehend – eigens gestaltete Umwelten notwendig 

sind, um ihnen einen Zugang zu Bildung, erziehung und 

Betreuung und damit zu gesellschaftlicher teilhabe zu 

ermöglichen. Darunter befinden sich zunehmend mehr 

Kinder mit sozial-emotionalen störungen. 
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Welche Herausforderungen ergeben sich für 
die spezifischen Einrichtungen?
Die Kindergartenbedarfsplanung, die für die regel-

kindergärten derzeit in kommunaler verantwortung liegt, 

muss zukünftig die Kinder mit erhöhten Unterstützungs-

bedarfen berücksichtigen. auf grund der leistungsrecht-

lichen trennung ist dieses bislang nicht gegeben.

Dabei wird darauf zu achten sein, die regeleinrich-

tungen so auszustatten, dass sie räumlich, personell 

und konzeptionell nicht vorschnell an ihre grenzen kom-

men, sondern auf jedes einzelne Kind genügend einge-

hen können. es geht darum einen rahmen zu schaf-

fen, der jedem Kind das positive erleben der eigenen 

identität als unverwechselbare Persönlichkeit gewähr-

leistet, das nach der studie von anton Bucher für das 

glücks- oder Wohlbefinden von Kindern in Kindergarten 

und schule so bedeutsam ist. gleichzeitig muss sicher-

gestellt sein, dass auch Kindern mit sehr spezifischen 

Unterstützungsbedarfen sozialräumlich angemessen 

die fachlich notwendige förderung und gegebenenfalls 

eigene Umwelt zur verfügung gestellt werden kann.  

Dies stellt sozialplanerisch und organisatorisch eine 

große herausforderung dar. für die besonderen einrich-

tungen bedeutet dies vor allem, ihre spezifische fach-

lichkeit zum Bestandteil des regelsystems zu machen: 

sei es als konzeptionelle, strukturelle und gegebenen-

falls bauliche integrierte oder vernetzte lösung. 

Welche Risiken entstehen dabei?
Der kommunikative, planerische und zeitliche aufwand  

für diese Umgestaltung ist enorm. Noch sind die sozial- 

rechtlichen Bedingungen und damit tragfähige finan-

zierungskonzepte nicht gegeben. insbesondere baulich  

bisher separate lösungen werden überzeugend darlegen  

müssen, inwiefern die spezifisch geschaffene Umgebung  

allein die voraussetzung für Bildung, erziehung, Betreu-

ung und teilhabe der intendierten Zielgruppe darstellt. 

Welche Chancen ergeben sich bei einer  
inklusiven Öffnung der heilpädagogischen  
Kindergärten?
Neben zielgruppenspezifischen besonderen einrichtungen  

können sich auch heilpädagogische Kindertageseinrich-

tungen, die sich um regelgruppen erweitern aufgrund 

ihrer erfahrung als Profileinrichtung bzw. als Kompe-

tenzzentrum für bestimmte Zielgruppen etablieren und 

neben Betreuungsleistungen auch Beratungsleistungen 

für andere einrichtungen zur verfügung stellen.  

Fazit
Kindertagesstätten haben eine schlüsselrolle bei der 

herstellung sowohl von chancengleichheit und lebens-

qualität für alle Kinder. sie sind die institution, in der 

unsere gesellschaft zum ersten und vielleicht letzten Mal 

in ihrer sozialen, ethnischen, religiösen und individuellen 

vielfalt zusammen kommen kann. im interesse eines 

nachhaltigen gesellschaftlichen Zusammenhalts ist zu 

wünschen, dass sie zu orten werden können, an denen 

sich die jüngsten Mitglieder unserer gesellschaft in ihrer 

einmaligkeit und Unverwechselbarkeit gesehen und 

geschätzt erfahren und ihr verschiedensein als chance  

und Bereicherung erleben dürfen, voneinander und 

miteinander zu lernen. es muss daher im sinne eines 

präventiven ansatzes gelingen, der Beschämung und 

ausgrenzung von Kindern zuvorzukommen. Kein Kind 

darf sich als „hinderlich“ erfahren müssen, weder fami-

liär noch in den systemen der Bildung, erziehung und 

Betreuung. Baulich separate lösungen für bestimmte 

Zielgruppen sind in diesem ansatz fragwürdig. Differen-

zierte angebote unter einem Dach sind es nicht. 

Den Wandel der organisationen erfolgreich zu gestalten 

setzt voraus, dass die politischen rahmenbedingungen 

zur entwicklung gesetzt werden und erfordert zugleich 

eine strategische entwicklungsplanung der träger. Dafür 

sind rechtliche Barrieren und falsche finanzielle anreiz-

systeme zu reduzieren. an die politischen akteure ist die 

forderung zu stellen zeitnah personelle und strukturelle 

Bedingungen zu schaffen, damit die entwicklung inklu-

siver angebote zum Wohle der Kinder gelingt. auf das 

politische Wollen kommt es an!

geMeiNsaMe BilDUNg, erZiehUNg UND 
BetreUUNg voN KiNDerN Mit UND ohNe 
BehiNDerUNg iN schUleN
Situationsbeschreibung/Ausgangslage
in der Öffentlichkeit ist häufig die rede von „schülern 

mit festgestelltem sonderpädagogischem förderbedarf“ 



und „den förderschulen“. Das wird jedoch der kom-

plexen situation nicht gerecht. Die betroffenen Kinder 

haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse, kommen aus 

verschiedenen sozialen und kulturellen Kontexten und 

haben sehr individuell zu betrachtende Beeinträchti-

gungen. 

Bildung ist ländersache. Die schulrechtlichen rahmen-

bedingungen in den ländern unterscheiden sich z. t. 

deutlich. sowohl die förderquote (anzahl der schüler 

mit festgestelltem sonderpädagogischem förderbedarf) 

als auch der Umfang des gemeinsamen Unterrichts  

(die sog. inklusionsquote) und seine ausgestaltung sind 

sehr unterschiedlich. 

hinzu kommt, dass die lage dann noch innerhalb der 

einzelnen Bundesländer sehr differenziert ist. in den 

einzelnen regionen (z. B. Unterschied stadt-land) ergibt 

sich jeweils ein ganz unterschiedliches Bild.

Das derzeitige fördersystem ist einerseits exklusiv, 

andererseits auch sehr fürsorglich. eltern werden 

weitgehend unterstützt und beraten. Beim förderbedarf 

„geistige entwicklung“ sind ganztagsangebote besser 

ausgebaut als derzeit noch an den allgemeinen schulen. 

ressourcen sind an „etiketten“ geknüpft. Nur wer den 

festgestellten sonderpädagogischen förderbedarf hat, 

bekommt eine entsprechende förderung. 

Die aufnahme an eine förderschule hängt nicht nur vor 

der Behinderung ab:
■ sie wird auch beeinflusst durch die integrations-

fähigkeit der anderen schulen. schulen mit dem 

förderschwerpunkt geistige entwicklung besuchen 

heute mehr Kinder mit einem diagnostizierten  

iQ >60 als früher. 
■ Der familiäre hintergrund, insbesondere themen 

wie armut und Migration haben einfluss.

Das derzeitige und seit Jahrzehnten in Deutschland  

gültige Paradigma besagt, dass man in homogenen 

gruppen besser lernt. Derzeit bildet sich die gegen-

bewegung heraus – die chancen der heterogenität  

werden betont. Das ist gut und wichtig. Die Kon- 

klusion steht aber noch aus: gibt es so etwas wie  

eine „optimale heterogenität“ im vergleich zwischen 

„lähmender gleichheit“ und „chaotischer Unterschied-

lichkeit“? 

Das Bildungssystem ist auf gestufte abschlüsse fixiert. 

Damit verbunden ist eine gestufte „Wertigkeit“ der schu-

le nach ihrem jeweiligen abschluss und den jeweiligen 

Jugendlichen. Die abschlüsse der Bildungsgänge „för-

derschwerpunkt lernen“ und „förderschwerpunkt gei-

stige entwicklung“ werden statistisch nicht als schulab-

schluss erfasst. Dass auch mit den abschlüssen dieser 

schulen erfolgreiche und erfüllende Berufsbiographien 

– auch auf dem ersten arbeitsmarkt – möglich sind, wird 

verschwiegen und spiegelt sich in den statistiken nicht 

wider.

Herausforderungen 

erst seit 40 Jahren haben Kinder mit deutlichen ein-

schränkungen im schulischen lernen („geistig behin-

dert“) ein recht auf einen schulbesuch. es haben sich 

dazu eine Pädagogik und eine Didaktik entwickelt mit 

individualisierter förderung, hoher Differenzierung, 

basaler förderung bis hin zum erwerb der lese- und 

schreibfähigkeit. 

Die förderschulen haben sich seither enorm verändert 

und sie entwickeln sich kontinuierlich weiter. insbeson-

dere der übergang auf den allgemeinen arbeitsmarkt 

wird gefördert. Berufsbildungswerke leisten hierzu bei-

spielsweise großartige arbeit und vermitteln zwischen 

70 % bis 80 % ihrer rehabilitanden auf den allgemeinen 

arbeitsmarkt. 

art. 24 (2) der UN-Konvention gibt verbindliches recht 

vor und beschreibt eine faszinierende pädagogische 

vision – die inklusive schule als eine schule für alle. 

Die erfahrung und die Nachfrage zeigen jedoch, dass es 

neben den allgemeinen schulen, die inklusiv arbeiten, 

auch förderschulen geben muss, zumindest solange 

das gesamtsystem nicht eindeutig inklusiv ausgestattet 

und entwickelt ist. Die förderschulen werden sich unab-

hängig davon weiterentwickeln müssen. insbesondere 

muss die Konzeption einer veränderten schülerschaft 

angepasst werden. eine anbindung an allgemeine 

schulen muss sichergestellt werden. es muss sicher-
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gestellt werden, dass die schüler mit den schwersten 

Behinderungen und den hohen emotionalen Bedürfnis-

sen einen Platz im schulsystem behalten.

Die anzahl der unterschiedlichen förderschul-typen  

(bis zu 9) wird reduziert werden müssen – auch ange-

sichts zurückgehender schüler-Zahlen. es wird größere 

fusionsprozesse geben, und es wird förderschulen 

geben, die mittel- und langfristig aufgelöst werden.

förderschulen werden mit allgemeinen schulen in ihrer 

Nachbarschaft eng kooperieren. fusionen und verbund-

systeme sind denkbar. 

eine Zusammenarbeit der kath. förderschulen und der 

katholischen allgemeinen schulen muss dort forciert 

werden, wo es räumlich möglich ist. Wenn förderschulen  

mit allgemeinen schulen kooperieren und die schüler in 

inklusiven settings unterrichten, muss die sog. „Doppel-

zählung“ der schüler in der schulstatistik möglich sein. 

Dann gibt es für beide systeme einen anreiz.

grundsätzlich muss überlegt werden, wie ein sonder-

pädagogischer förderbedarf und ein assistenzbedarf 

festgestellt werden. Was löst die notwendigen, zu-

sätzlichen ressourcen aus? Das hängt auch davon 

ab, ob und welche sonderpädagogischen und z. B. 

pflegerischen ressourcen an einer allgemeinen schule 

grundsätzlich vorhanden sind. 

eine zentrale aufgabe wird es sein, die Kulturen zusam-

menzuführen, Multiprofessionalität herzustellen und 

ein gemeinsames ethos/leitbild zu entwickeln und zu 

leben. inklusion lässt sich nicht „von oben“ verordnen. 

inklusion muss „von unten“ gelebt werden. inklusion ist 

nicht automatisch da, wenn die förderschulen abge-

schafft sind. Die Bildungs- und erziehungspläne aller 

schulformen werden nach gemeinsamen Prinzipien 

ausgerichtet werden müssen. in ländlichen räumen 

wird es eine große herausforderung sein, Wohnortnähe 

herzustellen.

Chancen und Risiken
Das system der förderschulen steht mit seiner struktur-

Qualität für einen standard. Dieser „Maßstab“ könnte ver- 

loren gehen, zugunsten einer förderung nach Kassenlage.

einzellösungen sind flächendeckend eigentlich kaum zu 

finanzieren, wenn die Kinder einen großen hilfebedarf 

haben.

Die rolle der privaten förderschule ist ungeklärt. tra-

ditionell gibt es viele kirchliche einrichtungen, die sich 

der arbeit mit den Kindern angenommen haben, die 

seinerzeit niemand aufnehmen wollte. Wie gelingt deren 

einbindung in die schullandschaft, in lokale teilhabe-

planungen? es besteht die gefahr, dass die Privaten 

schulen ausgeschlossen werden. eine anpassung der 

Privatschulgesetze ist notwendig. Die Zusammenarbeit 

von katholischen schulen mit staatlichen schulen im 

rahmen von inklusion muss ermöglicht werden.

Veranschaulichung 

außenklassen und Kooperationen zwischen förder-

schulen und allgemeinen schulen sind unbedingt zu 

unterstützen. förderschulen entwickeln sich zu regio-

nalen Beratungs- und Kompetenzzentren und unter-

stützen allgemeine schulen. auch zwischen öffentlichen 

und privaten schulen in einer region gibt es vielfältige 

Kooperationen. solche Partnerschaften müssen von  

der öffentlichen schulverwaltung gefördert und unter-

stützt werden. allgemeine schulen gehen neben der 

baulichen anpassung vor allem konzeptionell neue 

Wege. Konzepte müssen erarbeitet bzw. weiterent-

wickelt werden, damit schulen ihren erziehungs-, 

Bildungs- und Betreuungsauftrag inklusiv umsetzen 

können. Wesentlich sind ein positives schulklima,  

hohe fachkompetenz sowie die gestaltung der  

schule als einen ort des sich-Wohlfühlens und d 

es gelingens. Um dies zu erreichen, müssen Unter-

richtsinhalte lebensnah gestaltet sein, sowie hand- 

lungsorientierter Projektunterricht und sozialtrainings 

angeboten werden. Bildungsziele, inhalte und das 

methodische vorgehen sind individuell auszurichten. 

fachkräfte mit sonderpädagogischer expertise sind 

hierbei eng einzubeziehen. 

Fazit
inklusion ist als gesellschaftlicher veränderungsprozess 

eine aufgabe für generationen. inklusion konsequent 

zu ende gedacht heißt die auflösung des gegliederten 

schulsystems – eine schule für alle. 



Wichtig ist es, eine überforderung aller Beteiligten zu 

vermeiden und pragmatische lösungen zu finden. Die 

UN-BrK ist eine chance, wenn wir uns auf den Weg 

machen und die Menschen mitnehmen.

Die inklusive schule braucht gesicherte rahmenbedin-

gungen, wenn sie gelingen soll (von den personellen res-

sourcen über angemessene gruppengröße und räume 

bis zur schulkultur). Diese müssen nicht alle im voraus 

perfekt sein, sich aber im Prozess entwickeln können.

Die wichtigste aufgabe ist es, soweit wie möglich die 

räumliche separierung von Kindern mit Behinderungen 

zu überwinden: alle lernen unter einem Dach. Die 

förderschulen, die weiter bestehen, haben eine große 

verantwortung. sie müssen für ihre schüler die teil-

habe sichern und sich unbedingt als teil des regionalen 

schulwesens begreifen. 

 

Wir halten die existenz von separaten förderschul- 

gebäuden für eine erschwernis auf dem Weg zu  

einem inklusiven Bildungssystem und befürworten  

eine schrittweise bauliche verbindung von regel-  

und förderschulzweigen. Dabei ist zu berück- 

sichtigen, dass das förderschulwesen zu einem  

nicht geringen teil in privater trägerschaft organisiert  

ist und damit andere finanzierungsgrundlagen hat  

als das öffentliche schulwesen. Daher ist auch von  

politischer seite eine umgehende Beteiligung und  

einbindung der privat geführten förderschulen an  

dem veränderungsprozess sicherzustellen.

Wir sind überzeugt, dass Begegnung entwicklung 

ermöglicht und zu persönlicher Bereitschaft von lehr-

kräften und schülern führt, sich auf neue erfahrungen 

einzulassen.

CBP-Ausschuss Kinder und Jugend
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 artiKel 26
Habilitation und Rehabilitation
(1)  Die vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, einschließlich durch die Unterstützung 

durch andere Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit Behinderungen in die lage zu versetzen,  

ein höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche fähigkeiten  

sowie die volle einbeziehung in alle aspekte des lebens und die volle teilhabe an allen aspekten des  

lebens zu erreichen und zu bewahren. Zu diesem Zweck organisieren, stärken und erweitern die vertrags- 

staaten umfassende habilitations- und rehabilitationsdienste und -programme, insbesondere auf dem  

gebiet der gesundheit, der Beschäftigung, der Bildung und der sozialdienste, und zwar so, dass diese 

leistungen und Programme 

a) im frühestmöglichen stadium einsetzen und auf einer multidisziplinären Bewertung der individuellen 

Bedürfnisse und stärken beruhen;  

b) die einbeziehung in die gemeinschaft und die gesellschaft in allen ihren aspekten sowie die teilhabe 

daran unterstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinderungen so gemeindenah wie möglich zur  

verfügung stehen, auch in ländlichen gebieten.

(2)  Die vertragsstaaten fördern die entwicklung der aus- und fortbildung für fachkräfte und Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen in habilitations- und rehabilitationsdiensten.

(3)  Die vertragsstaaten fördern die verfügbarkeit, die Kenntnis und die verwendung unterstützender geräte 

und technologien, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke der habilitation  

und rehabilitation.

 artiKel 27
Arbeit und Beschäftigung
(1) Die vertragsstaaten anerkennen das gleiche recht von Menschen mit Behinderungen auf arbeit; dies beinhaltet 

das recht auf die Möglichkeit, den lebensunterhalt durch arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen 

und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen arbeitsmarkt und arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen  

wird. Die vertragsstaaten sichern und fördern die verwirklichung des rechts auf arbeit, einschließlich für Menschen,  

die während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete schritte, einschließlich des erlasses  

von rechtsvorschriften, um unter anderem 

a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen angelegenheiten im Zusammenhang mit einer Beschäftigung 

gleich welcher art, einschließlich der auswahl-, einstellungs- und Beschäftigungsbedingungen, der Weiterbe-

schäftigung, des beruflichen aufstiegs sowie sicherer und gesunder arbeitsbedingungen, zu verbieten;  

b) das gleiche recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige arbeitsbedingungen, ein-

schließlich chancengleichheit und gleichen entgelts für gleichwertige arbeit, auf sichere und gesunde arbeits-

bedingungen, einschließlich schutz vor Belästigungen, und auf abhilfe bei Missständen zu schützen; 

c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre arbeitnehmer- und gewerkschaftsrechte gleich-

berechtigt mit anderen ausüben können; 

d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen Beratungs-

programmen, stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermöglichen; 



eiNleitUNg
„Die Kirche ist überzeugt, dass die arbeit eine funda-

mentale Dimension der existenz des Menschen auf 

erden darstellt“, so beginnt das Kapitel ii: „Die arbeit 

und der Mensch“ der enzyklika „laborem exercens“. 

arbeit ist die gesellschaftlich anerkannte art, an der 

gestaltung und veränderung der Welt mit den jeweiligen 

individuellen fertigkeiten, fähigkeiten und persönlichen 

vorstellungen mitzuwirken. Diese Mitwirkung ist recht 

und zugleich aufgabe jedes Menschen. arbeit ist ein 

handeln in Beziehung zu anderen Menschen. aus dieser 

teilhabe schöpfen die Menschen anerkennung und Be-

deutung – für sich selbst und im verhältnis zu anderen. 

Daraus resultieren Wertschätzung und das gefühl von 

selbstwirksamkeit. arbeit ist somit ein nicht hoch genug 

einzuschätzender Baustein für realisierte gleichberech-

tigung von Menschen, ob mit oder ohne Behinderung. 

es ist auftrag caritativer Dienste und einrichtungen, allen 

Menschen den Weg zur arbeit und damit zu gesell-

schaftlicher Mitwirkung, zu gesellschaftlicher teilhabe 

und zu gesellschaftlicher Bedeutung zu eröffnen.

Die umfassende teilhabe am arbeitsleben für alle Men-

schen mit Behinderung, und das ungeachtet der art und 

schwere der Behinderung, ist ein wesentlicher Bestand-

teil der forderungen der Behindertenrechtskonvention 

der vereinten Nationen (UN-BrK). art. 27 UN-BrK 

fordert einen umfassenden Zugang aller Menschen mit 

Behinderung und auf den allgemeinen arbeitsmarkt, auf 

berufliche Wahlfreiheit, auf die ermöglichung einer ent-

sprechenden ausbildung sowie – ergänzend – auf die 

ggf. notwendige Unterstützung unter Berücksichtigung 

der individuellen Bedarfe. art. 27 UN-BrK konkretisiert 

das recht, dass auch Menschen mit Behinderung mit 

eigener arbeit und tätigkeit einen Beitrag zur gesell-

schaft erbringen. im Zusammenhang mit der teilhabe 

am arbeitsleben ist art. 27 UN-BrK im Kontext des art. 

26 UN-BrK zu sehen. für Menschen mit Behinderung 

ist die berufliche rehabilitation von besonderer Bedeu-

tung. Ziel aller rehabilitationsleistungen soll die volle 

inklusion und teilhabe nach art. 3 UN-BrK und § 4  

abs. 1 sgB iX sein. Die rehabilitation erfolgt entspre-

chend dem Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit 

Behinderung gemäß §§ 1, 9 iv sgB iX. gemeindenahe 

und zugängliche Dienste und einrichtungen müssen 

gemäß § 19 abs. 1-3 sgB iX zur verfügung stehen.

aUsgaNgslage
art. 27 UN-BrK definiert – nach abschluss der schul-

ausbildung – für alle Menschen mit Behinderung einen 

anspruch auf teilhabe am arbeitsleben. Die berufliche 

teilhabe aller Menschen findet in Deutschland zuvörderst  

im allgemeinen arbeitsmarkt statt. sie wird getragen 

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen aufstieg auf dem arbeits-

markt sowie die Unterstützung bei der arbeitssuche, beim erhalt und der Beibehaltung eines arbeitsplatzes und 

beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern; 

f) Möglichkeiten für selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von genossenschaften und die gründung 

eines eigenen geschäfts zu fördern; 

g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen sektor zu beschäftigen;

h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten sektor durch geeignete strategien und Maßnah-

men zu fördern, wozu auch Programme für positive Maßnahmen, anreize und andere Maßnahmen gehören können; 

i) sicherzustellen, dass am arbeitsplatz angemessene vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen getroffen werden 

j) das sammeln von arbeitserfahrung auf dem allgemeinen arbeitsmarkt durch Menschen mit Behinderungen zu fördern;

k) Programme für die berufliche rehabilitation, den erhalt des arbeitsplatzes und den beruflichen Wiedereinstieg 

von Menschen mit Behinderungen zu fördern.

(2)  Die vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in sklaverei oder leibeigenschaft 

gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs oder Pflichtarbeit geschützt werden.
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durch einen arbeitsvertrag, in dem sich der arbeitnehmer  

zur arbeitsleistung und der arbeitgeber zur lohnzahlung 

gegenseitig verpflichten. Diese regel gilt auch, wenn der 

arbeitnehmer eine Behinderung hat.

Die wesentliche voraussetzung für die einbindung im 

allgemeinen arbeitsmarkt ist die fähigkeit und Bereit-

schaft zur erbringung einer arbeitsleistung auf seiten 

des arbeitnehmers und die dann folgende vertragliche 

verpflichtung dazu. Dies setzt grundsätzlich voraus, 

dass der arbeitnehmer auch tatsächlich eine leistung 

erbringen kann. Diese arbeitsleistung und ihre wirt-

schaftliche Wertschätzung sind Bewertungsmaßstab  

für die höhe des lohnes, den der arbeitgeber dafür 

zahlt. über die erwartete leistung und die höhe des 

dafür zu zahlenden lohnes müssen der arbeitgeber 

und der arbeitnehmer eine einigung erzielen. Das gilt 

uneingeschränkt auch für behinderte Menschen, die als 

arbeitnehmer tätig sind bzw. sein wollen. Diese einbin-

dung in den allgemeinen arbeitsmarkt kann dabei auch 

in integrationsprojekten im sinne des § 132 sgB iX er-

folgen. auch eine Unterstützte Beschäftigung kann den 

einstieg in den allgemeinen arbeitsmarkt erleichtern.

viele behinderte Menschen sind wegen ihrer Behinderung  

nicht in der lage, die forderungen eines arbeitgebers be-

züglich einer dauerhaften eigenständigen arbeitsleitung 

zu erbringen. Das kann verursacht sein durch notwen-

dige Umstände, die seitens des arbeitgebers nicht erfüllt 

werden, oder durch voraussetzungen, die auf seiten des 

behinderten Menschen notwendig sind, aber fehlen.

Zu ersterem gehören die gestaltung des arbeitsplatzes, 

des arbeitsumfeldes, der sozialen Beziehungen und der 

akzeptanz im Unternehmen wie auch die Bereitschaft 

zur individualisierung der arbeitsbedingungen oder zur 

anpassung der arbeitsgeschwindigkeit. Diese anforde-

rungen müssen seitens der Unternehmen erfüllt werden.

Zum zweiten gehören z. B. die notwendige berufliche 

Qualifikation, das notwendige fachliche Wissen oder die 

fähigkeit zur flexibilität und zur anpassung an notwen-

dige oder auch sich verändernde arbeitsbedingungen. 

hier können eine spezifische berufliche ausbildung, eine 

adäquate anleitung oder eine dauerhafte Begleitung 

oder assistenz vor ort helfen.

für eine geringe anzahl behinderter Menschen sichert 

die Werkstatt für behinderte Menschen ihre teilhabe am 

arbeitsleben, derzeit etwa 300.000 Personen. Dabei ist 

das Konzept „Werkstatt“ nachrangig gegenüber jeder 

tätigkeit im allgemeinen arbeitsmarkt oder jeder aus-

bildung dazu oder jeder anderen hinführung dahin.

Die Werkstatt richtet ihre leistungen auf diejenigen be-

hinderten Menschen aus, die wegen ihrer Behinderung 

vermutlich auch dauerhaft nicht im allgemeinen arbeits-

markt tätig sein können. Die Werkstatt für behinderte 

Menschen erbringt leistungen für behinderte Menschen 

und begrenzt sich dabei – entsprechend den vorgaben  

des sgB iX – auf die Personen, die gerade wegen art 

und schwere ihrer Behinderung „nicht, noch nicht oder 

noch nicht wieder“ (sgB iX) auf dem allgemeinen arbeits- 

markt beschäftigt werden können. 

Die Werkstatt bietet für sie in erster linie eine Unter-

stützungsstruktur, die verlässlich und soweit erforderlich 

auch dauerhaft den betroffenen Menschen den Zugang 

zum arbeitsleben und ihre teilhabe an arbeitsprozessen 

ermöglicht und auch sichert. Diese Unterstützungs-

struktur besteht aus einer verlässlichen personellen 

Begleitung, aus sozialen Beziehungen, aus definierten 

tages- und  arbeitsabläufen und aus arbeitsprozessen, 

die an die Person und ihre individuellen Bedarfe barriere- 

frei angepasst werden, und ist gekennzeichnet durch 

eine individuelle arbeitspädagogische handlungs- und 

vorgehensweise. 

Die Werkstatt richtet sich auf diejenigen Menschen mit 

Behinderung aus, die genau diese Unterstützungs-

struktur benötigen, weil sie zu diesem Zeitpunkt nur 

unter dieser Bedingung am arbeitsleben teilnehmen 

können. Diese struktur muss prinzipiell auch ein arbeits-

leben lang zur verfügung stehen können, wenn dies 

zur sicherung der teilhabe am arbeitsleben für diese 

Person erforderlich ist. 

Die Werkstatt für behinderte Menschen erfüllt die  

anforderungen des art. 27 UN-BrK nicht umfassend. 

Die Werkstatt ist daher ein Baustein innerhalb der  

rehabilitation nach art. 26 UN-BrK und eine Unter-

stützungsstruktur innerhalb eines Netzwerkes. Dieses 



umfasst vielfältige hilfen und ambulante wie stationäre 

Unterstützungssysteme  sowohl für die berufliche 

Bildung und die berufliche rehabilitation als auch für 

die sonstige teilhabe am arbeitsleben für Menschen 

mit Behinderung. Das Netzwerk begleitet bei Bedarf 

den gesamten arbeitsweltbezogenen Werdegang eines 

Menschen mit Behinderung, beginnend in der schulzeit, 

ggf. bis zur Berentung.

heraUsforDerUNgeN UND chaNceN 
art. 27 UN-BrK fordert die entwicklung „des rechts  

auf arbeit (…) durch geeignete schritte (…), um Men-

schen mit Behinderungen einen wirksamen Zugang zu 

allgemeinen fachlichen und beruflichen Beratungspro-

grammen, stellenvermittlung sowie Berufsausbildung 

und Weiterbildung zu ermöglichen;  das sammeln von 

arbeitserfahrung auf dem allgemeinen arbeitsmarkt 

durch Menschen mit Behinderungen zu fördern; Pro-

gramme für die berufliche rehabilitation (…) zu fördern.“

art. 27 UN-BrK fordert einen vollen Zugang zu allge-

meinen arbeitsförderungsleistungen mit Zielrichtung  

auf den allgemeinen arbeitsmarkt, z. B. einrichtungen 

der beruflichen rehabilitation nach §§ 35, 136 sgB iX 

(einschließlich der Werkstätten für behinderte Men-

schen), arbeitsassistenz (§ 102 abs. 4 sgB iX)  und 

integrationsfachdienste (§ 109 sgB iX). Die Zugangs- 

voraussetzungen, die an die erwerbsfähigkeit anknüpfen,  

erfordern eine entsprechende anpassung.

viele Menschen mit Behinderung können unter den heute  

gegebenen rechtlichen Bedingungen des allgemeinen 

arbeitsmarktes mit ihrer tätigkeit ihren lebensunterhalt 

nicht verdienen. es ist erforderlich, dass zur erfüllung 

des art. 27 UN-BrK vor allem die Bedingungen für 

die einbindung behinderter Menschen im allgemeinen 

arbeitsmarkt verbessert werden. Dazu muss auf die 

Bereitschaft der arbeitgeber und auf ihre wirtschaftlich 

darstellbaren Möglichkeiten zur einbeziehung behinderter  

Menschen eingewirkt werden. Dazu sind Beratung wie 

aber auch information nötig, letztere sowohl über die 

grundsätzlichen Möglichkeiten, vor allem aber über die 

fähigkeiten der einzelnen behinderten Menschen.

Die Möglichkeiten eines finanziellen Minderleistungsaus-

gleiches sind weiter zu entwickeln. erfüllt ein arbeitnehmer  

wegen einer Behinderung die seitens eines arbeitgebers 

erwartete Menge oder Qualität der leistung nicht, so 

sollte der staat einen angemessenen lohnzuschuss als 

Minderleistungsausgleich zahlen. Dadurch kann eine 

Kompensation einer wegen der Behinderung gemin-

derten leistung erfolgen.

auch finanzielle Zuschüsse für die behindertengerechte 

ausstattung eines arbeitsplatzes sind von großer Be-

deutung. 

Wenn die Möglichkeit angemessener lohnzuschüsse 

besteht, dann kann die Bedeutung von assistenz-

leistungen am arbeitsplatz erheblich zunehmen. Die 

bestehenden regelungen zur arbeitsassistenz müssen 

ergänzend auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden. 

Dazu gehört auch, wie assistenzleistungen für behin-

derte arbeitnehmer unter der organisatorischen 

regie des Betriebs personorientiert gewährt werden 

können.

erst eine gute berufliche ausbildung schafft die grund-

lage für ein gelingendes arbeitsleben. einrichtungen der 

beruflichen rehabilitation helfen, individuelle Wege zur 

beruflichen fortbildung, ausbildung und Umschulung 

von Menschen mit Behinderung zu öffnen und gehen 

dazu individuell auf die situation des einzelnen behin-

derten Menschen ein.

es muss eine option für die teilhabe am arbeitsleben 

für diejenigen behinderten Menschen geben, die  

wegen ihrer Behinderung und einer deswegen ge- 

minderten leistungsfähigkeit dauerhaft keine chance  

für eine tätigkeit auf dem allgemeinen arbeitsmarkt 

haben werden. Zur sicherstellung dieses auftrages  

aus art. 26 UN-BrK ist die Werkstatt erforderlich und 

auch zukünftig zweckmäßig. Die Kernprozesse der  

beruflichen rehabilitation in der Werkstatt sind im  

sgB iX vorgegeben: berufliche Bildung, erhalt und 

Weiterentwicklung der beruflichen leistungsfähigkeit, 

Persönlichkeitsförderung und förderung des über-

gangs auf den allgemeinen arbeitsmarkt.
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Menschen mit schwerer geistiger und/oder mehrfacher 

Behinderung werden derzeit in vielen Bundesländern 

nicht nur vom allgemeinen arbeitsmarkt, sondern auch 

von der Werkstatt für behinderte Menschen ausge-

schlossen. § 136 abs. 3 sgB iX beschränkt den Zugang 

zur Werkstatt auf die Menschen, die ein Mindestmaß 

an wirtschaftlich verwertbarer arbeitsleistung erwarten 

lassen. Diese Beschränkung ist aufzuheben. Zugunsten 

auch von Menschen mit schweren und mehrfachen 

Behinderungen muss ein aufnahmeanspruch gesetzlich 

verankert werden. seine inanspruchnahme muss jedoch 

freiwillig sein, zugleich muss ein Wahlrecht bezüglich 

einer einbindung in eine  tagesförderstätte – soweit 

diese im jeweiligen Bundesland vorhanden ist – dem 

behinderten Menschen gesichert verbleiben. 

Bei vielen behinderten Menschen fehlt es schon an der 

individuellen voraussetzung, sich überhaupt einer festen 

struktur zu unterwerfen. Daher ist es ergänzend nötig, 

anlaufstellen zu bieten, die eine tagesstruktur mit dem 

inhalt des arbeitens schaffen, und bei denen der Druck, 

regeln einzuhalten, sich zu verpflichten oder auch  

arbeiten zu müssen, zurücksteht. 

Bei allen staatlichen leistungen, die die Zielsetzung  

einer teilhabe behinderter Menschen am arbeitsleben 

beinhalten, bedarf es einer ermittlung des individuell not-

wendigen Begleitbedarfes. Diese muss – in orientierung 

an den vorgaben des art. 26 UN-BrK – im einklang mit 

der internationalen Klassifikation der funktionsfähigkeit, 

Behinderung und gesundheit der Who (icf) erfolgen. 

Aufgabe der Einrichtungen und Dienste
Die Dienste und einrichtungen der eingliederungshilfe 

befürworten das recht des Menschen mit Behinde- 

rung auf freie Wahl seines arbeitsplatzes. sie tragen 

dazu bei, dass auch Menschen mit Behinderung ihre 

berufliche teilhabe in einem offenen, inklusiven und für 

Menschen mit Behinderung zugänglichen arbeitsmarkt 

und einem entsprechenden arbeitsumfeld realisieren 

können. sie stehen auf der Basis der freiwilligen ent-

scheidung des behinderten Menschen bereit, seinen 

Weg durch Begleitung und assistenz zu fördern, ihn  

bei der inanspruchnahme ggf. notwendiger rehabi-

litationsmaßnahmen zu unterstützen und ihm bei der 

Durchsetzung und verfolgung seiner rechtsansprüche 

zu helfen. sie bringen ihre erfahrungen und Kenntnisse, 

die sie auf dem feld von beruflicher Bildung, beruflicher 

ausbildung und beruflicher tätigkeit gesammelt haben,  

in diese Prozesse ein. sie erklären ihre Bereitschaft, die 

Prozesse der beruflichen Bildung, ausbildung, rehabi-

litation und teilhabe am arbeitsleben in Korrespondenz 

mit dem Menschen mit Behinderung zu planen und zu 

realisieren. Die einbeziehung des Betroffenen in die indivi-

duelle rehabilitation ist unabdingbarer Bestandteil.

einrichtungen und Dienste fördern die selbstbestimmung 

von Menschen mit Behinderung mit der Zielsetzung, dass 

diese idealiter eigene entscheidungen treffen können. 

Dazu bieten sie ihm Wahlmöglichkeiten. Dies beinhaltet 

auch die option einer entscheidung zu einer überleitung 

in Unternehmen des allgemeinen arbeitsmarktes.

aUsBlicK
Die aufgabe wird in Zukunft noch stärker davon bestimmt  

sein, für Menschen mit Behinderung differenzierte Wege 

zur teilhabe am arbeitsleben nach den Bestimmungen 

der UN-BrK zu eröffnen – im rahmen der beruflichen 

rehabilitation und/oder im allgemeinen arbeitsmarkt.

es besteht vor allem handlungsbedarf für die schaffung  

eines arbeitsmarktes, in der auch Menschen mit Behin-

derung ihren Platz finden. Die leistungen der bisherigen  

arbeitsförderung in § 1 sgB i verfolgen bisher ein neo- 

liberales Konzept der arbeitswelt, die als Markt organisiert  

ist und in dem die leistungsfähigkeit und Konkurrenz-

fähigkeit des einzelnen entscheidet. 

Die staatlichen Maßnahmen sollten sich aber nicht nur auf 

den sozialen schutz vor Diskriminierungen beschränken, 

sondern positiv den Zugang und die chancengleichheit 

für Menschen mit Behinderung fördern. Die Ziele der ein-

gliederungshilfe aus sgB iX sind daher auf die aufgaben 

der arbeitsförderung nach sgB ii und iii entsprechend zu 

übertragen.

CBP-Ausschuss Teilhabe am Arbeitsleben



eiNleitUNg
gemäß art. 28 UN-BrK anerkennt Deutschland das 

recht von Menschen mit Behinderungen auf angemes-

senen lebensstandard für sich selbst und ihre familien 

(art. 28 abs. 1 UN-BrK) sowie das recht auf sozialen 

schutz (art. 28 abs. 2 UN-BrK). Das recht auf einen 

angemessenen lebensstandard wird als recht auf 

angemessene ernährung, Bekleidung und Wohnung 

konkretisiert, die beispielhaft als wesentliche elemente 

des lebensstandards genannt werden. aus dieser Be-

nennung ist zu folgern, dass im sinne des art. 28 UN-

BrK grundsätzlich das physiologische existenzminimum 

gemeint ist. Weiterhin beinhaltet art. 28 UN-BrK auch 

das recht auf eine stetige verbesserung der lebensbe-

dingungen und zur Prävention derselben. Das recht auf 

sozialen schutz bezieht sich insbesondere auf gleichbe-

rechtigten Zugang zur versorgung mit sauberem Wasser 

und dem Zugang zu geeigneten Dienstleistungen, ge-

räten und anderen hilfen, zu Programmen für sozialen 

schutz (insbesondere für frauen und  Mädchen mit 

Behinderung), zu staatlicher hilfe bei behinderungs-

bedingten aufwendungen (einschließlich schulung, 

Beratung, finanzieller Unterstützung sowie Kurzzeitbe-

treuung), zu Programmen des sozialen Wohnungsbaus 

und zu leistungen der altersversorgung.

aUsgaNgslage
art. 28 UN-BrK regelt zunächst, dass für Menschen  

mit Behinderung wie für alle anderen Menschen ein  

angemessener lebensstandard als ein existenzmini-

mum sichergestellt wird. Der deutsche sozialstaat 

gewährleistet gemäß art. 1, 20 grundgesetz ein  

existenzminimum, das für alle Bürger in Deutsch- 

land gilt. Das Bundessozialgericht erläutert, dass  

„der aus dem Menschenwürdegrundsatz und dem  

sozialstaatsprinzip abgeleitete anspruch auf ein  

existenzminimum nur das allernotwendigste, also  
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 artiKel 28
Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz
(1) Die vertragsstaaten anerkennen das recht von Menschen mit Behinderungen auf einen angemessenen lebens-

standard für sich selbst und ihre familien, einschließlich angemessener ernährung, Bekleidung und Wohnung, 

sowie auf eine stetige verbesserung der lebensbedingungen und unternehmen geeignete schritte zum schutz 

und zur förderung der verwirklichung dieses rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung.

(2) Die vertragsstaaten anerkennen das recht von Menschen mit Behinderungen auf sozialen schutz und den 

genuss dieses rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung und unternehmen geeignete schritte 

zum schutz und zur förderung der verwirklichung dieses rechts, einschließlich Maßnahmen, um  

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zur versorgung mit sauberem Wasser und den 

Zugang zu geeigneten und erschwinglichen Dienstleistungen, geräten und anderen hilfen für Bedürfnisse im 

Zusammenhang mit ihrer Behinderung zu sichern; 

b) Menschen mit Behinderungen, insbesondere frauen und Mädchen sowie älteren Menschen mit Behinde-

rungen, den Zugang zu Programmen für sozialen schutz und Programmen zur armutsbekämpfung zu sichern; 

c) in armut lebenden Menschen mit Behinderungen und ihren familien den Zugang zu staatlicher hilfe bei 

behinderungsbedingten aufwendungen, einschließlich ausreichender schulung, Beratung, finanzieller Unter-

stützung sowie Kurzzeitbetreuung, zu sichern; 

d) Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozialen Wohnungsbaus zu sichern;

e) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu leistungen und Programmen der alters-

versorgung zu sichern.



artiKel 28 55

Nahrung, Kleidung, ärztliche grundversorgung und  

Unterkunft umfasse“33. auf dieser grundlage wird 

eine minimale grundversorgung durch die sozialhilfe 

garantiert. Das sächliche existenzminimum für allein-

stehende liegt in 2013 in Deutschland bei 8.124 euro 

(2012: 7.896 euro)34 pro Jahr. 2014 soll das steuerfrei 

zu stellende sächliche existenzminimum 8.352 euro 

betragen35. 

Der Begriff des angemessenen lebensstandards geht 

weiter über das physiologische existenzminimum hinaus 

und beinhaltet das sozio-kulturelle existenzminimum,  

zu dem die teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen 

und politischen leben gehört. für Menschen mit Behin-

derung ist für die gleichwertige teilhabe am leben in der 

gesellschaft wichtig, dass als garantie eines angemes-

senen lebensstandards nicht nur das physiologische 

existenzminimum verstanden wird, sondern auch, dass 

die behinderungsbedingten Mehr- und sonderbedarfe  

besser berücksichtigt und die teilhabe am leben er-

möglicht werden. 

heraUsforDerUNgeN/chaNceN 
Das recht auf angemessenen lebensstandard nach 

art. 28 UN-BrK kann erst als ein umfangreiches  

leistungsrecht zur angemessenen lebensqualität  

der Menschen mit Behinderung beitragen, wenn die 

individuellen ansprüche in der deutschen sozial- 

gesetzgebung gesichert sind und entsprechend die 

Umsetzung in die leistungsbewilligung in der ver- 

waltungspraxis erfolgt. Die einordnung der ansprüche 

der Menschen mit Behinderung als eingliederungs- 

hilfe im sozialhilferecht führt zu leistungen des § 55 ff 

sgB Xii, die sich auf das existenzminimum beschrän-

ken. ferner werden über die freibeträge hinausge-

hende einkommens- und vermögensteile auf die  

sozialhilfeleistungen angerechnet und auch die an-

gehörigen bei empfang von sozialleistungen durch 

Menschen mit Behinderung zu Unterhaltsleistungen 

herangezogen36. Der lebensstandard der Menschen 

mit Behinderung bewegt sich also weiterhin meistens  

im Bereich des existenzminimums. im falle der er-

werbstätigkeit wird das einkommen der Menschen  

mit Behinderung beim empfang von sozialleistungen  

für die teilhabe ebenfalls herangezogen. Der gegenwärtige  

vorschlag aus der Koalitionsvereinbarung37 für die 

herauslösung der eingliederungshilfe von der sozialhilfe 

würde Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bieten,  

ihren lebensstandard zu sichern und angemessen zu 

gestalten.

Die Umsetzung des art. 28 UN-BrK bedeutet die imple-

mentierung des weiten Begriffes und des vollen rechtes 

auf angemessenen lebensunterhalt in die vorschriften 

der eingliederungshilfe nach sgB Xii und in das teil-

haberecht des sgB iX durch die rechtsprechung und in 

die verwaltungspraxis. Das landessozialgericht Baden-

Württemberg spricht sich bereits für die heranziehung 

der UN-BrK „als auslegungshilfe für die Bestimmung 

von inhalt und reichweite der grundrechte, insbeson-

dere auch des art. 3 abs. 3 satz 2 gg“ aus. „ebenso 

ist sie bei der auslegung unbestimmter rechtsbegriffe 

und bei der ermessensausübung zu beachten.“38 Das 

Bundessozialgericht beschreitet ebenfalls den Weg zur 

entwicklung der auslegung der UN-BrK.39 

es liegt eine große Differenz von lebensstandards  

zwischen dem staatlich garantierten existenzminimum  

und dem einkommen, das oberhalb der relativen  

33 BSG, Urteil vom 22.4.2008, B 1 KR 10/07 R Rd. 31

34 Bericht der Bundesregierung über die Höhe des steuer- 

 frei zu stellenden Existenzminimums von Erwachsenen  

 und Kindern für das Jahr 2012 (Neunter Existenzminimum- 

 bericht) – BT-Drucksache 17/11425.

35 www.bundestag.de/presse7hib/2012_11/2012_517/05.html

36 § 19 Abs. 3 SGB XII i.V. § 85 Abs. 1 SGB XII  

 (Einkommenseinsatz) und § 90 Abs. 1 SGB XII  

 (Vermögenseinsatz)

37 „Deutschlands Zukunft gestalten“ Koalitionsvertrag  

 zwischen CDU, CSU und SPD 18. Legislaturperiode  

 www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/  

 2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=  

 D2D34505F3B2A501EDF65D5DBC0F682C.s4t2?__ 

 blob=publicationFile&v=2

38 LSG Baden-Württemberg 26.09.2012, L 2 SO 1378/11 Rn 9.

39 Z.B. BSG  2.2.2012, B 8 SO 9/10 R (Eingliederungshilfe  

 für den behinderungsgerechten Umbau eines KFZ)



armutsgrenze liegt40. Die auswertungen des armuts- 

und reichtumsberichtes der Bundesregierung bestäti-

gen den Zusammenhang zwischen der gesundheitlichen  

Beeinträchtigung und dem grad der Behinderung und 

der höhe des einkommens. Während 16 Prozent der 

35- bis 64-jährigen Männer mit einem einkommen  

von weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoäqui- 

valenzeinkommens eine gesundheitliche Beeinträch-

tigung aufwiesen, waren es von den gleichaltrigen  

Männern mit einem einkommen von 150 Prozent oder 

mehr lediglich zwei Prozent (Daten des sozioökono-

mischen Panels (soeP) 2010). eine Behinderung mit 

einem grad von über 50 Prozent liegt bei 22 Prozent 

der 35- bis 64-jährigen Männer und bei 16 Prozent der 

gleichaltrigen frauen mit relativ niedrigem einkommen 

vor41. Diese vergleichszahlen bestätigen, dass eine 

Behinderung in Deutschland häufig die Ursache für  

einen lebensstandard unterhalb der armutsgrenze  

ist. in diesem Zusammenhang wäre es sinnvoll, das  

existenzminimum an die armutsgrenzen anzunähern. 

Die herauslösung der eingliederungshilfe aus dem 

system der sozialhilfe würde die verbesserung für die 

Menschen mit Behinderung und ihrer familien bedeu-

ten. ferner sind die rechte auf sozialen schutz weiter- 

hin zu entwickeln.

veraNschaUlichUNg/alltagsBeisPiele/ 
PraXis
im alltag wird die prekäre situation der Menschen mit 

Behinderung sehr deutlich. Die dargestellten Probleme 

dienen einer beispielhaften veranschaulichung der  

sozialen lage der Menschen mit Behinderung.

Bildungs- und Teilhabeleistungen nach SGB II
Bei Unterbringung in einer stationären einrichtung  

werden leistungen nach dem Zweiten Buch sozial- 

gesetzbuch (sgB ii) grundsätzlich nicht gewährt  

(vgl. § 7 abs. 4, abs. 1 und 3 sgB ii). Daher kommen 

für Kinder und Jugendliche Bildungs- und teilhabe-

leistungen nach dem sgB ii nicht in Betracht. Dies  

gilt auch dann, wenn eltern für ihren eigenen lebens-

unterhalt grundsicherungsleistungen nach dem  

sgB ii beziehen. eine Nachbesserung dieser rege- 

lung erscheint dringend notwendig, damit auch in  

einrichtungen lebende Kinder und Jugendliche mit  

Behinderung von leistungen für Bildung und teilhabe 

nicht ausgeschlossen werden. ansonsten wird durch 

diese handhabung eine weitere Diskriminierung von  

Kindern und Jugendlichen mit Behinderung betrieben. 

eine Umsetzung des integrativen oder gar inklusiven 

gedankens, in dem in einrichtungen lebende Kinder  

und Jugendliche auch angebote zur Bildung und  

teilhabe nutzen und finanzieren können, wird bei der 

jetzigen vorgehensweise sehr erschwert.

Angemessene Wohnung und Mehrkosten bei 
der Wahl der Wohn- und Betreuungsform
viele Kostenträger übernehmen Mehrkosten für am-

bulante Betreuung in der eigenen Wohnung nicht. es 

ist politischer Wille, dass die ambulante Betreuung der 

Menschen erfolgt und keine neuen stationären ein-

richtungen mehr entstehen sollen. leider werden die 
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40 Arm ist, wer weniger als 60 % des mittleren Netto- 

 einkommens der Bevölkerung zur Verfügung hat  

 vgl. Armuts- und Reichstumsberichte der Bundes- 

 regierung www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/ 

 a334-4-armuts-reichtumsbericht-2013.html

41 Vierter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundes- 

 regierung, S. 259, www.bmas.de/DE/Service/ 

 Publikationen/a334-4-armuts-reichtumsbericht-2013.html

42 „Deutschlands Zukunft gestalten“ Koalitionsvertrag  

 zwischen CDU, CSU und SPD  18. Legislaturperiode, S. 95. 

 „Wir werden ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit  

 Behinderung (Bundesteilhabegesetz) erarbeiten. Mit  

 Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der Bund zu einer  

 Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe  

 beitragen. Dabei werden wir die Neuorganisation der  

 Ausgestaltung der Teilhabe zugunsten der Menschen  

 mit Behinderung so regeln, dass keine neue Ausgaben- 

 dynamik entsteht.“  

 www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/  

 2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=  

 D2D34505F3B2A501EDF65D5DBC0F682C.s4t2?__ 

 blob=publicationFile&v=2

43 Rosenow, Roland: Konsequenzen aus der UN-BRK:  

 Aktuelle Entwicklungen in Recht und Praxis, Berlin,  

 Vortrag vom 22. April 2013.
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finanziellen ressourcen nicht zur verfügung gestellt. 

es soll zwar die ambulante Betreuung im rahmen des 

Persönlichen Budgets gefördert werden. Bei der prak-

tischen Umsetzung des Persönlichen Budgets werden 

Menschen mit Behinderung aber immer wieder auf den 

sog. Mehrkostenvorbehalt verwiesen. Die sozialhilfe-

träger lehnen das Persönliche Budget – mit verweis 

auf die durch die ambulante versorgung anfallenden 

Mehrkosten – ab und hindern Menschen mit Behinde-

rung daran, in eine ambulant betreute Wohnform zu 

wechseln. ferner ist kein bezahlbarer Wohnraum in den 

städten vorhanden, weil die kommunalen Wohnungs-

bauprogramme unzureichend sind.

Zugang zur angemessenen gesundheitlichen 
Versorgung 
■ heilmittel

ein rechtsanspruch auf alle erforderlichen Pflege-

hilfsmittel fehlt. hieraus folgert eine ständige ausei-

nandersetzung mit der zuständigen Krankenkasse 

über die Notwendigkeit des heilmittels. Menschen 

mit schwerst- und Mehrfachbehinderung sind nicht 

in der lage, stets diese auseinandersetzungen zu 

führen. gegenwärtig übernehmen die Dienste der 

leistungserbringer diese aufgabe.
■ rehabilitationssystem

häufig werden bestimmte therapien mit der Begrün-

dung, dass z. B. das Down-syndrom nicht heilbar ist 

oder die „compliance“ des Menschen mit Behinderung  

fehlt, abgelehnt. Die Unterstellung der „Unheilbarkeit“ 

bzw. der mangelnden „compliance“ diskriminiert 

Menschen mit Behinderung und schließt sie vom 

Zugang zu therapiemöglichkeiten aus.

Angemessene Bekleidung – Bekleidungs-
pauschale
Menschen mit Behinderung in der stationären einrich-

tung erhalten nach den regelungen des sgB Xii pro 

Jahr eine viel zu geringe Bekleidungspauschale in höhe 

von 225,00 euro. ein höherer Bedarf muss individuell 

und im einzelfall nachgewiesen werden. Der aufwand 

zum Nachweis dieses höheren Bedarfes ist relativ hoch 

und hängt im einzelfall vom engagement des rechtlichen  

Betreuers bzw. der Unterstützungsdienste ab. Menschen  

mit schwerst- und Mehrfachbehinderung sind häufig 

selbst nicht in der lage, diesen Nachweis zu führen.

Zugang zur gesetzlichen Altersversorgung
Menschen mit Behinderung haben im rahmen der er-

werbstätigkeit oder im rahmen der teilhabe am arbeits-

leben den Zugang zum system der rentenversicherung. 

außerhalb dieser systeme besteht keine Möglichkeit zu 

gesetzlichen rentenleistungen.

faZit
eine neue einordnung der eingliederungshilfe als teil-

habesystem im rahmen des sgB iX oder eines weiteren 

sozialgesetzbuches und eine ablösung der eingliede-

rungshilfe von der sozialhilfe in sgB Xii mit der einfüh-

rung eines rechtsanspruchs auf einen angemessenen 

lebensstandard unter der Prämisse der individuellen 

Bedarfsdeckung durch die gewährung eines individu-

ellen Nachteilsausgleiches würde einen weiten schritt zur 

Umsetzung des art. 28 UN-BrK bedeuten. ferner sind 

die teilhabespezifischen Mehrbedarfe zu konkretisieren 

und gesetzlich und bundeseinheitlich festzulegen. ab-

schließend sind die systeme der sozialversicherung den 

interessen der Menschen mit Behinderung anzupassen.

Durch die vorschläge der Koalitionsvereinbarung ist die 

Weiterentwicklung der sozialen rechte der Menschen 

mit Behinderung in sicht, leider unter dem finanzie-

rungsvorbehalt.42 Die sozialgerichtlichen entschei-

dungen in den letzten Jahren, die sich mit der UN-BrK 

befassen, deuten auf eines der großen Probleme von 

Menschen mit Behinderung in Deutschland hin: den 

Mangel an ressourcen, die erforderlich sind, um rechte 

zu nutzen.43 Die gewährung von finanziellen Mitteln für 

die teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderung 

wird letztendlich über die vollständige Umsetzung der 

UN-BrK entscheiden.

CBP- Ausschuss Wirtschaft und Finanzen



eiNleitUNg 
Die Bereiche Kultur, erholung, freizeit und sport sind 

Bereiche des menschlichen lebens, die in die arbeits-

freie Zeit fallen und dazu dienen, dass Menschen sich 

von ihren täglichen verpflichtungen, ihrer erwerbsarbeit 

und ihren aufgaben erholen. Da jeder Mensch indi- 

viduell für sich entscheidet, was für ihn erholsam ist  

und wo er wieder neue Kraft für den alltag sammeln 

kann, ist es unerlässlich, dass es ein möglichst weites 

spektrum an angeboten gibt. Die in diesem artikel  
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 artiKel 30
Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport
(1) Die vertragsstaaten anerkennen das recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen am 

kulturellen leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Menschen mit 

Behinderungen 

a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen formaten haben;

b) Zugang zu fernsehprogrammen, filmen, theatervorstellungen und anderen kulturellen aktivitäten in 

zugänglichen formaten haben; 

c) Zugang zu orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie theatern, Museen, Kinos, Bibliotheken 

und tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denkmälern und stätten von nationaler kultureller  

Bedeutung haben.

(2)  Die vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, 

ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, 

sondern auch zur Bereicherung der gesellschaft.

(3)  Die vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten schritte im einklang mit dem völkerrecht, um sicherzustellen, 

dass gesetze zum schutz von rechten des geistigen eigentums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende 

Barriere für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kulturellem Material darstellen.

(4)  Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen anspruch auf anerkennung und Unter-

stützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen identität, einschließlich der gebärdensprachen und  

der gehörlosenkultur.

(5)  Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte teilnahme an erholungs-, freizeit- und 

sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die vertragsstaaten geeignete Maßnahmen, 

a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an breitensportlichen aktivitäten 

auf allen ebenen teilzunehmen, und ihre teilnahme zu fördern; 

b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, behinderungsspezifische 

sport- und erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und an solchen teilzunehmen, und zu diesem 

Zweck die Bereitstellung eines geeigneten angebots an anleitung, training und ressourcen auf der grundlage 

der gleichberechtigung mit anderen zu fördern; 

c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu sport-, erholungs- und tourismusstätten 

haben; 

d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an spiel-, 

erholungs-, freizeit- und sportaktivitäten teilnehmen können, einschließlich im schulischen Bereich; 

e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleistungen der organisatoren 

von erholungs-, tourismus-, freizeit- und sportaktivitäten haben.
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allgemeinen aussagen beziehen sich auf erfahrungen 

aus der arbeit mit Menschen mit einer sinnesbehin-

derung. 

für Menschen mit einer sinnesbehinderung, die in  

der regel in einer auf funktionierende sinne ausge-

richteten Umgebung leben und arbeiten, kommt dem 

aspekt der entspannung und erholung in der freizeit 

noch einmal eine verstärkte Bedeutung zu: für hör- 

geschädigte Menschen, die in ihrer Kommunikation  

auf die gebärdensprache angewiesen sind, ist es von 

enormer Bedeutung, dass sie ihre freizeitaktivitäten  

und die teilnahme am kulturellen leben in einer gebär-

densprachorientierten Umwelt wahrnehmen können,  

da die Kommunikation in lautsprache sowie in der 

schriftsprache eine enorme Konzentration erfordert  

und damit erholung und entspannung gefährdet. Men-

schen mit einer sehbeeinträchtigung benötigen eine 

Umgebung, in der sie sich sicher fühlen und die sie  

gut kennen, um sich dort weitestgehend selbständig 

bewegen zu können.

hörgeschädigte Menschen mit einer zusätzlichen 

Behinderung, sei es einer weiteren sinnesbehinderung, 

einer psychischen erkrankung oder einer geistigen Be-

hinderung, sind noch einmal mehr darauf angewiesen, 

dass sie aus einer vielzahl von angeboten, die auf ihre 

Bedürfnisse und anforderungen zugeschnitten sind,  

wählen können, um so einen gegenpol zur erwerbs-

tätigkeit zu haben. Das gleiche gilt für hörgeschädigte 

Menschen mit Migrationshintergrund oder anderen 

vielfältigen sozialen oder individuellen anforderungen.

ebenso benötigen Menschen mit einer sehbehinde- 

rung angebote im kulturellen und im freizeitbereich,  

die auf ihre Bedürfnisse eingehen und somit den  

Zugang ermöglichen. taubblinde Menschen benötigen 

ein noch spezielleres angebot bzw. eine ausreichende 

assistenz, um kulturelle angebote oder freizeitaktivi-

täten nutzen zu können.

gerade in den ambulanten Diensten und den stationären 

einrichtungen für Menschen mit Behinderung der cari-

tas sind die themen freizeitgestaltung und teilhabe am 

gesellschaftlichen leben zentrale Ziele der arbeit.

aUsgaNgslage 

Noch sind viele kulturelle Zeugnisse ebenso wie zahl-

reiche wissenschaftliche informationen nur zu einem 

geringen teil einem breiten Publikum zugänglich. Dies 

soll sich nun ändern. Die europäische Union und ihre 

Mitgliedstaaten wollen das kulturelle erbe und wissen-

schaftliche informationen digital erfassen und über das 

internet für jedermann verfügbar machen. Dabei wird 

allerdings noch nicht berücksichtigt, dass Menschen 

mit einer sinnesbehinderung spezielle Bedarfe haben, 

um auf die digitalisierten kulturellen Materialien zugreifen 

zu können (zum Beispiel in von form von hörbüchern, 

übersetzungen in gebärdensprache, Büchern in Braille-

schrift oder audiodeskription). Zudem können Men-

schen, die aufgrund individueller einschränkungen  

z. B. auf texte in einfacher sprache angewiesen sind, 

auf dieses Material ebenfalls nicht problemlos zugreifen. 

in Berlin wurde vor kurzem die erste Bibliothek (Pablo-

Neruda-Bibliothek) eröffnet, die Bücher und informatio-

nen in einfacher sprache zur verfügung stellen. Das 

angebot steht sowohl online als auch über fernleihe 

Menschen aus ganz Deutschland zur verfügung und  

soll weiter ausgebaut werden.

in artikel 30 regelt die UN-Konvention u. a. den Zugang 

zu fernsehprogrammen. Die vertragsstaaten müssen 

sicherstellen, dass Menschen mit Behinderung fernseh-

programme in zugänglichen formaten nutzen können. 

Diese regelung hat für gehörlose und hörgeschädigte 

Menschen zentrale Bedeutung zu deren forderung, 

Untertitelung bzw. Dolmetschereinblendung bei fern-

sehprogrammen auszuweiten. eine aktuelle analyse der 

landesmedienanstalten hat aber ergeben, dass z. B. der 

sender rtl komplett auf eine erweiterte Untertitelung 

verzichtet; der senderverbund Prosiebensat1 bietet 

wenigstens durchschnittlich ein angebot pro tag.

Darüber hinaus plante der sender Phoenix, die Dol-

metsch-leistungen bei der tagesschau/tagesthemen 

abzuschaffen und durch mehr Untertitel zu ersetzen. 

Dadurch hätten Menschen mit einer eingeschränkten 

lesefähigkeit nicht mehr die Möglichkeit, die tages-

aktuellen themen zeitnah zu verfolgen. Durch Protest-

schreiben u. a. des cBP hat Phoenix die abschaffung 

der Dolmetscher bei Nachrichtensendungen erst einmal 



wieder zurückgezogen und bietet diesen Dienst weiter-

hin an. allerdings wurde noch nicht endgültig darüber 

entschieden, so dass weiterhin die Unsicherheit für die 

Nutzer bestehen bleibt.

Der Zugang zu Kinos ist in den meisten fällen für Men-

schen mit einer sinnesbehinderung nicht barrierefrei. 

es werden immer nur ausgewählte filme mit Untertitel 

angeboten, selten das aktuelle Programm. Das gleiche 

Problem zeigt sich bei theateraufführungen, die nur in 

ausnahmefällen durch gebärdensprachdolmetscher 

übersetzt werden. eine audiodeskription wird zum 

teil bei fernsehsendungen angeboten, bei Kinofilmen 

oder aber im theater besteht diese Möglichkeit in der 

regel nicht. induktionsschleifen für Menschen mit einer 

schwerhörigkeit sind zwar in einigen theatern und in  

Kinos vorhanden; oft fehlt aber ein Mitarbeiter, der sich 

mit dieser technik auskennt und der den Betroffenen 

dabei hilft, diese technischen hilfsmittel zu benutzen 

(der DsB hat in Köln die einrichtungen getestet und 

dabei festgestellt, dass in vielen fällen die anlagen  

nicht ohne vorherige anmeldung nutzbar sind).

Um den Zugang behinderter Menschen zu kulturellen 

Darbietungen wie theatervorstellungen, Museumsbe-

suchen oder Bibliotheken sicherzustellen, sind u. a. im 

Neunten Buch sozialgesetzbuch (sgB iX) hilfen zur 

teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen leben 

vorgesehen. Museen und kulturelle einrichtungen befin-

den sich nicht durchgehend in barrierefreien gebäuden, 

oder bieten z. B. sonderveranstaltungen für Menschen 

mit sinnesbehinderungen an (z. B. tastführungen). 

Weitere kulturelle angebote wie stadtführungen oder 

sonstige kulturelle stätten sind bisher nur vereinzelt  

auf die besonderen anforderungen von Menschen  

mit sinnesbehinderungen eingestellt. so gibt es bisher 

nur wenige stadtführungen in gebärdensprache oder 

größtenteils nur audioguides.

leichte Zugänglichkeit zu touristischen angeboten ist  

für viele Menschen mit Behinderungen wesentliche 

voraussetzung, um erholungs- und freizeitangebote 

wahrnehmen zu können. trotz Barrierefreiheit im Ur- 

laubsort erfüllt die Beschaffung von informationen für 

reisen oft nicht dieses Kriterium. viele internetseiten  

der verschiedenen Urlaubsanbieter sind nicht sehr  

übersichtlich aufgebaut und somit für sinnesbehinderte 

nur schwer zu überblicken, informationsbeschaffung  

vor ort in einem reisebüro ist oft nur mit Dolmetscher 

oder mit assistenten zu bekommen. Deshalb ist das Zu-

sammenwirken aller am tourismus Beteiligten dringend 

erforderlich.

Der Deutsche gehörlosensportverband bietet mit 15 

gehörlosen-landessportverbänden und mit mehr 

als 150 gehörlosen-sportvereinen das Netzwerk für 

gehörlose und Menschen mit hörbehinderung, die 

ihren sport in 23 verschiedenen sportarten sowohl 

auf nationaler wie internationaler ebene betreiben. hier 

haben hörgeschädigte Menschen die Möglichkeit, sich 

mit anderen ohne kommunikative Barrieren in ihrer 

freizeit auszutauschen und einer sportart nachzugehen. 

erfahrungen zeigen, dass hörgeschädigte Menschen mit 

einer zusätzlichen Behinderung es sehr schwer haben, 

in diese vereine und gruppen aufgenommen zu werden 

und somit im sportlichen Bereich auf andere, spezielle 

angebote zugreifen müssen. in Blindenvereinen zeigt 

sich ein ähnliches Bild.

volkshochschulen in größeren städten bieten oft spezi-

elle Kurse für gehörlose an. Diese werden im rahmen 

der vhs-Programme für Menschen mit Behinderung 

angeboten (z. B. Deutschkurse oder computerkurse für 

hörgeschädigte). Wollen hörgeschädigte an Kursen für 

hörende teilnehmen, müssen sie in den meisten fällen 

für notwendige Dolmetscherkosten selbst aufkommen. 

ausschließlich bei bestimmten beruflichen fortbildungs-

kursen können berufstätige hörgeschädigte oder 

auszubildende bei ihrem zuständigen integrationsamt 

die finanzierung eines gebärdensprachdolmetschers 

beantragen. 

in verschiedenen Bundesländern, aber nicht bundes-

weit, besteht die Möglichkeit, gehörlosengeld zu  

beantragen. für sehbehinderte Menschen gibt es  

das bundeseinheitlich geregelte Blindengeld. Diese 

finanzielle Unterstützung soll damit Mehrausgaben  

begleichen, die wegen der Behinderung entstehen.  

am Beispiel des gehörlosengeldes in NrW in höhe  

von 77 euro monatlich zeigt sich aber, dass damit  
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eine teilhabe am kulturellen leben kaum möglich ist.  

so lässt sich davon z. B. kein Dolmetscher für die teil-

nahme an einem vhs-Kurs finanzieren. Zudem fehlt es 

häufig in den allgemeinen erwachsenenbildungseinrich-

tungen an geeignetem Material, z. B. texte in leichter 

sprache oder in Blindenschrift, die Dozenten sind 

erwachsenenbildnerisch geschult, heilpädagogisches  

Wissen fehlt in der regel. für taubblinde Menschen 

besteht die Möglichkeit, über eingliederungshilfe 

einen taubblindenassistenten für z. B. die teilhabe am 

kulturellen leben sowie im Bereich freizeit und sport 

einzusetzen. Das derzeitige antrags- und Bewilligungs-

verfahren wird allerdings von Kommune zu Kommune 

unterschiedlich gehandhabt, so dass nicht jeder Betrof-

fene von dieser Möglichkeit so profitieren kann, dass  

es seinen Wünschen und individuellen Bedürfnissen  

entspricht. Die höhe des Blindengeldes ist von Bundes-

land zu Bundesland unterschiedlich geregelt. in NrW 

liegt es derzeit bei rund 630 euro. Wenn davon aller-

dings die assistenzleistungen bezahlt werden müssen, 

auf die ein taubblinder Mensch für die teilhabe am 

kulturellen leben und an freizeitangeboten angewiesen 

ist, wird die finanzielle situation eng. eine assistenz-

leistungsstunde eines taubblindenassistenten wird mit 

derzeit 49 euro bei arztbesuchen durch die Kranken-

kasse vergütet. somit hat der taubblinde Mensch auf 

grundlage dieser vergütungsvereinbarung de facto die 

Möglichkeit, für 14 stunden pro Monat einen assistenten 

für Begleitungen beim einkauf, Behördengänge oder 

freizeitgestaltung inklusive fahrzeit einen taubblinden-

assistenten	einzusetzen	(Gehörlosengeld	+	Blindengeld	

in NrW). in sachsen beträgt das Blindengeld derzeit 

330 euro, dies würde genau für 8,8 stunden pro Monat 

ausreichen	(Blindengeld	+	103	Euro	Gehörlosengeld).	

für freizeitgestaltung oder ähnliches bleibt dann kein 

spielraum.

in Bayern wurde am 16. Juli 2013 die einführung eines 

taubblindengeldes beschlossen. für diese Menschen 

wird das bisherige Blindengeld in höhe von 535 euro 

monatlich auf 1070 euro im Monat verdoppelt, und 

zwar rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres (2013). 

Derzeit liegen noch keine erfahrungen damit vor, da die 

antragsverfahren noch laufen (stand November 2013). 

ein taubblindengeld gewähren bislang die länder Berlin 

und schleswig-holstein. allerdings werden in diesen 

Bundesländern diese leistungen über Blindengeld bzw. 

das landespflegegeld (Berlin) bewilligt.44

auch in diesen Bundesländern werden die leistungen 

gekürzt, wenn die taubblinde Person andere finanzielle 

leistungen aus öffentlicher hand erhält. 

Jedes Bundesland regelt dies sehr unterschiedlich.  

Daher ist eine verbindliche aussage leider nicht  

möglich.

heraUsforDerUNgeN/chaNceN 

Bedeutsam ist, dass in artikel 30 abs. 4 der UN-

Konvention der anspruch auf anerkennung und Unter-

stützung von gebärdensprache und gehörlosenkultur 

festgeschrieben ist. Dies hebt den status der gehör-

losenkultur und gebärdensprache in besonderer  

Weise. Menschen mit einer sinnesbehinderung, ihre 

interessenvertretungen sowie fachverbände haben  

so eine chance, ihre anliegen sowie Beteiligung an  

den Prozessen einzufordern.45 

Die Nutzung der gebärdensprache, der vereinfachte 

Zugang zu kulturellen Materialien und orten hilft auch 

anderen Zielgruppen: Menschen mit einer geistigen 

Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, 

Menschen mit einer aufmerksamkeitsstörung, älteren 

Menschen.

Durch die teilhabe und den Zugang zu orten kultu- 

reller Darbietungen und Dienstleistungen, wie theatern, 

Museen, Kinos, Bibliotheken und tourismusdiensten, 

sowie zu Denkmälern und stätten von nationaler kul-

tureller Bedeutung entstehen neue Möglichkeiten der 

„barrierefreien“ Begegnung von Menschen mit und  

ohne Behinderungen.

44 www.schleswig-holstein.de, Suchwort: Blindengeld

45 www.berlin.de, Suchwort: Leistungsbeträge Blindenhilfe

   siehe auch www.zeichensetzen-online.de/kofo/htm/2010/ 

 dezember/dat/Hase_Schomacher_UN_Konvention.pdf



alle „Maßnahmen, die getroffen werden, um Menschen 

mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr krea-

tives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu ent-

falten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern 

auch zur Bereicherung der gesellschaft“ (artikel 30  

abs. 2) können dafür sorgen, dass Künstler und Künst-

lerinnen mit Behinderungen anerkannt und unterstützt 

werden und das interesse am thema Behinderung 

zunimmt.

Mit der UN-Behindertenrechtskonvention soll ein 

diskriminierungsfreier Zugang zu sportangeboten und 

sportvereinen umgesetzt werden. Zu fragen ist, welche 

strukturellen und welche konzeptionellen Neuerungen 

sich hierdurch für Breiten- und leistungssport, aber 

auch den Behindertensport ergeben. Wie inklusiv 

können sportvereine und sportangebote sein? Welche 

Barrieren struktureller und sozialer, aber auch kultureller 

Natur bestehen gegenüber einem inklusiven sport, und 

wie können inklusive sportvereinsstrukturen aufgebaut 

werden?46 

auf der ebene des Breiten- und freizeitsports bestehen 

schon seit Jahrzehnten integrative sportangebote, setzt 

aber die Umsetzung der UN-BrK voraus, dass prinzi-

piell jeder sportverein sein angebot auf die Bedürfnisse 

und voraussetzungen aller gesellschaftsmitglieder in all 

ihrer vielfalt abstimmt?

risiKeN
Die derzeitige situation erfordert, dass einrichtungen  

der caritas für sinnesbehinderte Menschen mit einer  

zusätzlichen Beeinträchtigung oder individuellen ein-

schränkung speziell auf ihre Zielgruppe ausgerichtete 

angebote in den Bereichen, sport, freizeit und Kultur 

anbieten. Dies führt allerdings dazu, dass diese gruppen  

unter sich bleiben, eine Öffnung oder gar inklusive  

ansätze können nur unter großen anstrengungen  

durchgeführt werden, da andere, hörende oder  

sehende teilnehmer von angeboten häufig nicht  

gebärdensprachkompetent sind oder sich nur schwer 

auf sehbehinderte Menschen und ihre Bedürfnisse  

einstellen können (Die aussage: „alle spieler der  

gruppe rot gehen in diese ecke, alle spieler der  

gruppe blau in diese ecke“, unterstrichen durch  

gesten hilft einem blinden Menschen nicht, sich im 

raum zu orientieren und führt deswegen zu einer  

großen Unsicherheit. Dies nur als kleines Beispiel.) 

Nehmen Menschen dieser Zielgruppe an allgemeinen 

kulturellen oder freizeitlich ausgerichteten angeboten 

teil, ist die Begleitung durch Betreuer erforderlich, um 

die Kommunikation sicher zu stellen. 

gemeinsames Ziel von sportvereinen, den Wohlfahrts-

trägern, den schulen und sonstigen institutionen für 

Menschen mit Behinderung wäre daher vorrangig 

Zugang zum sport und zu sportveranstaltungen zu 

ermöglichen. Die Umsetzung dieser forderung scheitert 

bislang zumeist unter anderem an fehlender Zugäng-

lichkeit zu den sportstätten, mangelnder Qualifikation 

der übungsleiterinnen und -leiter sowie nicht zuletzt 

an den vorhandenen Berührungsängsten der verant-

wortlichen im Bereich des Nichtbehindertensports. Der 

Zugang zum sportverein „um die ecke“ bleibt auf diese 

Weise Menschen mit Behinderungen verwehrt.47

veraNschaUlichUNg 

freizeit ist ein Bereich, in dem teilhabe am „normalen“ 

leben gut gestaltet werden kann. freizeitwünsche von 

behinderten und nichtbehinderten Menschen unter-

scheiden sich oft nicht.

caritasvereine und einrichtungen organisieren oft 

begleitete freizeitreisen bzw. tagesreisen zu attraktiven 

Zielen, die auch Menschen ohne Behinderungen gerne 

aufsuchen. Die „reisekataloge“ hierzu sind in der regel 

in leichter sprache verfasst, z. t. mit dem hinweis, dass 

gebärdendolmetscher oder assistenten für sehbehin-

derte teilnehmer dabei sind. oft werden die reisen 

von ehrenamtlichen begleitet, was Begegnungen und 

Kennenlernen neuer Menschen ermöglicht. 
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46 siehe auch www.sportsoziologie-paderborn.de/forschung/ 

 projekte/item/103-inklusion-in-sportvereinen

47 siehe auch die Bundeszentrale für politische Bildung:    

 www.bpb.de/apuz/33347/inklusion-von-menschen-mit- 

 behinderung-im-sport?p=all
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ebenfalls werden häufig freizeit- und Bildungskurse or-

ganisiert, die Broschüren der einrichtungen hierzu sind 

ebenfalls häufig in leichter sprache mit hinweisen auf 

gebärdendolmetscher verfasst. häufig sind diese Kurse 

für Menschen mit und ohne Behinderungen geöffnet 

(stammtisch,…usw.). Bei der auswahl der reiseziele, 

den inhalten von Bildungsangeboten oder bei der orga-

nisation von freizeitveranstaltungen werden die Betrof-

fenen eng mit einbezogen. 

volkshochschulen bieten Kurse für Menschen mit Behin-

derungen an. in integrativen sportvereinen begegnen sich 

Menschen mit und ohne Behinderungen und unterschied-

lichen erfahrungswelten. Kunstausstellungen von und mit 

behinderten Menschen, in einrichtungen oder an Plätzen 

und orten des öffentlichen lebens geben Menschen mit 

Behinderungen „die Möglichkeit ihr kreatives, künstle-

risches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu 

nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Berei-

cherung der gesellschaft“ (BrK artikel 30 absatz 2).

faZit 
Die Mitarbeitenden in den Diensten und einrichtungen der 

caritas sind fachleute für die Menschen, die sie ambulant 

oder stationär bei ihrer individuellen lebensgestaltung 

unterstützen. sie kennen die strukturen und anbieter 

im sozialraum und in den gemeinden und haben an 

vielen stellen schon Kontakte geknüpft und angebote in 

Kooperationen geschaffen, die inklusiv von Menschen mit 

und ohne Behinderung, Jungen und alten und Menschen 

mit und ohne Migrationshintergrund genutzt werden.

es bleibt zum einen die aufgabe, diese angebote 

fortlaufend anzupassen, zu erweitern und neue Mög-

lichkeiten zu finden, damit sinnesbehinderte Menschen 

ihre freizeit nach eigenem Können und den eigenen 

Wünschen gestalten sowie die vielfältigen kulturellen 

angebote nutzen können. 

Zum anderen gilt es, diese angebote auch auf den Perso-

nenkreis der Menschen mit einem hohen Unterstützungs-

bedarf zu erweitern. es müssen Wege gefunden werden, 

dass z. B. taubblinde Menschen oder hörgeschädigte 

Menschen mit einer zusätzlichen geistigen Behinderung 

oder einer psychischen erkrankung in vereinen vor ort 

sport treiben, an Bildungsangeboten der vhs teilneh-

men oder an Urlaubsfreizeiten teilnehmen können, die 

offen sind für alle. Dienste und einrichtungen der caritas 

nehmen auf Wunsch ihrer Klienten hier immer wieder 

Kontakt zu z. B. der vhs auf und versuchen, die teil- 

nahme an Kursen oder an ferienfreizeiten zu ermöglichen.  

Begleitpersonen werden im vorfeld über die individuellen 

Bedürfnisse der teilnehmer/-innen informiert bzw. es 

wird versucht, Begleitpersonen zu finden, die konstante 

ansprechpartner für sie sind.

Daneben dürfen die Menschen nicht aus dem Blick  

geraten, für die solche inklusiven angebote eine zu 

große herausforderung darstellen und die weiterhin  

auf die spezifischen angebote im freizeit- und Kultur-

bereich angewiesen sind, die die einrichtungen und 

Dienste der caritas anbieten.

Das neue Bundesleistungsgesetz, das die rechtlichen 

vorschriften der eingliederungshilfe in der bisherigen 

form ablösen soll, soll als Ziel die teilhabemöglichkeiten 

von Menschen mit Behinderungen verbessern. selbst-

bestimmung und teilhabe der Menschen mit Behinde-

rung, ihre fähigkeiten und ressourcen sollten weiter in 

den fokus der personenzentrierten Bedarfsfeststellung 

und der hilfeplanung rücken. 

gerade in den lebensbereichen Bildung, freizeit und Kul-

tur bedarf es weiterhin eines offenen leistungskatalogs. 

Nur so kann der vielfalt der Bedarfslagen von Menschen 

mit Behinderung rechnung getragen werden.

Dienste und einrichtungen der caritas arbeiten schon 

heute nah an der Umsetzung des artikels 30 der UN-BrK  

und beziehen dazu Menschen mit Behinderung von anfang  

an ein. freizeit, Kultur und sport als gesellschaftliche und 

selbstverständliche teilhabe zu organisieren, ist allerdings 

eine große vision, der die gesamtgesellschaft zustimmen 

muss, um Weiterentwicklungen voranzubringen. 

CBP-Fachbeirat Hilfen für Menschen mit 

Sinnesbehinderungen
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